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eInladunG

sehr geehrtes verbandsmitglied,

als präsident des Bayerischen tennis-verbandes e.v. lade ich sie zum 

71. ordentlichen verbandstag am sonntag, den 25. Juli 2021, vormittags um 11.00 uhr  

in das hotel »the monarch«, Kaiser-augustus-str. 36, 93333 Bad Gögging, 

telefon: + 49 9445-98-0, telefax: + 49 9445-98-888, e-mail: welcome@monarchbadgoegging.com 

herzlich ein.

tagesordnung

1.  Begrüßung und eröffnung. 

3.  Feststellung der ordnungsgemäßen einberufung und der Beschlussfähigkeit. 

4.  Berichte des präsidiums und der Kassenprüfer. 

4.  entlastung des präsidiums. 

5.  neuwahl laut Btv-satzung § 12 I 2. – 

 mitglied des präsidiums, hier vizepräsident/in und leiter/in der ressorts vereinsberatung, 

 ausbildung und entwicklung. 

6.  ehrungen. 

7.  Genehmigung des Gesamthaushaltsplans für die Geschäftsjahre 2021/2022. 

8.  anträge auf Änderung 

 a.  der satzung; 

 b.  der Beitragsordnung; 

 c.  der rechts- und schiedsgerichtsordnung; 

 d.  der Wettspielbestimmungen; 

 e.  des Bußgeldkataloges; 

 f.  der spiellizenzordnung; 

 g.  sonstiges – redaktionelle Änderungen gemäß Btv-satzung § 12 I. 4 b. 

9.  verschiedenes. 

– Änderungen vorbehalten – 

münchen, im april 2021

helmut schmidbauer, 

präsident

Anmerkung: angesichts der corona-pandemie und der damit verbundenen hygiene- und sicherheitsmaßnahmen 

(z.B. abstandsregelungen u.a.) ist die planung rund um den 71. Ordentlichen verbandstag nur vorläufig. Wir werden 

die migliedsvereine entsprechend informieren, sollten planungsänderungen erforderlich sein.

einlAdung zum 
71. Ordentlichen 
VerbAndstAg



6
btv-antragsheft 2021

GenehmIGunG des haushaltsvOranschlaGes

Finanzplanung 2021/2022 des Bayerischen tennis-verbands e.v.

geschäftsbereich 1 zentrale organisation und services plan 2021 plan 2022

 111 – zuschüsse an Gliederungen -41.000,00 € -41.000,00 €

 112 – verwaltung Geschäftsstelle -117.000,00 € -117.000,00 €

 113 – veranstaltungen -53.000,00 € -18.000,00 €

 114 – mitgliederservices -12.700,00 € -12.900,00 €

 118 – Gremien, sitzungen und Kommissionen GB1 -62.100,00 € -98.600,00 €

 119 – verwaltung und allgemeinkosten GB1 -254.050,00 € -266.550,00 €

geschäftsbereich 1 zentrale organisation und services -539.850,00 € -554.050,00 €

geschäftsbereich 2 finanzen und it plan 2021 plan 2022

 121 – mitgliedsbeiträge und umlagen 1.196.325,00 € 1.197.325,00 €

 122 – staatliche und gemeinnützige Förderung 569.160,00 € 549.760,00 €

 123 – lizenzierung, Beratung und verpachtung 831.000,00 € 831.000,00 €

 124 – It und edv -165.000,00 € -165.000,00 €

 125 – Finanzierung, zahlungsverkehr, Kontoführung -306.505,00 € -306.505,00 €

 126 – abgaben, steuer- und rechtsberatung -70.000,00 € -70.000,00 €

 127 – abschreibungen -353.800,00 € -341.950,00 €

 128 – Gremien, sitzungen und Kommissionen GB2 -5.500,00 € -5.000,00 €

 129 – verwaltung und allgemeinkosten GB2 -193.520,00 € -193.520,00 €

geschäftsbereich 2 finanzen und it 1.502.160,00 € 1.496.110,00 €

geschäftsbereich 3 vereinsberatung, ausbildung und entwicKlung plan 2021 plan 2022

 131 – traineraus- und fortbildung 94.200,00 € 104.200,00 €

 133 – Gremien, sitzungen und Kommissionen GB3-trainer -2.500,00 € -2.500,00 €

 134 – verwaltung und allgemeinkosten GB3-trainer -255.175,00 € -255.025,00 €

 136 – vereinsberatung und -entwicklung -219.000,00 € -219.200,00 €

 138 – Gremien, sitzungen und Kommissionen GB3-vereinsentwicklung -2.500,00 € -2.500,00 €

 139 – verwaltung und allgemeinkosten GB3-vereinsentwicklung -144.175,00 € -144.025,00 €

geschäftsbereich 3 vereinsberatung, ausbildung und entwicklung -529.150,00 € -519.050,00 €

genehmigung des gesAmthAushAltsplAns 
für die geschäftsjahre 2021/2022
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geschäftsbereich 4 talentförderung und leistungssport plan 2021 plan 2022

 141 – staatliche Förderung 472.000,00 € 472.000,00 €

 142 – Jugendleistungssportförderung -443.100,00 € -446.100,00 €

 143 – trainingstage/lehrgänge -100.600,00 € -101.100,00 €

 144 – turnierbetreuung -28.700,00 € -29.200,00 €

 145 – turnierorganisation -157.250,00 € -153.500,00 €

 146 – Internat tennisBase Oberhaching -372.500,00 € -372.500,00 €

 148 – Gremien, sitzungen und Kommissionen GB4 -6.000,00 € -6.000,00 €

 149 – verwaltung und allgemeinkosten GB4 -308.200,00 € -308.200,00 €

geschäftsbereich 4 talentförderung und leistungssport -944.350,00 € -944.600,00 €

geschäftsbereich 5 sport plan 2021 plan 2022

 151 – mannschaftswettspielbetrieb sommer 772.780,00 € 774.780,00 €

 152 – mannschaftswettspielbetrieb Winter 93.960,00 € 93.960,00 €

 153 – spielbetrieb turniere -19.940,00 € -20.140,00 €

 154 – schiedsrichterwesen 3.300,00 € 3.200,00 €

 155 – turnierwesen 61.500,00 € 81.500,00 €

 158 – Gremien, sitzungen und Kommissionen GB5 -6.000,00 € -6.000,00 €

 159 – verwaltung und allgemeinkosten GB5 -191.410,00 € -190.410,00 €

geschäftsbereich 5 sport 714.190,00 € 736.890,00 €

geschäftsbereich 6 medien und öffentlichKeitsarbeit plan 2021 plan 2022

 161 – mitgliederkommunikation -43.500,00 € -54.500,00 €

 162 – pr -23.200,00 € -24.500,00 €

 168 – Gremien, sitzungen und Kommissionen GB6 -3.500,00 € -3.500,00 €

 169 – verwaltung und allgemeinkosten GB6 -132.800,00 € -132.800,00 €

geschäftsbereich 6 medien und öffentlichkeitsarbeit -203.000,00 € -215.300,00 €

ergebnisvortrag 0,00 € 0,00 €
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die uns vor einem Jahr heimgesuchte corona-pandemie hat selbstredend auch im Bereich Finanzen den verband vor hohe  

und neue herausforderungen gestellt. neben finanziellen Interessen standen aber bereits im Jahr 2020 immer der Wert und die 

nachhaltigkeit des tennissports im Btv im vordergrund. daher hat der Btv in vielen punkten einen Weg der solidarität für alle  

im tennis involvierten personen, seien es die spielerinnen und spieler, die ehrenamtlichen Funktionärsträgerinnen und -träger, 

trainerinnen und trainer sowie auch die oft vereinsgeführten hallenbetreiber eingeschlagen. dem aufruf nach Gemeinschaft 

sind sehr viele gefolgt und allen beteiligten personen möchte ich an dieser stelle einen herzlichsten dank aussprechen. 

uns ist bewusst, dass uns die pandemie und die vorhandenen einschränkungen auch im Jahr 2021 begleiten werden. neben der 

unterstützung unserer mitglieder konnten wir aber aufgrund der sehr guten Kostensteuerung der vergangenen Jahre und des 

umsichtigen umgangs mit den vorhandenen mitteln aufgetretene einnahmenverluste durch vorhandene rücklagen abfangen. 

der Finanzplan 2021/2022 geht wohlwissend der aktuellen lage von einem »normalen« Jahr aus. sollte es weit in das Jahr 2021 

zu einschränkungen und einnahmenverlusten kommen, so wurden hier bereits im Jahresabschluss 2019 sowie im laufenden  

abschluss 2020 alle freien mittel des verbandes zur deckung konzentriert. 

vor zwei Jahren wurde erstmalig ein sich über zwei Geschäftsjahre erstreckender Gesamthaushaltsplan inkl. der sieben Gliede-

rungen des Btvs erstellt. In diesem Jahr wurde der dem Finanzplan zugrunde liegende Kostenstellenplan sogar noch einen 

schritt weiterentwickelt. dies mit dem ziel, alle einnahmen und ausgaben maßnahmenbezogen nach dem Kostenverursacher-

prinzip zu schlüsseln, um eine noch bessere transparenz über eingesetzte mittel zu erhalten.

aufgrund der neuentwicklung ist ein direkter vergleich mit den planwerten des vorherigen doppelhaushalts nur bedingt und mit 

großem aufwand möglich. Im Folgenden wird daher auf die darstellung des vorangegangenen zahlenwerks verzichtet und im 

Fließtext auf die wesentlichen themen eingegangen.

die verschiebung des 71. Ordentlichen verbandstags in den sommer 2021 führt dazu, dass die Finanzplanung 2021/2022 auf  

der aktuell gültigen struktur basiert. damit gehen die ausgaben der zentrale und der sieben Gliederungen in den angegebenen 

zahlen auf. außerordentliche aufwände, welche im rahmen der strukturreform zu erwarten sind, werden durch die vorhande-

nen freien rücklagen finanziert. die Überarbeitung des plans auf Basis einer möglichen neuen struktur erfolgt zur mitglieder- 

versammlung 2022.

Im Geschäftsbereich 1 zentrale Organisation und services wird erstmalig der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ausgegliedert und 

geht seit dem Jahr 2020 im neu geschaffenen Geschäftsbereich 6 medien und Öffentlichkeitsarbeit auf. Für den Bereich der  

verwaltung (vgl. 112 – verwaltung Geschäftsstelle) wird im vergleich zu den vorjahren mit einem höheren Budget kalkuliert. dies 

ist unter anderem in der zusammenlegung der beiden standorte (Oberhaching und münchen) begründet. die ausgaben des lau-

fenden Betriebs im landesleistungs- und ausbildungszentrum in Oberhaching waren bis zum Jahr 2020 im Geschäftsbereich 2 

planung, haushalt und Finanzen zu finden. des Weiteren ist mit dem Wechsel der verwaltung von einem mietverhältnis im haus 

des sports hin zum eigentum am standort Oberhaching mit steigenden Betriebskosten und versicherungen zu rechnen. (vgl. 

hierzu zusätzlich 126 – abgaben, steuer- und rechtsberatung) auf der anderen seite spart sich der Btv die an den Blsv ab- 

zuführende kalkulatorische miete, welche in der vergangenheit zu einem abzug der ausgeschütteten eigenmittel geführt hatte. 

Im Bereich 118 – Gremien, sitzungen und Kommissionen GB1 ist der unterschied in den planungsjahren mit dem im 2-Jahres- 

turnus stattfindenden verbandstag zu erklären. der im Jahr 2020 verschobene verbandstag wird aus der Bildung von rück- 

stellungen des laufenden GJs finanziert. 

die auch beim Btv weiter zunehmende digitalisierung und die wachsenden herausforderungen im Bereich der Informations-

technologie führen dazu, den Geschäftsbereich 2, welcher bereits für die edv im verband verantwortlich war, auch in der  

außendarstellung mit diesem themenfeld zu verknüpfen. dieser trägt ab 2021 den zusatz »Finanzen und It«. der Bereich 121 – 

mitgliedsbeiträge und umlagen lässt sich nicht mehr mit dem vorjahr vergleichen, da ab dem Jahr 2021 die nenngebühren der 

Wettspielsaison im sommer, wie im Winter im Bereich 5 sport aufgehen werden. die 122 – staatliche und gemeinnützige Förde-

rung enthält neben den oben bereits angesprochenen eigenmitteln des Blsv, dessen Übergangsphase in das neue in den ver-

gangenen Jahren bereits vorgestellte verteilsystem ab dem Jahr 2021 abgeschlossen sein wird. damit werden vorhandene mittel 

vollständig über das neue Kennzahlensystem geschlüsselt und an die landesverbände verteilt. der Btv erwartet hier einen leich-

ten zuwachs im vergleich zu den vorjahren. hier kommt auch die o.g. angesprochene mietersparnis zum tragen. Im Bereich  

lizenzierung gehen wir trotz der uns weiterhin begleitenden corona-Krise von keinen veränderungen aus, während hingegen 

die pachteinnahmen durch die erweiterung der tennisBase Oberhaching selbstredend deutlich um teur 190 steigen werden. 

dieser einnahmenüberschuss wird aber vorerst neben den bereits in den letzten Jahren vorgestellten Kostenoptimierungen 

durch die Finanzierungskosten von teur 300 (vgl. 125 – Finanzierung, zahlungsverkehr, Kontoführung) benötigt. neben den  

Finanzierungskosten sind auch die abschreibungen der erweiterung ab 2021 voll zu berücksichtigen. Buchhalterisch werden in 

der anlaufphase die für diesen zweck gebildeten rücklagen eingesetzt, um die hohe last der abschreibungen zu mindern.  

KOmmentAr 
haushaltsplanung nimmt Anforderungen der zukunft auf
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neben den Gebäudeabschreibungen müssen auch weiterhin der Werteverlust des neuen portals, des corporate designs sowie 

der gesamten neuanschaffungen für edv- und Büroausstattungen in die planung mit aufgenommen werden. nach Berücksichti-

gung aller dieser Faktoren rechnen wir mit aufwänden im Bereich abschreibung für das Geschäftsjahr 2021 mit knapp teur 350, 

welche in den Folgejahren linear sinken werden. 

der Geschäftsbereich 3 wird wie bereits schon viele Jahre praktiziert nun auch in der planung in die Bereiche traineraus- und 

-fortbildung (131–135) und vereinsberatung und -entwicklung (136–139) aufgeteilt. die digitalisierung und die umstrukturierung 

der Gebühren der trainerausbildung führt auf der einnahmen- und ausgabenseite zu keinen veränderungen im saldo. Wie am 

verbandstag 2018 durch die Beitragserhöhung beschlossen werden die vereinsberatung und die den mitgliedern zur verfügung 

stehenden services weiter ausgebaut, gestärkt und in die entwicklung neuer systeme investiert. vergleichen sie hierzu bitte den 

ausführlichen Bericht des ressorts aus unserem Geschäftsbericht 2020.

Im Geschäftsbereich 4 talentförderung und leistungssport ist vor allem der mittelaufwuchs im Bereich staatliche Förderung  

zu nennen. durch die umstrukturierung auf eine konzeptionelle Förderung in den drei Bereichen Breitensport (vgl. dazu 122 – 

staatliche und gemeinnützige Förderung), nachwuchsleistungssport sowie nachwuchsleistungssportpersonal kann insbeson- 

dere der leistungssport von einem erheblichen mittelaufwuchs im vergleich zur letzten planung rechnen. diese mittel werden 

dazu eingesetzt, die trainingsbedingungen sowie die angebotenen leistungen sowohl im Internat an der tennisBase Ober- 

haching, als auch im dezentralen stützpunkttraining zu optimieren. erwähnenswert ist sicherlich noch im vergleich zu den ver-

gangenen planungen der deutlich gestiegene aufwand im Bereich des Internats. eine reelle Kostensteigerung ist zwar generell 

durch steigende personalaufwände gegeben, der große unterschied ist aber der neuen zuordnung dieser ausgaben geschuldet. 

(vgl. dazu auch reduzierung im Bereich 149 – verwaltung und allgemeinkosten GB4)

dem Geschäftsbereich 5 sport werden durch die umstrukturierung der planung deutlich mehr mittel zugeteilt. dies ist aber rein 

optischer natur und hängt mit den bereits o.g. mannschaftsnenngebühren für den sommer und Winter zusammen. der haupt-

teil von konsolidiert knapp teur 600 werden durch die 7 Gliederungen der Bezirke beigesteuert, deren gesamten ausgaben im 

Bereich Breiten- und leistungssport zum großen teil hieraus finanziert wird. die restliche planung befindet sich auf dem vor- 

jahresniveau.

Im neu geschaffenen Geschäftsbereich 6 medien- und Öffentlichkeitsarbeit fließen den fixen personalkosten, auch die pro- 

duktionskosten des offiziellen verbandsmagazins Bayern tennis ein. daneben plant der Btv sich besser und breiter im Bereich 

social media in den kommenden Jahren aufzustellen.
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antrÄGe auF ÄnderunG der satzunG

antragsteller: btv-präsidium

generalantrag zur 
neufassung der btv-satzung aufgrund der geplanten strukturänderung des verbandes

                                                              

begründung:

sehr geehrte Btv-mitgliedsvereine, 

beim 71. Btv-verbandstag stimmen die Btv-mitgliedsvereine über die zukünftige organisatorische und strukturelle ausrichtung 

des verbandes ab. der Ihnen vorliegende antrag des Btv-präsidiums auf neufassung der Btv-satzung wurde in enger abstim-

mung mit den Bezirksvorstandschaften und der Btv-verbandsrechtskommission entwickelt und bildet damit die Grundlage für 

die umsetzung einer umfassenden strukturreform im Btv. 

das thema strukturreform gehört seit mehr als zehn Jahren zu den Kernprojekten im Btv. Immer im Bewusstsein, dass ein solch 

umwälzendes projekt nur dann erfolgreich umzusetzen ist, wenn von anfang an alle Gremien und entscheidungsträger auf Btv- 

und Bezirksebene in die Überlegungen und den reformprozess eingebunden sind. 

die nachfolgenden leitgedanken hatten im rahmen der diskussion eine zentrale Bedeutung:

	 •	 Die	Anforderungen	der	Vereine	und	Spieler	an	den	BTV	und	seine	Strukturen	als	Servicedienstleister	sind	gewachsen,	wie	die	 

  Komplexität der aufgaben durch die fortschreitende digitalisierung. spätestens die entwicklungen und anforderungen an- 

  lässlich der corona-pandemie haben gezeigt, dass wir mit den vorhandenen Organisationsstrukturen im verband an unsere  

  Grenzen stoßen. 

	 •	 Immer	weniger	Menschen	stehen	für	eine	ehrenamtliche	Aufgabe	im	Sport	zur	Verfügung.	Eine	grundlegende	gesellschaft- 

  liche entwicklung, die seit vielen Jahren in den mitgliedsvereinen aller sportarten zu beobachten ist und die auch vor dem  

  tennissport und seinen strukturen nicht halt macht.

	 •	 Der	BTV	muss	auf	Basis	der	gewachsenen	wirtschaftlichen	Anforderungen	sich	weiter	professionalisieren,	seine	Strukturen	 

  effizienter gestalten, arbeitsabläufe verbessern sowie abstimmungs- und entscheidungsprozesse beschleunigen.

	 •	 Auch	die	staatlichen	Förderer	wie	z.B.	der	DOSB	und	die	für	den	Sport	zuständigen	Ministerien	in	Bund	und	Land	untersuchen	 

  regelmäßig, ob die Gelder aus dem staatshaushalt sinnvoll eingesetzt werden oder ob etwa durch unzeitgemäße strukturen  

  sinnvolle projektarbeit verhindert wird. 

die nachfolgenden Kernelemente der geplanten strukturreform tragen dieser anforderung rechnung und bilden sich in dem  

Ihnen vorliegenden satzungsentwurf ab. 

	 •	 So	sollen	die	sieben	Bezirke	im	BTV	in	den	beiden	Regionen	Südbayern	und	Nordbayern	aufgehen.	Die	Regionen	werden	 

  zukünftig durch jeweils einen fünfköpfigen ehrenamtlichen regionalvorstand geführt. dieser ist wiederum über das Gremium  

  verbandsrat sehr eng an das Btv-präsidium angebunden. 

	 •	 Der	neue	Verbandsrat,	bestehend	aus	den	Mitgliedern	des	Präsidiums,	des	gesamten	Regionalvorstandes	und	der	Geschäft 

  führung, erfährt eine deutliche fachliche aufwertung. dadurch können entscheidungen in allen Fachbereichen, die auch 

  die regionen betreffen, sehr kompakt, gleichlautend und zeitnah in einem zentralen Gremium diskutiert und verabschiedet  

  werden. 

	 •	 Die	regionale	Vorstandsstruktur	wird	durch	die	Bildung	von	Regionalbüros	mit	hauptamtlichen	Kräften	in	ihrer	Arbeit	für	 

  die mitgliedsvereine in der region professionell unterstützt. 

sAtzung des bAyerischen tennis-VerbAndes e.V.

sämtliche Änderungen/ergänzungen/umformulierungen sind in der rechten spalte (»neue version«) fett markiert und unter- 
strichen. sofern sich streichungen ergeben, sind diese Wörter oder passagen in der linken spalte (»alte version«) unterstrichen.
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	 •	 Der	Regionalvorstand	(gleichlautende	Struktur	wie	im	BTV-Präsidium)	wird	in	den	jeweiligen	jährlich	stattfindenden	 

  regionalkonferenzen in süd- und nordbayern durch die mitgliedsvereine für vier Jahre gewählt. das Btv-präsidium wird  

  weiterhin durch die alle zwei Jahre stattfindende mitgliederversammlung für vier Jahre gewählt. 

	 •	 Die	regionale	Aufteilung	in	Süd-	und	Nordbayern	ist	in	der	operativen	Arbeit	in	zwei	der	sechs	Geschäftsbereiche	bereits	seit	 

  längerem umgesetzt. so fungieren sowohl der gesamte vereinsberatungsbereich (GB 3) als auch die gesamte zentral ge- 

  steuerte talent- und leistungssportförderung (GB 4) in den regionen zu großen teilen bereits auf Basis der nun zu schaffen-

  den struktur. 

	 •	 Die	größten	Herausforderungen	im	Rahmen	der	Strukturreform	liegen	im	Mannschafts-	und	Turniersport	(GB	5).	Ent- 

  sprechend liegt hier auch der größte Fokus im rahmen des umstellungsprozesses, um den Bedürfnissen der vereine und  

  den 100.000 aktiven mannschafts- und turnierspielern in Bayern gerecht zu werden. 

Im weiteren prozess könnte nach einer positiven verabschiedung des satzungsantrages beim 71. Ordentlichen verbandstag in 

Bad Gögging die anschließende operative und satzungsgemäße umsetzung der strukturreform beginnen. so fanden im Frühjahr 

2021 letztmalig einige Bezirks-Frühjahrstagungen zur entlastung der bisherigen Bezirksvorstandschaft auf Basis der alten satzung 

statt. Für den 17. Oktober 2021 (1. regionalkonferenz nordbayern, heinrich-lades-halle erlangen) und den 23. Oktober 2021  

(1. regionalkonferenz südbayern, Bürgersaal Ismaning) würden demnach erstmals die regionalkonferenzen in süd- und nord-

bayern mit den entsprechenden Wahlen des regionalvorstandes einberufen. parallel dazu wird an der Besetzung der deutlich 

verkleinerten Kommissionen, projektgruppen und teams sowie dem geplanten aufbau der regionalbüros für nord- und süd- 

bayern gearbeitet. spätestens im Jahr 2022 soll die operative arbeit auf Basis der neuen struktur vollumfänglich greifen. 

die anpassungen und redaktionellen Änderungen in den bestehenden Btv-Ordnungen (siehe Broschüre Btv-regeln und Ord-

nungen bzw. unter www.btv.de) sollen 2021 noch zeitnah umgesetzt werden. sie fassen somit mit Ihrer zustimmung zur neuen 

satzung einen entsprechenden vorratsbeschluss zur umsetzung der notwendigen Änderungen. 

das Btv-präsidium bittet um Ihre zustimmung zum vorliegenden satzungsentwurf!

abstimmungsergebnisse

1. das plenum stimmt mit 129 Ja-, 2 nein-stimmen und 2 enthaltungen darüber ab, dass die redaktionellen Änderungen in die 

neufassung der satzung übernommen werden sollen und mit der satzung zusammen abgestimmt werden sollen.

2. der antrag auf neufassung der satzung inkl. den redaktionellen Änderungen/ergänzungen von Beiblatt n1 ohne § 12, ziffer 9 

wird bei 107 Ja- und 19 nein-stimmen bei 3 enthaltungen mit großer mehrheit angenommen.

3. abstimmungsergebnis zum § 12, ziffer 9 in der neufassung der satzung (hier: Änderung der stimmenanzahl).

der antrag wird bei 116 Ja-, 11 nein-stimmen und 8 enthaltungen mit großer mehrheit angenommen.

demnach ist die neufassung der satzung mit den vorgeschlagenen redaktionellen änderungen in der zum verbandstag vor-
gelegten neufassung verabschiedet.

antrag n-1: das plenum hat mit 129 Ja-, 2 nein-stimmen und 2 enthaltungen zugestimmt, dass die inhaltliche Änderung des 

herrschinger antrages in § 25 ziffer 3 sinngemäß in die neue satzung unter verwendung der entsprechend neuen Begrifflich- 

keiten aufgenommen wird. der letzte satz der ziffer 3 lautet wie folgt: »die entlastung wird von einer der regionalkonferenz  

zu bestimmenden person, die nicht dem regionalvorstand angehören darf, durchgeführt.«
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§ 1 Name und Sitz

der verband führt den namen »Bayerischer tennis-verband 

e.v. (Btv)« und hat seinen sitz in oberhaching. er ist im 

vereinsregister des amtsgerichts münchen unter der  

nummer vr 4822 eingetragen.

§ 1 Name und Sitz

der verband führt den namen »Bayerischer tennis-verband 

e.v. (Btv)« und hat seinen sitz in münchen. er ist im ver-

einsregister des amtsgerichts münchen unter der nummer 

vr 4822 eingetragen.

§ 28 regionalvorstand vereinsberatung,  
 ausbildung und entwicklung
§ 29  regionalvorstand talentsuche und -förderung  

§ 30 regionalvorstand sport 

G. Kommissionen in den regionen 

§ 31  regionale sportgerichte 

h.  sOnstIGes 

§ 32 anti-doping-regelung 

§ 33 datenschutz/datenverarbeitung 

§ 34  Wahrnehmung mehrerer Ämter 
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§ 29 Bezirksvorstandsmitglied vereinsberatung,   38

 ausbildung und entwicklung

§ 30  Bezirksvorstandsmitglied talentsuche und   38

 -förderung

§ 31 Bezirksvorstandsmitglied sport 39

G.  BezIrKsKOmmIssIOnen 

§ 32  Bezirksrechtskommission 39

h.  sOnstIGes 

§ 33 anti-doping-regelung 40

§ 34 datenschutz/datenverarbeitung (neuformulierung) 41

§ 35  Wahrnehmung mehrerer Ämter 41

§ 36 ehrenämter 41

§ 37  auflösung des verbandes 42

§ 38  haftung des verbandes 43

§ 39 Inkrafttreten 43
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§ 1 name und sitz

a. allgemeines

Alte Version Neue Version

§ 2 zugehörigkeit zum bayerischen landes-sportverband e.v. (blsv) und 
 zum deutschen tennis bund e.v. (dtb)

§ 2 Zugehörigkeit zum Bayerischen Landes-Sportverband 
 e.V. (BLSV) und zum Deutschen Tennis Bund e.V. (DTB)

1. der Btv ist selbständiger Fachverband und mitglied im 

Bayerischen landes-sportverband e.v. (Blsv) und allein be-

fugt, die in Bayern auftretenden fachlichen, den tennissport 

betreffenden aufgaben zu organisieren, zu regeln und zu 

überwachen.

§ 2 Zugehörigkeit zum Bayerischen Landes-Sportverband 
 e.V. (BLSV) und zum Deutschen Tennis Bund e.V. (DTB)

1. der Btv ist selbständiger Fachverband und mitglied im 

Bayerischen landes-sportverband e.v. (Blsv) und allein be-

fugt, die in Bayern auftretenden fachlichen, den tennissport 

betreffenden aufgaben zu organisieren, zu regeln und zu 

überwachen.  

Alte Version Neue Version
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2. er ist gleichzeitig als landesverband Bayern mitglied des 

deutschen tennis Bundes e.v. (dtB). 

3. die Beziehungen des Btv zum Blsv und dtB sind in  

deren satzungen geregelt.

4. der Btv regelt seine eigenen angelegenheiten durch 

diese satzung, durch Ordnungen und Bestimmungen sowie 

durch entscheidungen der hierfür in seiner satzung sowie 

in seinen Ordnungen und Bestimmungen berufenen  

Organe. er erlässt und beschließt neben dieser satzung zu 

diesem zweck insbesondere:

 a) Wettspielbestimmungen

 b) rechts- und schiedsgerichtsordnung

 c) Geschäftsordnung

 d) Beitragsordnung

 e) gebührenkatalog
 f) disziplinarordnung

 g) ehrenordnung

 h) ordnungsgeldkatalog des btv 

 i) spiellizenzordnung

 j) datenschutzordnung

 k) Finanzordnung

 l) compliance-regelung/(verhaltensrichtlinie 
  good governance
die regelungen und Ordnungen des dtB und der ItF gel-

ten entsprechend.

2. er ist gleichzeitig als landesverband Bayern mitglied des 

deutschen tennis Bundes e.v. (dtB). 

3. die Beziehungen des Btv zum Blsv und dtB sind in  

deren satzungen geregelt.

4. der Btv regelt seine eigenen angelegenheiten durch 

diese satzung, durch Ordnungen und Bestimmungen sowie 

durch entscheidungen der hierfür in seiner satzung sowie 

in seinen Ordnungen und Bestimmungen berufenen  

Organe. er erlässt und beschließt neben dieser satzung zu 

diesem zweck insbesondere:

 a) Wettspielbestimmungen

 b) rechts- und schiedsgerichtsordnung

 c) Geschäftsordnung

 d) Beitragsordnung

 e) Gebührenordnung

 f) disziplinarordnung

 g) ehrenordnung

 h) Bußgeldkatalog 

 i) spiellizenzordnung

 j) datenschutzordnung

 k) Finanzordnung

die regelungen und Ordnungen des dtB und der ItF gel-

ten entsprechend.

Alte Version Neue Version

§ 3 Zweck des Verbandes

der zweck des verbandes ist die pflege und Förderung des 

tennissports in Bayern. 

sein ziel ist darüber hinaus die erziehung der Jugend im 

fairen sportgeist und die vertretung der Interessen seiner 

mitglieder. der Btv ächtet jegliche Form der Gewalt, egal 

ob körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt. zur durch-

führung seiner aufgaben kann der verband die mitglied-

schaft in anderen verbänden und Organisationen erwerben. 

zu den herausragenden aufgaben des verbandes gehört 

die pflege, erhaltung und Fortentwicklung des ehrenamtes 

und seiner strukturen.

§ 3 Zweck des Verbandes

der zweck des verbandes ist die pflege und Förderung des 

tennissports in Bayern. 

sein ziel ist darüber hinaus die erziehung der Jugend im 

fairen sportgeist und die vertretung der Interessen seiner 

mitglieder. der Btv ächtet jegliche Form der Gewalt, egal 

ob körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt. zur durch-

führung seiner aufgaben kann der verband die mitglied-

schaft in anderen verbänden und Organisationen erwerben. 

zu den herausragenden aufgaben des verbandes gehört 

die pflege, erhaltung und Fortentwicklung des ehrenamtes 

und seiner strukturen.

§ 3 zweck des verbandes

Alte Version Neue Version
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§ 4 Gemeinnützigkeit

1. der verband ist frei von parteipolitischen, rassistischen 

und religiösen Bindungen. er vertritt den Grundsatz religiö-

ser und weltanschaulicher toleranz und bekennt sich zur 

freiheitlichen und rechtsstaatlichen Grundordnung. 

2. der verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige zwecke im sinne des abschnittes »steuer-
begünstigte zwecke« der abgabenordnung.

3. der verband ist selbstlos tätig. er verfolgt nicht in erster 
linie eigenwirtschaftliche zwecke.

4. mittel des verbandes dürfen nur für satzungsmäßige 
zwecke verwendet werden.

5. die mitglieder erhalten keine gewinnanteile und in  
ihrer eigenschaft als mitglieder auch keine sonstigen  
zuwendungen aus dem verbandsvermögen. geld- und 
sachzuwendungen an mitglieder sind im rahmen der  
jeweils gültigen gemeinnützigkeitsrechtlichen vorgaben 
der abgabenordnung zulässig.

6. es darf keine person durch ausgaben, die den zwecken 
des verbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe vergütungen begünstigt werden. rechts- und ver-
bandswidrig erlangte vermögensvorteile sind zurück- 
zuerstatten und bei einem vorsätzlichen oder grobfahr-
lässigen verstoß gegen gesetze und verbandsinterne  
regelungen zur anzeige zu bringen.

7. ausgeschiedene und ausgeschlossene mitglieder haben 
keine rechte am verbandsvermögen. mitgliederbeiträge 

werden nicht zurückerstattet.

§ 4 Gemeinnützigkeit

1. der verband ist frei von parteipolitischen, rassistischen 

und religiösen Bindungen. er vertritt den Grundsatz religiö-

ser und weltanschaulicher toleranz und bekennt sich zur 

freiheitlichen und rechtsstaatlichen Grundordnung. 

2. der verband und seine Gliederungen verfolgen aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige zwecke im  

sinne des abschnitts »steuerbegünstigte zwecke« der ab-

gabenordnung. der verband ist selbstlos tätig; er verfolgt 

nicht in erster linie eigenwirtschaftliche zwecke. mittel des 

verbandes sowie etwaige Überschüsse dürfen nur für die 

satzungsgemäßen zwecke verwendet werden. die mit- 

glieder erhalten keine zuwendungen aus den mitteln des 

vereins. der verband darf keine person durch ausgaben, 

die dem zweck des verbandes fremd sind, oder durch  

unverhältnismäßig hohe vergütungen begünstigen. 

ausgeschiedene und ausgeschlossene mitglieder haben 

keinen anspruch auf das vermögen des verbandes. mit- 

gliederbeiträge werden nicht zurückerstattet.

§ 4 gemeinnützigkeit

Alte Version Neue Version

§ 5 Geschäftsjahr

das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr und läuft vom  

1. Januar bis 31. dezember.

§ 5 Geschäftsjahr

das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr und läuft vom  

1. Januar bis 31. dezember.

§ 5 geschäftsjahr

Alte Version Neue Version
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§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft und der Zugehörigkeit 
 von Einzelpersonen

1. mitglieder des Btv werden tennisvereine und tennis- 

abteilungen der bayerischen mehrspartenvereine durch 

aufnahme in den Blsv und einen mehrheitlichen Beschluss 

des Btv-präsidiums zur aufnahme.

2. einzelpersonen erlangen die zugehörigkeit zum Btv 

durch ihre mitgliedschaft in einem Btv-mitgliedsverein 

oder einer -abteilung. eine direkte mitgliedschaft von  

einzelpersonen im Btv ist nicht möglich.

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft und der Zugehörigkeit 
 von Einzelpersonen

1. mitglieder des Btv werden tennisvereine und tennis- 

abteilungen der bayerischen mehrspartenvereine durch 

aufnahme in den Blsv und einen mehrheitlichen Beschluss 

des Btv-präsidiums zur aufnahme.

2. einzelpersonen erlangen die zugehörigkeit zum Btv 

durch ihre mitgliedschaft in einem Btv-mitgliedsverein 

oder einer -abteilung. eine direkte mitgliedschaft von  

einzelpersonen im Btv ist nicht möglich.

§ 6 erwerb der mitgliedschaft und der zugehörigkeit von einzelpersonen

Alte Version Neue Version

b. mitgliedschaft

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft und der Zugehörigkeit 
 von Einzelpersonen

I. BeendIGunG der mItGlIedschaFt

1. die mitgliedschaft beim Btv endet durch austritt,  

ausschluss oder löschung durch den Blsv. mit der Be- 

endigung der mitgliedschaft erlöschen alle rechte des  

mitglieds dem Btv gegenüber. 

2. der austritt aus dem verband kann nur aufgrund eines 

Beschlusses des obersten mitgliedorgans im verein zum 

ende eines Geschäftsjahres unter einhaltung einer Frist von 

sechs monaten erklärt werden. die erklärung ist dem btv 

gegenüber schriftlich und unter Beifügung des protokolls 

über den austrittsbeschluss abzugeben. der btv bestätigt 

dem austretenden den austritt schriftlich und verständigt 

die zuständige region hiervon.

3. das präsidium kann aufgrund eines mehrheitlichen  

Beschlusses beim Blsv den antrag auf löschung und  

ausschluss aus dem Blsv stellen, und zwar

 a) wegen handlungen, die sich gegen den Btv, seine 

  zwecke und sein ansehen richten und die im be-

  sonderen maße die Belange des sports schädigen, 

 b) wegen eines groben verstoßes gegen die satzungen 

  des Btv und des dtB, 

 c) wegen nichtbeachtung von Beschlüssen der 

  Organe des Btv.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft und der Zugehörigkeit 
 von Einzelpersonen

I. BeendIGunG der mItGlIedschaFt

1. die mitgliedschaft beim Btv endet durch austritt,  

ausschluss oder löschung durch den Blsv. mit der Be- 

endigung der mitgliedschaft erlöschen alle rechte des  

mitglieds dem Btv gegenüber. 

2. der austritt aus dem verband kann nur aufgrund eines 

Beschlusses des obersten mitgliedorgans im verein zum 

ende eines Geschäftsjahres unter einhaltung einer Frist von 

sechs monaten erklärt werden. die erklärung ist dem  

präsidium gegenüber schriftlich und unter Beifügung des 

protokolls über den austrittsbeschluss abzugeben. das  

präsidium bestätigt dem austretenden den austritt schrift-

lich und verständigt den regional zuständigen Bezirk hiervon.

3. das präsidium kann aufgrund eines mehrheitlichen  

Beschlusses beim Blsv den antrag auf löschung und  

ausschluss aus dem Blsv stellen, und zwar

 a) wegen handlungen, die sich gegen den Btv, seine 

  zwecke und sein ansehen richten und die im be-

  sonderen maße die Belange des sports schädigen, 

 b) wegen eines groben verstoßes gegen die satzungen 

  des Btv und des dtB, 

 c) wegen nichtbeachtung von Beschlüssen der 

  Organe des Btv.

§ 7 beendigung der mitgliedschaft und der zugehörigkeit von einzelpersonen

Alte Version Neue Version
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4. durch mehrheitlichen Beschluss des präsidiums kann ein 

ausschluss für mitglieder aus dem Btv insbesondere in fol-

genden Fällen erfolgen:

 a) Bei groben verstößen gegen die satzung oder die 

  Ordnungen, 

  – wenn das mitglied trotz mahnung mit der abgabe 

   der mitgliederbestandserhebung oder der Bezah-

   lung der verbandsabgaben im verzug ist,

  – wenn im rahmen der mitgliederbestands-

   erhebung wissentlich falsche angaben gemacht 

   werden,

  – wenn Grundsätze sportlichen verhaltens (Fair-

   play, dopingmissbrauch, u.a.) missachtet werden.

 b) Bei wiederholten verstößen gegen Beschlüsse der 

  Organe.

5. Über den ausschluss aus dem Btv entscheidet das  

präsidium nach anhörung des Betroffenen.

6. Beschließt das präsidium den ausschluss, ist diese ent-

scheidung dem mitglied zusammen mit einer Begründung 

schriftlich mitzuteilen. Gegen den ausschluss kann das mit-

glied innerhalb einer Frist von vier Wochen nach zugang 

der entscheidung das verbandssportgericht anrufen. die 

anrufung des verbandssportgerichtes hat keine aufschie-

bende Wirkung.

7. die Beendigung der mitgliedschaft entbindet nicht von 

der erfüllung noch bestehender Forderungen des verban-

des. Für die erfüllung dieser Forderungen des verbandes 

haftet auch ein rechtsnachfolger. der verein, durch dessen 

mitgliedschaft die zugehörigkeit zum Btv erlangt wurde, ist 

hiervon zu verständigen.

II. BeendIGunG der zuGehÖrIGKeIt vOn 

    eInzelpersOnen

1. die zugehörigkeit von einzelpersonen beim Btv endet 

durch verlust der mitgliedschaft, wenn er bei keinem ver-

bandsmitglied mehr mitglied ist, sowie durch ausschluss 

aus dem verband. der verein, durch dessen mitgliedschaft 

die zugehörigkeit zum Btv erlangt wurde, ist hiervon zu 

verständigen.

Für den ausschluss gelten die gleichen verfahrensmodali- 

täten wie für ein verbandsmitglied. des Weiteren kann die 

dtB-disziplinarordnung zum tragen kommen.

4. durch mehrheitlichen Beschluss des präsidiums kann ein 

ausschluss für mitglieder aus dem Btv insbesondere in fol-

genden Fällen erfolgen:

 a) Bei groben verstößen gegen die satzung oder die 

  Ordnungen, 

  – wenn das mitglied trotz mahnung mit der abgabe 

   der mitgliederbestandserhebung oder der Bezah-

   lung der verbandsabgaben im verzug ist,

  – wenn im rahmen der mitgliederbestands-

   erhebung wissentlich falsche angaben gemacht 

   werden,

  – wenn Grundsätze sportlichen verhaltens (Fair-

   play, dopingmissbrauch, u.a.) missachtet werden.

 b) Bei wiederholten verstößen gegen Beschlüsse der 

  Organe.

5. Über den ausschluss aus dem Btv entscheidet das  

präsidium nach anhörung des Betroffenen.

6. Beschließt das präsidium den ausschluss, ist diese ent-

scheidung dem mitglied zusammen mit einer Begründung 

schriftlich mitzuteilen. Gegen den ausschluss kann das mit-

glied innerhalb einer Frist von vier Wochen nach zugang 

der entscheidung die Btv-verbandsrechtskommission an-

rufen. die anrufung der Btv-verbandsrechtskommission 

hat keine aufschiebende Wirkung.

7. die Beendigung der mitgliedschaft entbindet nicht von 

der erfüllung noch bestehender Forderungen des verban-

des. Für die erfüllung dieser Forderungen des verbandes 

haftet auch ein rechtsnachfolger. der verein, durch dessen 

mitgliedschaft die zugehörigkeit zum Btv erlangt wurde, ist 

hiervon zu verständigen.

II. BeendIGunG der zuGehÖrIGKeIt vOn 

    eInzelpersOnen

1. die zugehörigkeit von einzelpersonen beim Btv endet 

durch verlust der mitgliedschaft, wenn er bei keinem ver-

bandsmitglied mehr mitglied ist, sowie durch ausschluss 

aus dem verband. der verein, durch dessen mitgliedschaft 

die zugehörigkeit zum Btv erlangt wurde, ist hiervon zu 

verständigen.

Für den ausschluss gelten die gleichen verfahrensmodali- 

täten wie für ein verbandsmitglied. des Weiteren kann die 

dtB-disziplinarordnung zum tragen kommen.

Alte Version Neue Version
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§ 8 Wiederaufnahme der Mitgliedschaft

1. nach Beendigung der mitgliedschaft durch austritt des 

mitgliedes kann der Btv die Wiederaufnahme verweigern, 

wenn Gestaltungsmissbrauch zur erlangung von zuschüs-

sen oder anderen vorteilen erkennbar ist.

2. nach Beendigung der mitgliedschaft durch ausschluss 

eines mitgliedes erfolgt eine Wiederaufnahme nur, wenn 

die Gründe, die zum ausschluss führten, weggefallen sind.

3. nach Beendigung der mitgliedschaft wegen nichtabgabe 

der mitgliedermeldung oder wegen zahlungsverzug kann 

die Wiederaufnahme eines mitgliedes frühestens nach einer 

arbeitswoche erfolgen, wenn die Gründe, die zum aus-

schluss bzw. zur Beendigung der mitgliedschaft führten 

weggefallen sind und eine Wiederaufnahmegebühr laut 

Btv-Gebührenordnung ziffer 4 beim Btv eingegangen ist. 

die Wiederaufnahme kann längstens bis zum ende des  

laufenden Geschäftsjahres erfolgen.

4. Beantragt ein ausgetretener verein die Wiederaufnahme 

in den Btv nach dem abgelaufenen Geschäftsjahr, fällt eine 

Wiederaufnahmegebühr in zweifacher höhe gemäß 

Btv-Gebührenordnung ziffer 4 an.

§ 8 Wiederaufnahme der Mitgliedschaft

1. nach Beendigung der mitgliedschaft durch austritt des 

mitgliedes kann der Btv die Wiederaufnahme verweigern, 

wenn Gestaltungsmissbrauch zur erlangung von zuschüs-

sen oder anderen vorteilen erkennbar ist.

2. nach Beendigung der mitgliedschaft durch ausschluss 

eines mitgliedes erfolgt eine Wiederaufnahme nur, wenn 

die Gründe, die zum ausschluss führten, weggefallen sind.

3. nach Beendigung der mitgliedschaft wegen nichtabgabe 

der mitgliedermeldung oder wegen zahlungsverzug kann 

die Wiederaufnahme eines mitgliedes frühestens nach einer 

arbeitswoche erfolgen, wenn die Gründe, die zum aus-

schluss bzw. zur Beendigung der mitgliedschaft führten 

weggefallen sind und eine Wiederaufnahmegebühr laut 

Btv-Gebührenordnung ziffer 4 beim Btv eingegangen ist. 

die Wiederaufnahme kann längs tens bis zum ende des  

laufenden Geschäftsjahres erfolgen.

4. Beantragt ein ausgetretener verein die Wiederaufnahme 

in den Btv nach dem abgelaufenen Geschäftsjahr, fällt eine 

Wiederaufnahmegebühr in zweifacher höhe gemäß 

Btv-Gebührenordnung ziffer 4 an.

§ 8 wiederaufnahme der mitgliedschaft
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§ 9 Mitgliedsbeiträge/gebühren

1. der Btv erhebt zur deckung seiner im jeweils gültigen 

haushaltsplan vorgesehenen ausgaben von seinen mitglie-

dern Jahresbeiträge. Über die höhe dieser Beiträge ent-

scheidet die mitgliederversammlung. Genaueres regelt die 

Beitragsordnung, die von der mitgliederversammlung be-

schlossen wird.

etwaige umlagen werden für einzelne Geschäftsjahre von 
der mitgliederversammlung festgelegt.

2. der Btv erhebt zur deckung seiner im jeweils gültigen 

haushaltsplan vorgesehenen ausgaben von seinen mitglie-

dern Gebühren. die höhe der jeweiligen gebühr wird 
durch das präsidium nach anhörung des verbandsrates 
festgelegt und im gebührenkatalog veröffentlicht.

§ 9 Mitgliedsbeiträge/Gebühren Bezirke

1. der Btv erhebt zur deckung seiner im jeweils gültigen 

haushaltsplan vorgesehenen ausgaben von seinen mitglie-

dern Jahresbeiträge. Über die höhe dieser Beiträge ent-

scheidet der ordentliche verbandstag. Genaueres regelt die 

Beitragsordnung, die vom verbandstag beschlossen wird.

etwaige umlagen werden für einzelne Geschäftsjahre vom 

verbandstag festgelegt.

2. der Btv erhebt zur deckung seiner im jeweils gültigen 

haushaltsplan vorgesehenen ausgaben von seinen mitglie-

dern Gebühren. Genaueres regelt die Gebührenordnung, 

die durch das präsidium mehrheitlich beschlossen wird.

§ 9 mitgliedsbeiträge/gebühren
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3. der Btv erhebt Gebühren für die nennung der an den 

verbandswettspielrunden (sommer und Winter) gemelde-

ten mannschaften der vereine. die gebühren werden 
durch den verbandsrat festgesetzt. 

4. die Jahresverbandsbeiträge an den Blsv erhebt dieser 

direkt von den ihm angeschlossenen vereinen.

3. der Btv erhebt Gebühren für die nennung der an den 

verbandswettspielrunden (sommer und Winter) gemelde-

ten mannschaften der vereine. das recht zur Festlegung 

der Gebühren für die Bezirksligen und die spielklassen  

darunter überträgt das präsidium des Btv dem jeweils  

zuständigen Bezirkstag. 

4. die Jahresverbandsbeiträge an den Blsv erhebt dieser 

direkt von den ihm angeschlossenen vereinen.

Alte Version Neue Version

§ 10 regionen

1. das verbandsgebiet des Btv ist zur durchführung der 

satzungsgemäßen aufgaben, zur intensiven Betreuung aller 

mitglieder und zur durchführung der einzel- und mann-

schaftswettkämpfe in regionen unterteilt. die regionen 

sind die regionalen Gliederungen des verbandes. sie haben 

keine eigene rechtspersönlichkeit. die satzung, die Wett-

spielbestimmungen und sonstige Ordnungen des Btv sind 

für die regionen bindend.

2. der Btv gliedert sich in folgende regionen:

region südbayern mit den ehemaligen bezirken
 – oberbayern-münchen
 – niederbayern
 – schwaben

region nordbayern mit den ehemaligen bezirken 
 – oberfranken
 – mittelfranken
 – unterfranken
 – oberpfalz

3. der verbandsrat des Btv weist die mitglieder den  

regionen zu. 

4. die regionen sind zur Führung folgender Bezeichnung  

verpflichtet: Bayerischer tennis-verband e.v., region süd-
bayern bzw. bayerischer tennis-verband e.v., region 
nordbayern

In allen veröffentlichungen, schriftstücken, drucksachen, 

etc. hat sich die jeweilige region dieser Bezeichnung zu 

bedienen.

§ 10 Bezirke

1. das verbandsgebiet des Btv ist zur durchführung der 

satzungsgemäßen aufgaben, zur intensiven Betreuung aller 

mitglieder und zur durchführung der einzel- und mann-

schaftswettkämpfe in Bezirke unterteilt. die Bezirke sind die 

regionalen Gliederungen des verbandes. sie haben keine 

eigene rechtspersönlichkeit. die satzung, die Wettspiel- 

bestimmungen und sonstige Ordnungen des Btv sind für 

alle Bezirke bindend.

2. der Btv gliedert sich in maximal folgende Bezirke:

 – Oberbayern-münchen

 – niederbayern

 – schwaben

 – Oberfranken

 – mittelfranken

 – unterfranken

 – Oberpfalz

3. das präsidium des Btv weist die mitglieder den Bezirken 

nach anhörung des verbandsausschusses zu. 

4. Jeder Bezirk ist zur Führung folgender Bezeichnung  

verpflichtet: Bayerischer tennis-verband e.v., Bezirk ...

In allen veröffentlichungen, schriftstücken, drucksachen, 

etc. hat sich der Bezirk dieser Bezeichnung zu bedienen.

§ 10 regionen

c. gliederung des verbandes
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§ 11 Organe des Verbandes

1. die Organe des verbandes sind:

 a) die mitgliederversammlung,
 b) das präsidium,

 c) der verbandsrat, 
 d) die regionalkonferenzen süd und nord
 e) die regionalvorstände süd und nord.

2. die offiziellen mitteilungsorgane des Btv sind »Bayern 

tennis« sowie die Internetseite des verbandes www.btv.de.

§ 11 Organe des Verbandes

1. die Organe des verbandes sind:

 a) der verbandstag,

 b) das präsidium,

 c) der verbandsausschuss,

 d) die Organe im Bezirk.

2. die offiziellen mitteilungsorgane des Btv sind »Bayern 

tennis« sowie die Internetseite des verbandes www.btv.de.

§ 11 organe des verbandes

d. verbandsorgane
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§ 12 die mitgliederversammlung

I. OrdentlIche mitgliederversammlung

1. die mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre statt. 

sie ist das oberste Organ des Btv. sie soll nach der mit- 

gliederversammlung des deutschen tennis Bundes e.v. 

stattfinden. die mitgliederversammlung ist vom präsiden-

ten drei Wochen vorher unter Bekanntgabe der tagesord-

nung schriftlich einzuladen. anträge zur Änderung oder  

ergänzung der satzung, der Wettspielbestimmungen und 

sonstiger Ordnungen sind den mitgliedern wenigstens eine 

Woche vor der mitgliederversammlung schriftlich im  

vollen Wortlaut und mit Begründung mitzuteilen.

2. sie wählt die mitglieder des präsidiums, den vorsitzen-
den des verbandssportgerichtes, den 1. und 2. beisitzer 
des verbandssportgerichtes, den 1. und 2. stellvertreter 

und weiterhin die drei verbandskassenprüfer sowie zwei  

ersatz-verbandskassenprüfer jeweils für eine amtsdauer 

von vier Jahren.

scheidet ein mitglied des präsidiums, des verbandssport-
gerichtes oder der verbandskassenprüferkommission vor 

ablauf der Wahlperiode aus, so wählt die nächste mit- 
gliederversammlung ein neues mitglied für die restliche 

Wahlperiode in das entsprechende Gremium auf den frei 

gewordenen posten.

scheidet ein mitglied des präsidiums vorzeitig aus, dann 

kann das präsidium nach eigenem ermessen mit einfacher 

mehrheit ein ersatzmitglied des präsidiums bestellen oder 

eine außerordentliche mitgliederversammlung zur Wahl 

§ 12 Der Verbandstag

I. OrdentlIcher verBandstaG

1. der verbandstag ist die ordentliche mitgliederversamm-

lung und findet ab dem Jahr 2014 alle zwei Jahre statt. er 

ist das oberste Organ des Btv. er soll nach der mitglieder-

versammlung des deutschen tennis Bundes e.v. stattfin-

den. der verbandstag ist vom präsidenten drei Wochen 

vorher unter Bekanntgabe der tagesordnung schriftlich 

einzuladen. anträge zur Änderung oder ergänzung der  

satzung, der Wettspielbestimmungen und sonstiger Ord-

nungen sind den mitgliedern wenigstens eine Woche vor 

dem verbandstag schriftlich im vollen Wortlaut und mit  

Begründung mitzuteilen.

2. er wählt die mitglieder des präsidiums, den vorsitzenden 

der rechtskommission, den 1. und 2. Beisitzer der rechts-

kommission, den 1. und 2. stellvertreter und weiterhin die 

drei verbandskassenprüfer sowie zwei ersatz-verbands- 

kassenprüfer jeweils für eine amtsdauer von vier Jahren.

scheidet ein mitglied des präsidiums, der rechtskommis- 

sion oder der verbandskassenprüferkommission vor ablauf 

der Wahlperiode aus, so wählt der nächste verbandstag ein 

neues mitglied für die restliche Wahlperiode in das ent- 

sprechende Gremium auf den frei gewordenen posten.

scheidet ein mitglied des präsidiums vorzeitig aus, dann 

kann das präsidium nach eigenem ermessen mit einfacher 

mehrheit ein ersatzmitglied des präsidiums bestellen oder 

einen außerordentlichen verbandstag zur Wahl eines  

§ 12 die mitgliederversammlung

Alte Version Neue Version



21
btv-antragsheft 2021
antrÄGe auF ÄnderunG der satzunG

eines ersatzmitgliedes einberufen. spätestens bei der 
nächsten auf das ausscheiden folgenden ordentlichen  

mitgliederversammlung muss ein ersatzmitglied gewählt 

werden. die amtsperiode eines ersatzmitgliedes richtet sich 

nach der amtsperiode des vorzeitig ausgeschiedenen mit-

gliedes des präsidiums.

die Wahl des präsidenten wird von einer von der mit- 
gliederversammlung zu bestimmenden person geleitet. 

die weiteren Wahlen leitet der präsident. Wahlen erfolgen 

durch geheime abstimmung, wenn mehr als ein Kandidat 

zur Wahl ansteht, oder wenn geheime abstimmung bean-

tragt wird.

zur auszählung der stimmen ist ein dreiköpfiger Wahl- 

ausschuss zu bestellen, der seinen vorsitzenden selbst  

bestimmt. die stimmzettel sind bis zur Genehmigung des 

über die Wahl gefertigten schlussprotokolls aufzubewahren.

Gewählt ist, wer die einfache stimmenmehrheit erhält.  

unter einfacher stimmenmehrheit ist eine mehrheit zu  

verstehen, die eine stimme mehr beträgt als die hälfte der 

abgegebenen stimmen. die sich der stimme enthaltenden 

mitglieder sind nicht mitzuzählen; sie werden wie abwe-

sende behandelt. ebenso sind abgegebene ungültige oder 

unbeschriftete stimmen nicht zu berücksichtigen. 

erreicht kein Bewerber im 1. Wahlgang die einfache stim-

menmehrheit, so findet ein 2. Wahlgang statt. ergibt sich 

auch dann keine einfache stimmenmehrheit, so kommen 

die beiden Bewerber mit der höchsten stimmenzahl in die 

engere Wahl (stichwahl). Wird nach zwei stichwahl-durch-

gängen wegen stimmengleichheit kein ergebnis erzielt, so 

entscheidet das los. das los zieht der vorsitzende des 

Wahlausschusses.

3. sie nimmt die Berichte des präsidiums und der ver-
bandskassenprüfer entgegen. sie beschließt über die ent-

lastung des präsidiums durch akklamation. diese abstim-

mung hat geheim zu erfolgen, wenn es von mindestens 1/5 

der in der mitgliederversammlung vertretenen stimmen be-

antragt wird. die entlastung wird entweder von einem der 

verbandskassenprüfer oder in deren abwesenheit von ei-

ner von der mitgliederversammlung zu bestimmenden per-

son, die nicht dem präsidium angehören darf, durchgeführt. 

4. sie beschließt

 a) über die satzung, die Beitragsordnung, die rechts- 

  und schiedsgerichtsordnung, die Wettspielbestim-

  mungen, die spiellizenzordnung und die disziplinar-

  ordnung;

 b) über die zur mitgliederversammlung form- und 

  fristgerecht gestellten anträge.

5. sie genehmigt den vom vizepräsidenten und leiter der 

ressorts finanzen und it aufgestellten Gesamthaushalts-

plan (doppelhaushalt), einen evtl. nachtragshaushalt sowie 

die Gewinn- und verlustrechnung der jeweils abgelaufenen 

Geschäftsjahre und die Bilanz. 

ersatzmitgliedes einberufen. spätestens beim nächsten auf 

das ausscheiden folgenden ordentlichen verbandstag muss 

ein ersatzmitglied gewählt werden. die amtsperiode eines 

ersatzmitgliedes richtet sich nach der amtsperiode des  

vorzeitig ausgeschiedenen mitgliedes des präsidiums.

die Wahl des präsidenten wird von einer von dem ver- 

bandstag zu bestimmenden person geleitet. die weiteren 

Wahlen leitet der präsident. Wahlen erfolgen durch ge- 

heime abstimmung, wenn mehr als ein Kandidat zur Wahl 

ansteht, oder wenn geheime abstimmung beantragt wird.

zur auszählung der stimmen ist ein dreiköpfiger Wahl- 

ausschuss zu bestellen, der seinen vorsitzenden selbst  

bestimmt. die stimmzettel sind bis zur Genehmigung des 

über die Wahl gefertigten schlussprotokolls aufzubewahren.

Gewählt ist, wer die einfache stimmenmehrheit erhält.  

unter einfacher stimmenmehrheit ist eine mehrheit zu  

verstehen, die eine stimme mehr beträgt als die hälfte der 

abgegebenen stimmen. die sich der stimme enthaltenden 

mitglieder sind nicht mitzuzählen; sie werden wie abwe-

sende behandelt. ebenso sind abgegebene ungültige oder 

unbeschriftete stimmen nicht zu berücksichtigen. 

erreicht kein Bewerber im 1. Wahlgang die einfache stim-

menmehrheit, so findet ein 2. Wahlgang statt. ergibt sich 

auch dann keine einfache stimmenmehrheit, so kommen 

die beiden Bewerber mit der höchsten stimmenzahl in die 

engere Wahl (stichwahl). Wird nach zwei stichwahl-durch-

gängen wegen stimmengleichheit kein ergebnis erzielt, so 

entscheidet das los. das los zieht der vorsitzende des 

Wahlausschusses.

3. er nimmt die Berichte des präsidiums und der Kassen-

prüfer entgegen. er beschließt über die entlastung des prä-

sidiums durch akklamation. diese abstimmung hat geheim 

zu erfolgen, wenn es von 1/5 der in der mitgliederver-

sammlung vertretenen stimmen beantragt wird. die entlas-

tung wird entweder von einem der Kassenprüfer oder in 

deren abwesenheit von einer von der mitgliederversamm-

lung zu bestimmenden person, die nicht dem präsidium 

angehören darf, durchgeführt. 

4. er beschließt

 a) über die satzung, die Beitragsordnung, die rechts- 

  und schiedsgerichtsordnung, die Wettspielbestim-

  mungen, den Bußgeldkatalog, die spiellizenzord-

  nung und die disziplinarordnung;

 b) über die zum verbandstag form- und fristgerecht 

  gestellten anträge.

5. er genehmigt den vom vizepräsidenten und leiter der 

ressorts planung, haushalt und Finanzen aufgestellten Ge-

samthaushaltsplan (doppelhaushalt), einen evtl. nachtrags-

haushalt sowie die Gewinn- und verlustrechnung der je-

weils abgelaufenen Geschäftsjahre und die Bilanz. 
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6. sie wählt ehrenpräsidenten bzw. ehrenmitglieder des 

Btv auf vorschlag des präsidiums mit 2/3-mehrheit. 

7. mitgliederversammlungen haben an einem zentralen Ort 

im verbandsgebiet stattzufinden. den veranstaltungsort 

bestimmt der verbandsrat.

8. stimmberechtigt sind:

 a)  die mitgliedsvereine,

 b) die mitglieder des verbandsrates
 c) die Btv-referenten,

stimmrecht haben auch die Btv-ehrenpräsidenten, die 

Btv-ehrenmitglieder sowie die ehrenvorsitzenden der  
regionen und ehemaligen bezirke.

einzelpersonen (natürliche personen) haben jeweils eine 

stimme, die nicht übertragbar ist.

9. die vereine (juristische personen) haben für die ersten 

150 vereinsmitglieder je eine stimme, für jede weiteren  

angefangenen 150 mitglieder je eine weitere stimme, 

höchstens aber fünf stimmen.

maßgeblich ist die in der letzten Beitragsrechnung zu- 

grunde gelegte zahl der vereinsmitglieder einschließlich 

Jugendlicher und Kinder.

 

die ausübung des stimmrechts erfolgt durch ein nach- 

weislich vertretungsberechtigtes vorstandsmitglied des 

mitgliedsvereins oder ein mitglied dieses vereins, das eine 

schriftliche vollmacht des vertretungsberechtigten vorstan-

des vorlegen muss. Jeder kann nur für einen verein das 

stimmrecht ausüben.

10. anträge zur mitgliederversammlung können gestellt 

werden von:

 a)  jedem mitgliedsverein,

 b) jedem mitglied des verbandsrates,

die anträge müssen acht Wochen vor der mitgliederver-
sammlung bei der Geschäftsstelle des Btv eingegangen 

sein. Jedem antrag ist eine Begründung beizufügen. nicht 

fristgerecht eingegangene anträge und anträge ohne Be-

gründung sind zurückzuweisen.

dringlichkeitsanträge können bei der mitgliederversamm-
lung gestellt werden, wenn dies von den stimmberechtig-
ten anwesenden mitgliedern der mitgliederversammlung 

mit 2/3-mehrheit der abgegebenen gültigen stimmen be-

schlossen wird. 

dringlichkeitsanträge, die eine satzungsänderung bedin-

gen, eine Änderung der spiellizenzordnung sowie anträge 

zu solchen paragraphen der Wettspielbestimmungen, in 

denen die anzahl der mannschaften pro spielklasse, die 

6. er wählt ehrenpräsidenten bzw. ehrenmitglieder des Btv 

auf vorschlag des präsidiums mit 2/3-mehrheit. 

7. verbandstage haben an einem zentralen Ort im ver-

bandsgebiet stattzufinden. den veranstaltungsort bestimmt 

der verbandsausschuss.

8. stimmberechtigt sind:

 a)  die mitgliedsvereine,

 b) die mitglieder des präsidiums,

 c) die Btv-referenten,

 d) sowie die Bezirksvorstandsmitglieder 

  (§ 26 ziffer 1 a–e).

stimmrecht haben auch die Btv-ehrenpräsidenten, die 

Btv-ehrenmitglieder sowie die ehrenvorsitzenden der  

Bezirke.

einzelpersonen (natürliche personen) haben jeweils eine 

stimme, die nicht übertragbar ist.

9. die vereine (juristische personen) haben für die ersten 

150 vereinsmitglieder je eine stimme, für jede weiteren  

angefangenen 150 mitglieder je eine weitere stimme, 

höchstens aber drei stimmen.

maßgeblich ist die in der letzten Beitragsrechnung zugrun-

de gelegte zahl der vereinsmitglieder einschl. Jugendlicher 

und Kinder.

 

die ausübung des stimmrechts erfolgt durch ein nach- 

weislich vertretungsberechtigtes vorstandsmitglied des 

mitgliedsvereins oder ein mitglied dieses vereins, das eine 

schriftliche vollmacht des vertretungsberechtigten vorstan-

des vorlegen muss. Jeder kann nur für einen verein das 

stimmrecht ausüben.

10. anträge zum verbandstag können gestellt werden von:

 a)  jedem mitgliedsverein,

 b) jedem mitglied des verbandsausschusses,

 c) dem referenten für regelkunde und schiedsrichter- 

  wesen.

die anträge müssen acht Wochen vor dem verbandstag  

bei der Geschäftsstelle des Btv eingegangen sein. Jedem 

antrag ist eine Begründung beizufügen. nicht fristgerecht 

eingegangene anträge und anträge ohne Begründung sind 

zurückzuweisen.

dringlichkeitsanträge können beim verbandstag gestellt 

werden, wenn dies von den mitgliedern des verbandstages 

mit 2/3-mehrheit der abgegebenen gültigen stimmen be-

schlossen wird. 

dringlichkeitsanträge, die eine satzungsänderung bedin-

gen, eine Änderung der spiellizenzordnung sowie anträge 

zu solchen §§ der Wettspielbestimmungen, in denen die 

anzahl der mannschaften pro spielklasse, die spielklassen 
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spielklassen selbst und die auf- und abstiegsordnung fest-

gelegt sind, sind unzulässig.

anträge zu solchen paragraphen der Wettspielbestimmun-

gen, in denen die anzahl der mannschaften pro spielklasse, 

die spielklasse selbst und die auf- und abstiegsordnung 

festgelegt sind, können nur für das übernächste spieljahr 

beschlossen werden. 

11. die mitgliederversammlung ist ohne rücksicht auf die 

zahl der erschienenen stimmberechtigten beschlussfähig. 

es entscheidet die einfache stimmenmehrheit der abge- 

gebenen gültigen stimmen, wenn in dieser satzung nichts 

anderweitiges festgelegt ist. die sich der stimme enthalten-

den mitglieder sind nicht mitzuzählen; sie werden wie  

abwesende behandelt. ebenso sind ungültige oder un- 

beschriftete stimmen nicht zu berücksichtigen. stimmen- 

gleichheit gilt als ablehnung.

2/3-mehrheit ist erforderlich bei 

 a)  satzungsänderungen,

 b) zulassung von dringlichkeitsanträgen.

12. Über die Beschlüsse der mitgliederversammlung und 

deren abstimmungsergebnisse ist ein protokoll zu führen, 

das vom versammlungsleiter und dem protokollführer zu 

unterzeichnen ist. das protokoll wird über den offiziellen 

Internetauftritt des verbandes den mitgliedern bekanntge-

geben. das protokoll wird an das vereinsregister weiter-
geleitet und in der geschäftsstelle archiviert.

II. ausserordentliche mitgliederversammlung

1. eine außerordentliche mitgliederversammlung ist ein-

zuberufen: 

 a)  auf Beschluss des präsidiums mit 3/4-mehrheit,

 b) auf Beschluss des verbandsrates mit 3/4-mehrheit,

 c) auf einen schriftlich unter angabe des Gegenstan-

  des und der Gründe gestellten antrag von mindes-

  tens einem drittel der mitgliedsvereine, wobei als 

  stichtag für die zahl der mitgliedsvereine jeweils der 

  31.12. des entsprechenden vorjahres gilt.

anträge zu 1b) und 1c) sind schriftlich und unter angabe der 

Gründe und des zwecks beim präsidenten einzureichen. 

2. die außerordentliche mitgliederversammlung ist vom 

präsidenten innerhalb von vier Wochen unter Bekanntgabe 

der tagesordnung und den vorliegenden anträgen einzu-

berufen, wenn die voraussetzungen gemäß ziffer 1 vorlie-

gen. sie muss spätestens innerhalb weiterer vier Wochen 

stattfinden. den tagungsort bestimmt der präsident. Für  

die einberufung gelten im Übrigen die Bestimmungen zur 
ordentlichen mitgliederversammlung. 

3. Im Übrigen gelten für die außerordentliche mitglieder-
versammlung die gleichen befugnisse wie für eine ordent-
liche mitgliederversammlung laut den vorstehenden zif-

fern I. 2 bis 12.

selbst und die auf- und abstiegsordnung festgelegt sind, 

sind unzulässig.

anträge zu solchen paragraphen der Wettspielbestimmun-

gen, in denen die anzahl der mannschaften pro spielklasse, 

die spielklasse selbst und die auf- und abstiegsordnung 

festgelegt sind, können nur für das übernächste spieljahr 

beschlossen werden. 

11.  die mitgliederversammlung ist ohne rücksicht auf die 

zahl der erschienenen stimmberechtigten beschlussfähig. 

es entscheidet die einfache stimmenmehrheit der abge- 

gebenen gültigen stimmen, wenn in dieser satzung nichts 

anderweitiges festgelegt ist. die sich der stimme enthalten-

den mitglieder sind nicht mitzuzählen; sie werden wie  

abwesende behandelt. ebenso sind ungültige oder un- 

beschriftete stimmen nicht zu berücksichtigen. stimmen- 

gleichheit gilt als ablehnung.

2/3-mehrheit ist erforderlich bei 

 a)  satzungsänderungen,

 b) zulassung von dringlichkeitsanträgen.

12. Über die Beschlüsse des verbandstages und deren ab-

stimmungsergebnisse ist ein protokoll zu führen, das vom 

versammlungsleiter und dem protokollführer zu unter-

zeichnen ist. das protokoll wird über den offiziellen Inter-

netauftritt des verbandes den mitgliedern bekanntgegeben. 

II. ausserOrdentlIcher verBandstaG

1. ein außerordentlicher verbandstag ist einzuberufen: 

 a)  auf Beschluss des präsidiums mit 3/4-mehrheit,

 b) auf Beschluss des verbandsausschusses mit 

  3/4-mehrheit,

 c) auf einen schriftlich unter angabe des Gegenstan-

  des und der Gründe gestellten antrag von mindes-

  tens einem drittel der mitgliedsvereine, wobei als 

  stichtag für die zahl der mitgliedsvereine jeweils der 

  31.12. des entsprechenden vorjahres gilt.

anträge zu 1b) und 1c) sind schriftlich und unter angabe der 

Gründe und des zwecks beim präsidenten einzureichen. 

2. der außerordentliche verbandstag ist vom präsidenten 

innerhalb von vier Wochen unter Bekanntgabe der tages-

ordnung und den vorliegenden anträgen einzuberufen, 

wenn die voraussetzungen gemäß ziffer 1 vorliegen. er 

muss spätestens innerhalb weiterer vier Wochen stattfin-

den. den tagungsort bestimmt der präsident. Für die  

einberufung gelten im Übrigen die Bestimmungen zum  

ordentlichen verbandstag. 

3. Im Übrigen gelten für einen außerordentlichen ver- 

bandstag die gleichen Kompetenzen und Befugnisse wie 

für einen ordentlichen verbandstag in den vorstehenden 

ziffern I. 2 bis 13.
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§ 13 präsidium

1. das präsidium setzt sich zusammen aus:

 a)  dem präsidenten,

 b) dem vizepräsidenten und leiter der ressorts 
  finanzen und it,
 c) dem vizepräsidenten und leiter der ressorts 

  vereinsberatung, ausbildung und entwicklung,

 d) dem vizepräsidenten und leiter der ressorts 

  talentförderung und leistungssport,

 e) dem vizepräsidenten und leiter des ressorts sport

2. der Btv wird durch den präsidenten mit jeweils einem 

vizepräsidenten oder durch den vizepräsidenten und leiter 

der ressorts finanzen und it mit jeweils einem anderen 

vizepräsidenten gerichtlich und außergerichtlich vertreten 

(vorstand im sinne des § 26 BGB).

3. dem präsidium obliegt die gesamte leitung des verban-

des einschließlich personalangelegenheiten. 

4. das präsidium ordnet seine aufgaben und Befugnisse 

selbst. es gibt sich nach anhörung des verbandsrates eine 

Geschäftsordnung. diese regelt die zuständigkeiten der un-

terstützend und zur erfüllung bestimmter aufgaben einge-

setzten Kommissionen, projektgruppen und teams sowie 

die tätigkeiten und verantwortlichkeiten der regional-
vorstände und der geschäftsführung des btv (§ 30 BGB).

5. die sitzungen des präsidiums sind vom präsidenten nach 

Bedarf, oder wenn es drei mitglieder des präsidiums bean-

tragen, einzuberufen. die präsidiumsbeschlüsse werden  

mit einfacher stimmenmehrheit gefasst. das präsidium ist 

beschlussfähig, wenn mehr als die hälfte seiner mitglieder 

anwesend ist. details werden über die Geschäftsordnung 

geregelt.

6. die präsidiumsmitglieder haben bei allen sitzungen und 

versammlungen des verbandes und der regionen (mit 
ausnahme des verbandssportgerichtes und der verbands-
kassenprüferkommission) das recht auf anwesenheit und 

beratende teilnahme.

7. Über die anlagepolitik des verbandes entscheidet das 

präsidium. voraussetzung ist ein mehrheitlicher Beschluss 

des Gremiums.

§ 13 präsidium

1. das präsidium setzt sich zusammen aus:

 a)  dem präsidenten,

 b) dem vizepräsidenten und leiter der ressorts 

  planung, haushalt und Finanzen,

 c) dem vizepräsidenten und leiter der ressorts 

  vereinsberatung, ausbildung und entwicklung,

 d) dem vizepräsidenten und leiter der ressorts 

  talentförderung und leistungssport,

 e) dem vizepräsidenten und leiter des ressorts sport.

2. der Btv wird durch den präsidenten mit jeweils einem 

vizepräsidenten oder durch den vizepräsidenten und leiter 

der ressorts planung, haushalt und Finanzen mit jeweils  

einem anderen vizepräsidenten gerichtlich und außer- 

gerichtlich vertreten (vorstand im sinne des § 26 BGB).

3. dem präsidium obliegt die gesamte leitung des verban-

des einschließlich personalangelegenheiten.

4. das präsidium ordnet seine aufgaben und Befugnisse 

selbst. es gibt sich eine Geschäftsordnung. diese regelt  

die zuständigkeiten der unterstützend und zur erfüllung 

bestimmter aufgaben eingesetzten Kommissionen und 

ggfs. ausschüsse und referenten sowie die tätigkeiten und 

verantwortlichkeit des Geschäftsführers des Btv.

5. die sitzungen des präsidiums sind vom präsidenten nach 

Bedarf, oder wenn es drei mitglieder des präsidiums bean-

tragen, einzuberufen. die präsidiumsbeschlüsse werden  

mit einfacher stimmenmehrheit gefasst. das präsidium ist 

beschlussfähig, wenn mehr als die hälfte seiner mitglieder 

anwesend ist. details werden über die Geschäftsordnung 

geregelt.

6. zur erledigung der verbandsaufgaben unterhält der  

Btv eine Geschäftsstelle. der Geschäftsführer des Btv  

hat nach § 30 BGB eine besondere zuständigkeit, die in  

der Geschäftsordnung des präsidiums geregelt ist.

7. die präsidiumsmitglieder haben bei allen sitzungen und 

versammlungen des verbandes, der Bezirke, Kommissionen 

(mit ausnahme der rechts- und der Kassenprüferkommis-

sion) das recht auf anwesenheit und beratende teilnahme.

8. die in den Bezirken, Kommissionen und ausschüssen  

erstellten Ordnungen unterliegen der Genehmigung durch 

das präsidium nach anhörung des verbandsausschusses, 

sofern die satzung nichts anderweitiges bestimmt.

9. Über die anlagepolitik des verbandes entscheidet das 

präsidium. voraussetzung ist ein mehrheitlicher Beschluss 

des Gremiums.

§ 13 präsidium
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8. die aufgabenzuweisung innerhalb des präsidiums richtet 

sich nach den in §§ 14 bis 18 der satzung festgelegten res-

sortzuständigkeiten. Weitere details der ressortverantwort-

lichkeiten regelt eine vom präsidium nach anhörung des 
verbandsrates beschlossene Geschäftsordnung.

9. Im Übrigen gelten die für mitglieder des präsidiums fest-

gelegten ressortverantwortlichkeiten auch für die Ge-

schäftsverteilung innerhalb der regionalvorstände. das 

nähere regelt die Geschäftsordnung des Btv.

10. das präsidium kann Beschlüsse der regionalvorstände 

außer Kraft setzen, wenn sie mit der satzung und den  

Ordnungen des verbandes nicht im einklang stehen.

11. das präsidium schlägt der mitgliederversammlung  

personen, die sich um den Btv besonders verdient ge-

macht haben, oder die aus anderen Gründen für würdig 

befunden werden, zur ernennung als ehrenmitglieder oder 

ehrenpräsidenten vor.

12. die mitglieder des präsidiums üben keine weiteren 
ämter im btv und den regionen aus (vgl. § 34).

10. das präsidium verabschiedet nach anhörung des  

verbandsausschusses den vom vizepräsidenten und leiter 

der ressorts planung, haushalt und Finanzen aufgestellten 

Gesamthaushaltsplan.

11. Jede eröffnung eines Bank- oder sparkassenkontos, 

auch in den Bezirken, bedarf der vorherigen mehrheitlichen 

zustimmung durch das präsidium. mit der zustimmung 

wird zugleich die zeichnungsberechtigung für das Konto 

festgelegt.

12. die aufgabenzuweisung innerhalb des präsidiums rich-

tet sich nach den in §§ 14 bis 18 der satzung festgelegten 

ressortzuständigkeiten. Weitere details der ressortverant-

wortlichkeiten regelt eine vom präsidium beschlossene  

Geschäftsordnung.

13. Im Übrigen gelten die für mitglieder des präsidiums  

festgelegten ressortverantwortlichkeiten auch für die Ge-

schäftsverteilung innerhalb der Bezirksvorstandschaften. 

das nähere regelt die Geschäftsordnung des Btv.

14. das präsidium kann Beschlüsse des Bezirksvorstandes 

außer Kraft setzen, wenn sie mit der satzung und den  

Ordnungen des verbandes nicht im einklang stehen.

15. das präsidium beschließt die höhe der mannschafts-

nenngebühren für die Bayern- und landesligen.

16. das präsidium schlägt dem verbandstag personen, die 

sich um den Btv besonders verdient gemacht haben, oder 

die aus anderen Gründen für würdig befunden werden, zur 

ernennung als ehrenmitglieder oder ehrenpräsidenten vor.

17. das präsidium ermächtigt die Bezirke, Gebühren von 

den vereinen für service- und verwaltungsleistungen zu 

verlangen, wenn die vereine im Bezirk ihren verpflichtun-

gen gegenüber dem Bezirk nicht nachkommen. diese  

Gebühren werden nach Genehmigung durch das präsidium 

vom Bezirkstag beschlossen.
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§ 14 Präsident

1. der präsident ist für die ordnungsgemäße und satzungs-

gerechte leitung des Btv, seiner Organe sowie für die  

Koordinierung der tätigkeiten der einzelnen präsidiumsmit-

glieder verantwortlich. 

2. er beruft im rahmen der Bestimmungen der satzung des 

Btv die mitgliederversammlungen sowie die sitzungen 
des präsidiums und des verbandsrates ein. er bestimmt  

die tagesordnung, führt den vorsitz und leitet diese veran-

staltungen. er veranlasst die Führung von protokollen und 

führt die ihm von der mitgliederversammlung übertrage-

nen maßnahmen durch.

3. der präsident ist dienstvorgesetzter aller hauptamtlichen 

mitarbeiter im Btv.

4. er ist berechtigt,

 a)  ihm geeignet erscheinende persönlichkeiten mit 

  besonderen aufgaben im ehrenamtlichen Bereich 

  zu betrauen (team- oder projektleiter),

 b) nach anhörung des präsidiums referenten für die 

  dauer der jeweiligen Wahlperiode zu berufen bzw. 

  abzuberufen,

 c) auf vorschlag der vizepräsidenten mehrere stellver-

  treter, die mitglieder der jeweiligen Kommission sein 

  müssen, für die dauer der laufenden Wahlperiode 

  zu benennen,

 d) ihm als geeignet erscheinende persönlichkeiten 

  als Berater zu sitzungen des präsidiums und des 

  verbandsrates hinzuzuziehen.

5. er vertritt den Btv beim dtB, Blsv und anderen Organi-

sationen/Gesellschaften, in denen der Btv mitglied oder 

Beteiligter ist. er ist berechtigt, einen vizepräsidenten oder 

die hauptamtliche Geschäftsführung als stellvertreter in 

diese Organisationen/Gesellschaften zu entsenden. 

6. er schlägt der mitgliederversammlung ehrenpräsidenten 

bzw. ehrenmitglieder zur Wahl vor.

7. der präsident leitet die seinem ressort zugeordneten 

Kommissionen, projektgruppen und teams und koordi-

niert, kontrolliert und verantwortet deren laut Btv- 

Geschäftsordnung übertragenen aufgaben. 

§ 14 Präsident

1. der präsident ist für die ordnungsgemäße und satzungs-

gerechte leitung des Btv, seiner Organe sowie für die  

Koordinierung der tätigkeiten der einzelnen präsidiumsmit-

glieder verantwortlich. 

2. er beruft im rahmen der Bestimmungen der satzung des 

Btv den ordentlichen und außerordentlichen verbandstag, 

die sitzungen des verbandsausschusses sowie die präsidi-

umssitzungen ein. er bestimmt die tagesordnung, führt den 

vorsitz und leitet diese veranstaltungen. er veranlasst die 

Führung von protokollen und führt die ihm vom verbands-

tag übertragenen maßnahmen durch.

3. der präsident ist dienstvorgesetzter aller mitarbeiter im 

Btv.

4. er ist berechtigt,

 a)  ihm geeignete persönlichkeiten mit besonderen 

  aufgaben im ehrenamtlichen Bereich zu betrauen

  (= Beauftragte),

 b) nach anhörung des präsidiums referenten für die 

  dauer der jeweiligen Wahlperiode zu berufen bzw. 

  abzuberufen,

 c) auf vorschlag der vizepräsidenten mehrere stellver-

  treter, die mitglieder der jeweiligen Kommission sein 

  müssen, für die dauer der laufenden Wahlperiode 

  zu benennen,

 d) ihm als geeignet erscheinende persönlichkeiten 

  als Berater zu sitzungen des präsidiums und des 

  verbandsausschusses hinzuzuziehen.

5. er vertritt den Btv beim dtB, Blsv und anderen Organi-

sationen/Gesellschaften, in denen der Btv mitglied oder 

Beteiligter ist. er ist berechtigt, einen vizepräsidenten oder 

die hauptamtliche Geschäftsführung als stellvertreter in 

diese Organisationen/Gesellschaften zu entsenden. 

6. er schlägt dem ordentlichen verbandstag ehrenpräsiden-

ten bzw. ehrenmitglieder zur Wahl vor.

7. er leitet die seinem ressort zugeordneten Kommissionen 

und ausschüsse und koordiniert, kontrolliert und verant-

wortet deren laut Btv-Geschäftsordnung übertragenen 

aufgaben.

8. sein aufgabengebiet wird durch eine vom präsidium zu 

beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 14 präsident
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§ 15 Vizepräsident und Leiter der ressorts finanzen und it

1. der vizepräsident und leiter der ressorts finanzen und 
it ist verantwortlich für die rechtzeitige erstellung des  

Gesamthaushaltsplanes (doppelhaushaltes) sowie die 

Überwachung der einnahmen und ausgaben und einhal-

tung dieses Gesamthaushaltsplanes. der Gesamthaushalts-

plan muss in einnahmen und ausgaben ausgeglichen sein. 

soweit mehreinnahmen und mehrausgaben die ausgleichs-

möglichkeit innerhalb des Gesamthaushaltsplanes überstei-

gen, legt er dem präsidium einen nachtragshaushalt zur 

verabschiedung vor. der Gesamthaushaltsplan bedarf nach 

der verabschiedung durch den verbandsrat der Genehmi-

gung durch die mitgliederversammlung.

2. Für jedes Geschäftsjahr werden durch den vizepräsiden-

ten und leiter der ressorts finanzen und it eine Gewinn- 

und verlustrechnung und eine Bilanz erstellt, die der zu-

stimmung des verbandsrates und der Genehmigung durch 

die mitgliederversammlung unterliegen.

3. er leitet die seinem ressort zugeordneten Kommissio-
nen, projektgruppen und teams und koordiniert, kontrol-

liert und verantwortet deren laut Btv-Geschäftsordnung 

übertragenen aufgaben.

§ 15 Vizepräsident und Leiter der Ressorts Planung, 
 Haushalt und Finanzen

1. der vizepräsident und leiter der ressorts planung, haus-

halt und Finanzen ist verantwortlich für die rechtzeitige  

erstellung des Gesamthaushaltsplanes (doppelhaushaltes) 

sowie die Überwachung der einnahmen und ausgaben und 

einhaltung dieses Gesamthaushaltsplanes. der Gesamt-

haushaltsplan muss in einnahmen und ausgaben ausgeg- 

lichen sein. soweit mehreinnahmen und mehrausgaben die 

ausgleichsmöglichkeit innerhalb des Gesamthaushaltspla-

nes übersteigen, legt er dem präsidium einen nachtrags-

haushalt zur verabschiedung vor. der Gesamthaushaltsplan 

bedarf nach der verabschiedung durch das präsidium der 

Genehmigung durch den ordentlichen verbandstag.

2. Für jedes Geschäftsjahr werden durch den vizepräsiden-

ten und leiter der ressorts planung, haushalt und Finanzen 

eine Gewinn- und verlustrechnung und eine Bilanz erstellt, 

die der zustimmung des präsidiums und der Genehmigung 

durch den ordentlichen verbandstag unterliegen.

3. er leitet die seinem ressort zugeordneten Kommissionen 

und ausschüsse und koordiniert, kontrolliert und verant-

wortet deren laut Btv-Geschäftsordnung übertragenen 

aufgaben.

4. sein näheres aufgabengebiet wird durch eine vom  

präsidium beschlossene Geschäftsordnung geregelt.

§ 15 vizepräsident und leiter der ressorts finanzen und it
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§ 16 Vizepräsident und Leiter der Ressorts Vereins-
 beratung, Ausbildung und Entwicklung

1. der vizepräsident und leiter der ressorts vereinsbera-

tung, ausbildung und entwicklung ist für die aus- und Fort-

bildung von tennistrainern für die pflege, Förderung und 

schulung der ehrenamtlichen Funktionsträger in den mit-

gliedsvereinen sowie für die entwicklung und Koordinie-

rung von aktivitäten und projekten zur mitgliedergewin-

nung und -bindung zuständig.

§ 16 Vizepräsident und Leiter der Ressorts Vereins-
 beratung, Ausbildung und Entwicklung

1. der vizepräsident und leiter der ressorts vereinsbera-

tung, ausbildung und entwicklung ist für die aus- und Fort-

bildung von tennistrainern auf Grundlage der regeln und 

Ordnungen der spitzensport- und Fachverbände, für die 

pflege, Förderung und schulung der ehrenamtlichen Funk-

tionsträger in den mitgliedsvereinen sowie für die entwick-

lung und Koordinierung von aktivitäten und projekten zur 

mitgliedergewinnung und -bindung zuständig.

§ 16 vizepräsident und leiter der ressorts vereinsberatung, ausbildung und entwicklung
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§ 17 Vizepräsident und Leiter der Ressorts Talentförderung 
und Leistungssport

1. der vizepräsident und leiter der ressorts talentförde-

rung und leistungssport ist verantwortlich für die gesamte 

leistungsorientierte Jugend- und spitzensportförderung  

innerhalb des Btv. 

2. der vizepräsident leitet die seinem ressort zugeordneten 

Kommissionen, projektgruppen und teams und koordi-

niert, kontrolliert und verantwortet deren laut Btv- 

Geschäftsordnung übertragenen aufgaben.

§ 17 Vizepräsident und Leiter der Ressorts Talentförderung 
und Leistungssport

1. der vizepräsident und leiter der ressorts talentförde-

rung und leistungssport ist verantwortlich für die gesamte 

leistungsorientierte Jugend- und spitzensportförderung  

innerhalb des Btv. 

2. der vizepräsident leitet die seinem ressort zugeordneten 

Kommissionen und ausschüsse und koordiniert, kontrolliert 

und verantwortet deren laut Btv-Geschäftsordnung über-

tragenen aufgaben.

3. sein näheres aufgabengebiet wird durch eine vom  

präsidium beschlossene Geschäftsordnung geregelt.

§ 17 vizepräsident und leiter der ressorts talentförderung und leistungssport
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§ 18 Vizepräsident und Leiter des Ressorts Sport

1. der vizepräsident und leiter des ressorts sport ist ver-

antwortlich für den gesamten mannschaftswettspielbetrieb, 
das turnier- und ranglistenwesen im btv sowie das 
schiedsrichterwesen.

2. der vizepräsident leitet die seinem ressort zugeordneten 

Kommissionen, projektgruppen und teams und koordi-

niert, kontrolliert und verantwortet deren laut Btv- 

Geschäftsordnung übertragenen aufgaben.

§ 18 Vizepräsident und Leiter des Ressorts Sport

1. der vizepräsident und leiter des ressorts sport ist ver-

antwortlich für den gesamten mannschaftswettspielbetrieb 

sowie das turnier- und ranglistenwesen im Btv.

 

2. der vizepräsident leitet die seinem ressort zugeordneten 

Kommissionen und ausschüsse und koordiniert, kontrolliert 

und verantwortet deren laut Btv-Geschäftsordnung über-

tragenen aufgaben.

3. sein näheres aufgabengebiet wird durch eine vom  

präsidium beschlossene Geschäftsordnung geregelt.

§ 18 vizepräsident und leiter des ressorts sport
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2. der vizepräsident leitet die seinem ressort zugeordneten 

Kommissionen, projektgruppen und teams und koordi-

niert, kontrolliert und verantwortet deren laut Btv- 

Geschäftsordnung übertragenen aufgaben. 

2. der vizepräsident leitet die seinem ressort zugeordneten 

Kommissionen und ausschüsse und koordiniert, kontrolliert 

und verantwortet deren laut Btv-Geschäftsordnung über-

tragenen aufgaben. 

3. sein näheres aufgabengebiet wird durch eine vom präsi-

dium beschlossene Geschäftsordnung geregelt.
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§ 19 verbandsrat

1. der verbandsrat setzt sich zusammen aus: 

 a)  den mitgliedern des präsidiums,

 b) mitgliedern des jeweiligen regionalvorstandes
 südbayern und nordbayern gemäß § 25, 
 ziffer 1, a) bis e).

2. er wird durch den präsidenten nach bedarf oder auf an-
trag der 3/4-mehrheit des verbandsrates – jedoch min-
destens einmal jährlich – einberufen. der präsident er-
stellt die tagesordnung, führt den vorsitz und veranlasst 
die protokollführung. 

3. der verbandsrat stellt das Bindeglied zu den vereinen in 
den regionen im btv dar und hat insbesondere folgende 
rechte:

 a)  genehmigungsrecht bzgl. der zuweisung der mit-

  glieder an die regionen (vgl. § 10 ziffer 3),

 b) antragsrecht für die mitgliederversammlung (vgl. 

  § 12 I. ziffer 11),

 c) recht zur einberufung einer außerordentlichen 
  mitgliederversammlung (vgl. § 12 II. ziffer 1),

 d) entscheidungsrecht im vorgriff auf die nächste  
  mitgliederversammlung aufgrund von ereignissen  
  bei höherer gewalt (z.b. pandemien, regionalen  
  naturkatastrophen bzw. anderen Katastrophen,  
  die sich auch auf das verbandsgebiet auswirken)  
  bei anträgen auf änderung der wettspielbestim- 
  mungen, des ordnungsgeldkataloges, der spiel- 
  lizenzordnung sowie der disziplinarordnung,  
  wenn die nächste mitgliederversammlung ver- 
  schoben werden muss. alle handlungen, maßnah- 
  men stehen dann unter dem vorbehalt einer zu- 
  stimmenden beschlussfassung durch die nächst- 
  folgende mitgliederversammlung.
 e) anhörungsrecht für die ernennung von stellver-

  tretern gem. § 14 ziffer 4, mit ausnahme der 
  verbandskassenprüferkommission und des 
  verbandssportgerichtes.
 f) anhörungsrecht bzgl. der einsetzung und auf-

  hebung von Kommissionen (vgl. § 20 ziffer 1) mit 
  ausnahme der verbandskassenprüferkommission  
  und des verbandssportgerichtes,
 g) anhörungsrecht bzgl. der beschlussfassung über 
  die geschäftsordnung.

§ 19 Verbandsausschuss

1. der verbandsausschuss setzt sich zusammen aus: 

 a)  den mitgliedern des präsidiums,

 b) den vorsitzenden der tennisbezirke im Btv, im Fall 

  ihrer verhinderung ihr stellvertreter im Bezirk. sollte 

  der Bezirksvorsitzende bereits dem präsidium ange-

  hören, nimmt sein stellvertreter im Bezirk an der 

  sitzung des verbandsausschusses teil.

2. der verbandsausschuss stellt das Bindeglied zwischen 

dem präsidium und den Bezirken im Btv dar. er unterstützt 

den verband in allen aufgaben, die sich dieser in § 3 seiner 

satzung gegeben hat.

3. er wird durch den präsidenten nach Bedarf oder auf an-

trag der 3/4-mehrheit des verbandsausschusses – jedoch 

mindestens einmal jährlich – einberufen. der präsident er-

stellt die tagesordnung, führt den vorsitz und veranlasst die 

protokollführung. 

4. er hat insbesondere folgende rechte:

 a)  anhörungsrecht bzgl. der zuweisung der mitglieder 

  durch das präsidium an die Bezirke (vgl. § 10 ziffer 3),

 b)  antragsrecht für den ordentlichen verbandstag (vgl. 

  § 12 I. ziffer 11),

 c) recht zur einberufung eines außerordentlichen 

  verbandstages (vgl. § 12 II. ziffer 1),

 d) anhörungsrecht für die ernennung von stellver-

  tretern gem. § 14 ziffer 4,

 

 e) anhörungsrecht bzgl. der einsetzung und auf-

  hebung von Kommissionen (vgl. § 20 ziffer 1),

 

 

 f)  anhörungsrecht bzgl. der in den Kommissionen und 

  ausschüssen erstellten Ordnungen (vgl. § 13 ziffer 5),

 

§ 19 verbandsrat
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§ 20 Kommissionen

1. Für die erfüllung bestimmter aufgaben und zur entlas-

tung, unterstützung und Beratung der ressortverantwortli-

chen präsidiumsmitglieder werden Kommissionen gebildet, 

wobei diese Kommissionen zwingend erforderlich sind:

 a) verbandssportgericht,
 b) verbandskassenprüferkommission.

die einsetzung von Kommissionen bzw. die aufhebung be-

stehender Kommissionen gemäß ziffer 2 obliegt dem prä-

sidium in abstimmung mit dem verbandsrat.

2. die Kommissionen (mit ausnahme § 20 1a) und 1b) be-

stehen grundsätzlich aus:

 a)  dem jeweiligen ressortverantwortlichen vize-

  präsidenten als vorsitzendem,

 b) den jeweiligen ressortverantwortlichen mitgliedern 

  der regionalvorstände,
  c) dem leiter des entsprechenden geschäfts-
  bereiches sowie
 d) den vom jeweiligen ressortverantwortlichen vize-

  präsidenten weiteren berufenen mitgliedern.

3. der vorsitzende beruft die Kommissionen nach Bedarf 

ein, erstellt die tagesordnung, leitet die sitzung und veran-

lasst die protokollführung. das jeweilige protokoll erhält der 
verbandsrat zur Kenntnis.

4. die aufgabengebiete und weitere besetzung der Kom-

missionen werden in der vom präsidium beschlossenen 

Geschäftsordnung geregelt.

 h) verabschiedungsrecht für den vom vizepräsidenten  

  und leiter der ressorts finanzen und it aufgestell- 

  ten Gesamthaushaltsplan,

 i)  Genehmigungsrecht bzgl. der mitgliedschaft von im 

  Btv ehrenamtlich tätigen einzelpersonen in ande-

  ren, nicht dem Btv angehörenden tennissport-

  organisationen (vgl. § 37),

 j) recht zur Festlegung des austragungsortes für die  
  mitgliederversammlung.

§ 20 Kommissionen

1. Für die erfüllung bestimmter aufgaben und zur entlas-

tung, unterstützung und Beratung der ressortverantwortli-

chen präsidiumsmitglieder werden Kommissionen gebildet, 

wobei folgende Kommissionen zwingend erforderlich sind:

 a)  verbandsrechtskommission,

 b) Kassenprüferkommission.

die einsetzung von Kommissionen bzw. die aufhebung be-

stehender Kommissionen obliegt dem präsidium in abstim-

mung mit dem verbandsausschuss.

2. die Kommissionen (nicht § 20 1a) und 1b)) bestehen aus:

 a)  dem jeweiligen ressortverantwortlichen vize-

  präsidenten als vorsitzendem,

 b) den jeweiligen ressortverantwortlichen mitgliedern 

  der Bezirksvorstände bzw.

 c) den vom jeweiligen ressortverantwortlichen vize-

  präsidenten bei Bedarf geladenen personen.

3. der vorsitzende beruft die Kommissionen nach Bedarf 

ein, erstellt die tagesordnung, leitet die sitzung und veran-

lasst die protokollführung. das jeweilige protokoll erhält das 

präsidium zur Kenntnis.

4. die aufgabengebiete der Kommissionen werden in der 

vom präsidium beschlossenen Geschäftsordnung geregelt.

 g) anhörungsrecht für den vom vizepräsidenten und 

  leiter der ressorts planung, haushalt und

  Finanzen aufgestellten Gesamthaushaltsplan,

 h)  Genehmigungsrecht bzgl. der mitgliedschaft von im 

  Btv ehren amtlich tätigen einzelpersonen in ande-

  ren, nicht dem Btv angehörenden tennissport-

  organisationen (vgl. § 37),

 i) Festlegung des austragungsortes für den 

  verbandstag.

§ 20 Kommissionen
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§ 21 verbandsgerichtsbarkeit

§ 21 verbandsgerichtsbarkeit

1. die verbandsgerichtsbarkeit besteht aus folgenden  
instanzen:
a) verbandssportgericht
b) regionalsportgerichte südbayern und nordbayern

2. 
a) das verbandssportgericht setzt sich zusammen aus dem 

vorsitzenden und zwei Beisitzern, sowie zwei stellvertre-

tern. Im Fall der verhinderung bzw. ausscheidens des vor-

sitzenden tritt an dessen stelle der 1. Beisitzer. Im Fall der 

verhinderung bzw. ausscheidens der Beisitzer treten an de-

ren stelle deren stellvertreter. die mitglieder des verbands-
sportgerichtes werden von der mitgliederversammlung 

auf die dauer von vier Jahren unter Berücksichtigung der 

vorgenannten reihenfolge der Beisitzer für die vertretung 

des vorsitzenden gewählt.

sie bleiben bis zur neuwahl der mitglieder des verbands-
sportgerichtes im amt. der vorsitzende des verbands-
sportgerichtes sowie der 1. Beisitzer müssen die Befähi-

gung zum richteramt haben.

b) die regionalsportgerichte süd- bzw. nordbayern  
setzen sich jeweils aus dem vorsitzenden und zwei bei- 
sitzern, sowie zwei stellvertretern zusammen. im fall der 
verhinderung bzw. ausscheidens des vorsitzenden tritt  
an dessen stelle der 1. beisitzer. im fall der verhinderung 
bzw. ausscheidens der beisitzer treten an deren stelle  
deren stellvertreter. die mitglieder der regionalsportge-
richte süd- bzw. nordbayern werden von der regional-
konferenz auf die dauer von vier Jahren unter berück-
sichtigung der vorgenannten reihenfolge der beisitzer für 
die vertretung des vorsitzenden gewählt.

sie bleiben bis zur neuwahl der mitglieder der der regional- 
sportgerichte süd- bzw. nordbayern im amt. der jeweili-
ge vorsitzende der der regionalsportgerichte sowie der  
1. beisitzer müssen die befähigung zum richteramt haben.

3. die verbandsgerichtsbarkeit übt im rahmen ihrer  

zuständigkeit die Gerichtsbarkeit im verband aus.

4. die entscheidungszuständigkeit sowie die durchführung 

der die Gerichtsbarkeit betreffenden einzelheiten werden 

durch die rechts- und schiedsgerichtsordnung geregelt, 

die Bestandteil dieser satzung ist. 

5. die mitglieder der verbandsgerichtsbarkeit dürfen we-

der dem verbandsrat, einem regionalvorstand noch einer 

anderen Kommission im btv angehören.

§ 21 Verbandsrechtskommission

1. die verbandsrechtskommission setzt sich zusammen aus 

dem vorsitzenden und zwei Beisitzern, sowie zwei stellver-

tretern. Im Fall der verhinderung bzw. ausscheidens des 

vorsitzenden tritt an dessen stelle der 1. Beisitzer. Im Fall 

der verhinderung bzw. ausscheidens der Beisitzer treten an 

deren stelle deren stellvertreter. die mitglieder der ver-

bandsrechtskommission werden vom ordentlichen ver-

bandstag auf die dauer von vier Jahren unter Berücksichti-

gung der vorgenannten reihenfolge der Beisitzer für die 

vertretung des vorsitzenden gewählt.

sie bleiben bis zur neuwahl der mitglieder der verbands-

rechtskommission im amt. der vorsitzende der verbands-

rechtskommission sowie der 1. Beisitzer müssen die Befähi-

gung zum richteramt haben.

2. die verbandsrechtskommission übt im rahmen ihrer  

zuständigkeit die Gerichtsbarkeit im verband aus.

3. die entscheidungszuständigkeit sowie die durchführung 

der die Gerichtsbarkeit betreffenden einzelheiten werden 

durch die rechts- und schiedsgerichtsordnung geregelt, 

die Bestandteil dieser satzung ist. 

4. die mitglieder der verbandsrechtskommission dürfen 

weder dem verbandsausschuss noch einer anderen Kom-

mission angehören.
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§ 22 Verbandskassenprüferkommission

1. die verbandskassenprüferkommission besteht aus drei 

verbandskassenprüfern sowie zwei ersatz-verbandskassen-

prüfern, die von der mitgliederversammlung auf die dauer 

von vier Jahren gewählt werden. sie bleiben bis zur neu-

wahl der verbandskassenprüferkommission im amt. diese 

Kassenprüfer dürfen weder dem verbandsrat noch einer 

anderen Kommission angehören.

2. die verbandskassenprüferkommission prüft die Kassen-

führung des vizepräsidenten und leiters der ressorts fi-
nanzen und it mindestens einmal im Jahr und hat der mit-
gliederversammlung einen Bericht über die Kassenführung 

der abgelaufenen Geschäftsjahre vorzulegen. der zeitpunkt 

der prüfung (prüfungen) ist dem vizepräsidenten und leiter 

der ressorts finanzen und it rechtzeitig mitzuteilen.

sie hat das recht der jederzeitigen einsichtnahme in die 

Kassenführung.

3. die verbandskassenprüfer schlagen der mitgliederver-
sammlung die entlastung des präsidiums vor. 

4. eine Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Wenn drei ver-

bandskassenprüfer zum ende einer Wahlperiode gleichzei-

tig ausscheiden würden, sollte einer von ihnen für eine wei-

tere Wahlperiode gewählt werden. Ist dies nicht möglich, 

wird einer der beiden ersatz-verbandskassenprüfer auto-

matisch ohne Wahlgang zu einem der drei verbandskas-

senprüfer der nächsten Wahlperiode ernannt. Für diesen 

Fall hat § 22 ziffer 1, satz 1 keine Gültigkeit.

5. die gewählten ersatz-verbandskassenprüfer treten bei 

prüfungen an die stelle von verhinderten oder ausgeschie-

denen verbandskassenprüfern.

6. mindestens drei der fünf verbandskassenprüfer sollten im 

Bereich Finanzen, rechnungswesen oder steuern beruflich 
tätig oder tätig gewesen sein. 

§ 22 Verbandskassenprüferkommission

1. die verbandskassenprüferkommission besteht aus drei 

verbandskassenprüfern sowie zwei ersatz-verbandskassen-

prüfern, die vom ordentlichen verbandstag auf die dauer 

von vier Jahren gewählt werden. sie bleiben bis zur neu-

wahl der verbandskassenprüferkommission im amt. diese 

Kassenprüfer dürfen weder dem präsidium noch dem ver-

bandsausschuss angehören.

2. die verbandskassenprüferkommission prüft die Kassen-

führung des vizepräsidenten und leiters der ressorts pla-

nung, haushalt und Finanzen mindestens einmal im Jahr 

und hat dem ordentlichen verbandstag einen Bericht über 

die Kassenführung der abgelaufenen Geschäftsjahre vorzu-

legen. der zeitpunkt der prüfung (prüfungen) ist dem vize-

präsidenten und leiter der ressorts planung, haushalt und 

Finanzen rechtzeitig mitzuteilen.

sie hat das recht der jederzeitigen einsichtnahme in die 

Kassenführung.

3. die verbandskassenprüfer schlagen dem verbandstag die 

entlastung des präsidiums vor. 

4. eine Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Wenn drei ver-

bandskassenprüfer zum ende einer Wahlperiode gleichzei-

tig ausscheiden würden, sollte einer von ihnen für eine wei-

tere Wahlperiode gewählt werden. Ist dies nicht möglich, 

wird einer der beiden ersatz-verbandskassenprüfer auto-

matisch ohne Wahlgang zu einem der drei verbandskas-

senprüfer der nächsten Wahlperiode. Für diesen Fall hat § 

22 ziffer 1, satz 1 keine Gültigkeit.

5. die gewählten ersatz-verbandskassenprüfer treten bei 

prüfungen an die stelle von verhinderten oder ausgeschie-

denen verbandskassenprüfern.

6. mindestens drei der fünf verbandskassenprüfer sollten im 

Bereich Finanzen, rechnungswesen oder steuern beruflich 

tätig sein oder gewesen sein. 

§ 22 verbandskassenprüferkommission
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§ 23 Organe in den regionen

die jeweiligen organe in der region südbayern und nord-
bayern sind: 
 a) die regionalkonferenz,
 b) der regionalvorstand.

§ 23 Ausschüsse

1. Für die erfüllung bestimmter aufgaben und zur entlas-

tung, unterstützung und Beratung des zuständigen vize-

präsidenten können vom präsidium ausschüsse gebildet 

werden, deren aufgaben und zusammensetzung in einer 

vom präsidium zu beschließenden Geschäftsordnung gere-

gelt werden.

2. ausschussvorsitzender ist der zuständige vizepräsident 

bzw. der beauftragte referent. der vorsitzende beruft den 

ausschuss nach Bedarf zu einer arbeitstagung ein, erstellt 

die tagesordnung, leitet die tagung und veranlasst die pro-

tokollführung. der zuständige vizepräsident erhält eine ab-

schrift des protokolls.

3. die einsetzung zusätzlicher ausschüsse bzw. aufhebung 

bestehender ausschüsse obliegt dem präsidium.

4. der ausschussvorsitzende kann zusätzlich qualifizierte 

personen als Berater zu ausschusssitzungen einladen.

§ 24 Organe im Bezirk

die Organe im Bezirk sind: 

 a)  der Bezirkstag,

 b) der Bezirksvorstand.

§ 23 ausschüsse (entfällt)

§ 23 organe in den regionen
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§ 24 regionalkonferenz

I. ordentliche regionalKonferenz

1. die ordentlichen regionalkonferenzen sind die ver-

sammlungen aller mitgliedsvereine des Btv in den lt. § 10 

ziffer 2 der Btv-satzung aufgeführten regionen süd- bzw. 
nordbayern. sie haben spätestens im zweiten Quartal ei-

nes jeden Jahres stattzufinden. sie sind vom regionalvor-
sitzenden zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der  

tagesordnung schriftlich einzuberufen. 

anträge sind den mitgliedern mit der einladung schriftlich 

im vollen Wortlaut und mit Begründung mitzuteilen.

2. die regionalkonferenz wählt die mitglieder des regio-
nalvorstandes, den vorsitzenden des regionalsportgerich-
tes, den 1. und 2. Beisitzer des regionalsportgerichtes und 

den 1. und 2. stellvertreter jeweils für eine amtsdauer von 

vier Jahren. 

scheidet ein mitglied des regionalvorstandes vorzeitig aus, 

so kann der regionalvorstand nach eigenem  

ermessen mit einfacher mehrheit ein ersatzmitglied der  
regionalvorstand bestellen oder eine außerordentliche 
regionalkonferenz zur Wahl eines ersatzmitgliedes einbe-

rufen. spätestens bei der nächsten auf das ausscheiden fol-

genden regionalkonferenz muss ein ersatzmitglied ge-

wählt werden. die amtsperiode eines ersatzmitgliedes rich-

tet sich nach der amtsperiode des vorzeitig ausgeschiede-

nen mitgliedes des regionalvorstandes.

scheidet ein mitglied des regionalsportgerichtes vor ablauf 

der Wahlperiode aus, so wählt die nächste regionalkonfe-
renz ein neues mitglied für die restliche Wahlperiode in das 

entsprechende Gremium auf den frei gewordenen posten.

die Wahl des regionalvorsitzenden wird von einer von der 
regionalkonferenz zu bestimmenden person geleitet. die 

weiteren Wahlen leitet der regionalvorsitzende. Im Übri-

gen gelten die Bestimmungen des § 12 dieser satzung.

3. die regionalkonferenz nimmt die Berichte des regional- 
vorstandes entgegen. sie beschließt über die entlastung 

des regionalvorstandes durch akklamation. diese abstim-

mung hat geheim zu erfolgen, wenn es von mindestens 1/5 

der auf der regionalkonferenz vertretenen stimmen bean-

tragt wird. die entlastung wird von einer der regionalkon-
ferenz zu bestimmenden person, die nicht dem regional-
vorstand angehören darf, durchgeführt.

4. die regionalkonferenz stimmt über weitere anträge 
laut tagesordnung ab und leitet die ergebnisse an den 
verbandsrat weiter.

§ 25 Bezirkstag

I. OrdentlIcher BezIrKstaG

1. die Ordentlichen Bezirkstage sind die versammlungen 

aller mitgliedsvereine des Btv in den lt. § 10 ziffer 2 der 

Btv-satzung aufgeführten Bezirken. sie haben spätestens 

im vierten Quartal eines jeden Jahres stattzufinden. sie sind 

vom Bezirksvorsitzenden zwei Wochen vorher unter  

Bekanntgabe der tagesordnung schriftlich einzuberufen. 

anträge sind den mitgliedern mit der einladung schriftlich 

im vollen Wortlaut und mit Begründung mitzuteilen.

2. er wählt die mitglieder des Bezirksvorstandes, den vor-

sitzenden der Bezirksrechtskommission, den 1. und 2.  

Beisitzer der Bezirksrechtskommission und den 1. und 2. 

stellvertreter jeweils für eine amtsdauer von vier Jahren. 

scheidet ein mitglied des Bezirksvorstandes vorzeitig aus, 

dann kann der Bezirksvorstand nach eigenem ermessen mit 

einfacher mehrheit ein ersatzmitglied des Bezirksvorstandes 

bestellen oder einen außerordentlichen Bezirkstag zur Wahl 

eines ersatzmitgliedes einberufen. spätestens beim nächs-

ten auf das ausscheiden folgenden ordentlichen Bezirkstag 

muss ein ersatzmitglied gewählt werden. die amtsperiode 

eines ersatzmitgliedes richtet sich nach der amtsperiode 

des vorzeitig ausgeschiedenen mitgliedes des Bezirksvor-

standes.

scheidet ein mitglied der rechtskommission vor ablauf der 

Wahlperiode aus, so wählt der nächste Bezirkstag ein neues 

mitglied für die restliche Wahlperiode in das entsprechende 

Gremium auf den frei gewordenen posten.

die Wahl des Bezirksvorsitzenden wird von einer vom  

Bezirkstag zu bestimmenden person geleitet. die weiteren 

Wahlen leitet der Bezirksvorsitzende. Im Übrigen gelten die 

Bestimmungen des § 12 dieser satzung.

3. der Bezirkstag nimmt die Berichte des Bezirksvorstandes 

entgegen. er beschließt über die entlastung des Bezirksvor-

standes durch akklamation. diese abstimmung hat geheim 

zu erfolgen, wenn es von 1/5 der auf dem Bezirkstag ver-

tretenen stimmen beantragt wird. die entlastung wird ent-

weder von einem der verbandskassenprüfer oder in deren 

abwesenheit von einer von dem Bezirkstag zu bestimmen-

den person, die nicht dem Bezirksvorstand angehören darf, 

durchgeführt.

4. der Bezirkstag beschließt über die höhe der mann-

schaftsnenngebühren der Bezirksligen und der darunter- 

liegenden spielklassen sowie weitere anträge.

§ 24 regionalkonferenz
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5. die regionalkonferenz wählt auf vorschlag des regio-
nalvorsitzenden ehrenvorsitzende und ehrenmitglieder der 
region südbayern bzw. nordbayern.

6. stimmberechtigt sind:

 a)  die mitgliedsvereine der jeweiligen region,

 b) die mitglieder des regionalvorstandes,
 c) die referenten der region

stimmrecht haben auch die ehrenvorsitzenden der region 

bzw. die ehrenvorsitzenden der ehemaligen bezirke in der 
jeweiligen region. einzelpersonen (natürliche personen) 

haben jeweils eine stimme, die nicht übertragbar ist.

7. die vereine (juristische personen) haben für die ersten 

150 vereinsmitglieder je eine stimme, für jede weiteren an-

gefangenen 150 mitglieder je eine weitere stimme, höchs-

tens aber fünf stimmen. maßgeblich ist die in der letzten 

Beitragsrechnung zugrunde gelegte zahl der vereinsmit-

glieder einschließlich Jugendlicher und Kinder.

die ausübung des stimmrechts erfolgt durch ein nachweis-

lich vertretungsberechtigtes vorstandsmitglied des mit-

gliedsvereins oder ein mitglied dieses vereins, das eine 

schriftliche vollmacht des vertretungsberechtigten vorstan-

des vorlegen muss. Jeder kann nur für einen verein das 

stimmrecht ausüben.

8. anträge zur regionalkonferenz können gestellt werden von:

 a)  jedem mitgliedsverein der entsprechenden region,

 b) jedem mitglied des regionalvorstandes,
 c) jedem referenten der region
 

die anträge müssen vier Wochen vor dem termin der re-
gionalkonferenz beim btv eingegangen sein. Jedem an-

trag ist eine Begründung beizufügen. nicht fristgerecht ein-

gegangene anträge und anträge ohne Begründung sind 

zurückzuweisen. 

dringlichkeitsanträge können bei der regionalkonferenz 

gestellt werden, wenn dies von den mitgliedern der regio-
nalkonferenz mit 2/3-mehrheit der abgegebenen gültigen 

stimmen beschlossen wird. 

 

dringlichkeitsanträge, die eine Änderung der spielklassen- 

einteilung beinhalten, sind unzulässig.

9. die regionalkonferenz ist ohne rücksicht auf die zahl 

der erschienenen stimmberechtigten beschlussfähig. es 

entscheidet einfache stimmenmehrheit der abgegebenen 

gültigen stimmen, wenn nicht in dieser satzung anderweiti-

ges festgelegt ist. 

unter einfacher stimmenmehrheit ist eine mehrheit zu ver-

stehen, die eine stimme mehr beträgt als die hälfte der ab-

gegebenen stimmen. die sich der stimme enthaltenden 

mitglieder sind nicht mitzuzählen; sie werden wie abwe-

5. der Bezirkstag wählt auf vorschlag des Bezirksvorsitzen-

den ehrenvorsitzende und ehrenmitglieder des Bezirks. 

6. stimmberechtigt sind:

 a)  die mitgliedsvereine des jeweiligen Bezirks,

 b) die mitglieder des Bezirksvorstandes,

 c) die Bezirksreferenten.

stimmrecht haben auch die ehrenvorsitzenden des Bezirks. 

einzelpersonen (natürliche personen) haben jeweils eine 

stimme, die nicht übertragbar ist.

7. die vereine (juristische personen) haben für die ersten 

150 vereinsmitglieder je eine stimme, für jede weiteren an-

gefangenen 150 mitglieder je eine weitere stimme, höchs-

tens aber 3 stimmen. maßgeblich ist die in der letzten Bei-

tragsrechnung zugrunde gelegte zahl der vereinsmitglieder 

einschließlich Jugendlicher und Kinder.

die ausübung des stimmrechts erfolgt durch ein nachweis-

lich vertretungsberechtigtes vorstandsmitglied des mit-

gliedsvereins oder ein mitglied dieses vereins, das eine 

schriftliche vollmacht des vertretungsberechtigten vorstan-

des vorlegen muss. Jeder kann nur für einen verein das 

stimmrecht ausüben.

8. anträge zum Bezirkstag können gestellt werden von:

 a)  jedem mitgliedsverein des Bezirks,

 b) jedem mitglied des Bezirksvorstandes,

 c) jedem referenten des Bezirks.

die anträge müssen vier Wochen vor dem Bezirkstag beim 

Bezirksvorsitzenden eingegangen sein. Jedem antrag ist 

eine Begründung beizufügen. nicht fristgerecht eingegan-

gene anträge und anträge ohne Begründung sind zurück-

zuweisen. 

dringlichkeitsanträge können beim Bezirkstag gestellt  

werden, wenn dies von den mitgliedern des Ordentlichen  

Bezirkstages mit 2/3-mehrheit der abgegebenen gültigen 

stimmen beschlossen wird. 

 

dringlichkeitsanträge, die eine Änderung der spielklassen- 

einteilung und der mannschaftsnenngebühren beinhalten, 

sind unzulässig.

9. der Bezirkstag ist ohne rücksicht auf die zahl der er-

schienenen stimmberechtigten beschlussfähig. es ent-

scheidet einfache stimmenmehrheit der abgegebenen gül-

tigen stimmen, wenn nicht in dieser satzung anderweitiges 

festgelegt ist. 

unter einfacher stimmenmehrheit ist eine mehrheit zu ver-

stehen, die eine stimme mehr beträgt als die hälfte der ab-

gegebenen stimmen. die sich der stimme enthaltenden 

mitglieder sind nicht mitzuzählen; sie werden wie abwe-
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sende behandelt. ebenso sind abgegebene ungültige und 

unbeschriftete stimmen nicht zu berücksichtigen.

stimmengleichheit gilt als ablehnung.

10. Über die Beschlüsse der regionalkonferenz und deren 

abstimmungsergebnisse ist ein protokoll zu führen, das 

vom versammlungsleiter und dem protokollführer zu un-

terzeichnen ist. das protokoll wird über den offiziellen In-

ternetauftritt des verbandes den mitgliedern bekanntgege-

ben. in der btv-geschäftsstelle wird ein im original un-
terzeichnetes protokoll hinterlegt.

ii. ausserordentliche regionalKonferenz

1. eine außerordentliche regionalkonferenz ist einzuberufen:

 a)  auf Beschluss des präsidiums mit 3/4-mehrheit,

 b) auf Beschluss des regionalvorstandes mit 

  3/4-mehrheit,

 c) auf einen schriftlich unter angabe des Gegenstan-

  des und der Gründe gestellten antrag von mindes-

  tens 1/3 der mitgliedsvereine in der region, wobei 

  als stichtag für die zahl der mitgliedsvereine jeweils 

  der 31.12. des entsprechenden vorjahres gilt.

anträge zu 1a) sind schriftlich und unter angabe der Gründe 

und des zwecks beim präsidenten einzureichen, die anträ-
ge zu 1b) bis 1c) entsprechend beim regionalvorsitzen-
den. 

2. die außerordentliche regionalkonferenz ist im Fall von 

1 a) vom präsidenten oder vom regionalvorsitzenden im 

Fall 1 b) bis 1 c) innerhalb von vier Wochen unter Bekannt-

gabe der tagesordnung und den vorliegenden anträgen 

einzuberufen, wenn die voraussetzungen gem. ziffer 1. 

vorliegen. er muss spätestens innerhalb weiterer vier Wo-

chen stattfinden. den tagungsort bestimmt der präsident 

im Fall von 1 a), der regionalvorsitzende im Fall 1 b) bis 1 
c). Für die einladung gelten im Übrigen die Bestimmungen 

wie zur regionalkonferenz. 

3. Im Übrigen gelten für die außerordentliche regional-
konferenz die gleichen Kompetenzen und Befugnisse, wie 

für die regionalkonferenz (vgl. § 24, ziffer 2 bis 12). 

sende behandelt. ebenso sind abgegebene ungültige und 

unbeschriftete stimmen nicht zu berücksichtigen.

stimmengleichheit gilt als ablehnung.

10. es bleibt dem Bezirksvorsitzenden überlassen, einzelne 

aufgaben des Ordentlichen Bezirkstages einer Früh-

jahrsversammlung zu überlassen, nicht aber die aufgaben 

gemäß § 25 ziffern 2, 3 und 5.

11. Über die Beschlüsse des Ordentlichen Bezirkstages und 

deren abstimmungsergebnisse ist ein protokoll zu führen, 

das vom versammlungsleiter und dem protokollführer zu 

unterzeichnen ist. das protokoll wird über den offiziellen 

Internetauftritt des verbandes den mitgliedern bekanntge-

geben. das Btv-präsidium sowie der Bezirksvorstand er-

halten ein im Original unterzeichnetes protokoll.

II. ausserOrdentlIcher BezIrKstaG

1. ein außerordentlicher Bezirkstag ist einzuberufen:

 a)  auf Beschluss des präsidiums mit 3/4-mehrheit,

 b) auf Beschluss des Bezirksvorstandes mit 

  3/4-mehrheit,

 c) auf einen schriftlich unter angabe des Gegenstan-

  des und der Gründe gestellten antrag von mindes-

  tens 1/3 der mitgliedsvereine im Bezirk, wobei als 

  stichtag für die zahl der mitgliedsvereine jeweils der 

  31.12. des entsprechenden vorjahres gilt.

anträge zu 1a) sind schriftlich und unter angabe der Gründe 

und des zwecks beim präsidenten einzureichen, die anträ-

ge zu 1b) und 1c) entsprechend beim Bezirksvorsitzenden. 

2. der außerordentliche Bezirkstag ist im Fall von 1 a) vom 

präsidenten oder vom Bezirksvorsitzenden im Fall 1 b) und 

1 c) innerhalb von vier Wochen unter Bekanntgabe der ta-

gesordnung und den vorliegenden anträgen einzuberufen, 

wenn die voraussetzungen gem. ziffer 1. vorliegen. er muss 

spätestens innerhalb weiterer vier Wochen stattfinden. den 

tagungsort bestimmt der präsident im Fall von 1 a), der Be-

zirksvorsitzende im Fall 1 b) bzw. 1 c). Für die einladung gel-

ten im Übrigen die Bestimmungen wie zum ordentlichen 

Bezirkstag. 

3. Im Übrigen gelten für den außerordentlichen Bezirkstag 

die gleichen Kompetenzen und Befugnisse, wie für den or-

dentlichen Bezirkstag (vgl. § 25, ziffer 2 bis 12).
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§ 25 regionalvorstand

1. der regionalvorstand setzt sich mindestens zusammen 

aus:

 a)  dem regionalvorsitzenden,
 b) dem regionalvorstand finanzen und it,
 c)  dem regionalvorstand vereinsberatung, ausbildung 

  und entwicklung,

 d) dem regionalvorstand talentsuche und 

  -förderung,

 e) dem regionalvorstand sport.

stimmberechtigt bei der mitgliederversammlung sind aus-

schließlich die unter ziffer 1 a)–e) genannten vorstandsmit-

glieder.

2. die aufgabengebiete der einzelnen mitglieder des regi-
onalvorstandes sind in der vom btv-präsidium nach an-
hörung des verbandsrates verabschiedeten geschäftsord-
nung geregelt.

3. der regionalvorstand ist für die leitung der region ge-

mäß der satzung, den Ordnungen und Bestimmungen des 

Btv verantwortlich.

4. der regionalvorstand hat das recht zur einberufung ei-
ner außerordentlichen regionalkonferenz mit 3/4-mehr-

heit.

5. er verwaltet für den Btv im rahmen der Btv-Finanzord-

nung die hierfür zur verfügung stehenden budgets und 
weist diese den einzelnen ressorts zu.

6. die einzelnen mitglieder gemäß ziffern 1 a) – e) der  
regionalvorstände der beiden regionen südbayern und 
nordbayern sind ordentliche mitglieder im verbandsrat.

7. die mitglieder des regionalvorstandes vertreten die  
region in den dem ressort zugehörigen Kommissionen.

8. Jedes abwesende mitglied des regionalvorstandes 
kann durch ein anderes vorstandsmitglied im verbandsrat 
vertreten werden. 

9. die aufgaben und verantwortungsbereiche des jeweili-
gen regionalvorstandsmitgliedes sind in der vom präsidi-
um beschlossenen geschäftsordnung definiert.

§ 26 Bezirksvorstand

1. der Bezirksvorstand setzt sich mindestens zusammen 

aus:

 a)  dem Bezirksvorsitzenden,

 b) dem Bezirksvorstandsmitglied planung, haushalt 

  und Finanzen,

 c) dem Bezirksvorstandsmitglied vereinsberatung, 

  ausbildung und entwicklung

 d) dem Bezirksvorstandsmitglied talentsuche und 

  -förderung,

 e) dem Bezirksvorstandsmitglied sport.

stimmberechtigt beim verbandstag sind ausschließlich die 

unter ziffer 1 a)–e) genannten vorstandsmitglieder.

2. der Bezirksvorstand ist für die leitung des Bezirks gemäß 

der satzung, den Ordnungen und Bestimmungen des Btv 

verantwortlich.

3. der Bezirksvorstand hat das recht zur einberufung eines 

außerordentlichen Bezirkstages mit 3/4-mehrheit.

4. er verwaltet für den Btv im rahmen der Btv-Finanz- 

ordnung die hierfür zur verfügung stehenden Finanz- und 

sachmittel.

5. er ist berechtigt, sich zur regelung der dem Bezirk über-

tragenen aufgaben und dessen internen angelegenheiten 

eine Geschäftsordnung zu geben, soweit diese nicht im Wi-

derspruch zur satzung des Btv steht. die Geschäftsord-

nung bedarf der Genehmigung des präsidiums des Btv, 

ebenso jede Änderung und ergänzung.

§ 25 regionalvorstand
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§ 26 regionalvorsitzender

1. der regionalvorsitzende ist für die leitung der region 
gemäß der satzung, den Ordnungen und Bestimmungen 

des Btv, sowie für die Koordinierung der tätigkeit der ein-
zelnen mitglieder des regionalvorstandes verantwortlich. 

2. der regionalvorsitzende ist mitglied im verbandsrat.

3. der regionalvorsitzende schlägt im einvernehmen mit 

dem regionalvorstand der regionalkonferenz seinen 

stellvertreter zur Wahl vor. dieser muss bereits dem  
regionalvorstand angehören. 

4. er beruft im rahmen der Bestimmungen der satzung die 
ordentliche regionalkonferenz sowie die regionalen vor-
standssitzungen ein. er bestimmt die tagesordnung, führt 

den vorsitz und leitet diese veranstaltungen. er veranlasst 

die Führung von protokollen und führt die ihm von der re-
gionalkonferenz sowie dem präsidium und verbandsrat 
übertragenen maßnahmen durch. er veranlasst die Überga-

be eines unterzeichneten protokolls der regionalkonfe-
renzen an den Btv.

5. er ist nach anhörung des regionalvorstandes berechtigt, 

zur erfüllung besonderer aufgaben für die dauer der lau-

fenden Wahlperiode regionalreferenten zu berufen und 

abzuberufen, denen er aufgaben zur selbständigen erledi-

gung übertragen kann. 

6. er ist berechtigt, ihm geeignet erscheinende persönlich-

keiten als Berater zu regionalen vorstandssitzungen hin-

zuzuziehen. 

7. er schlägt der regionalkonferenz ehrenvorsitzende und 

ehrenmitglieder der region zur Wahl vor.

8. er ist im auftrag des btv-präsidenten bzw. geschäfts-
führers gegenüber den hauptamtlichen mitarbeitern des 
regionalbüros weisungsbefugt.

10. die mitglieder des regionalvorstandes üben keine 
weiteren ämter im präsidium und der region aus.

§ 27 Bezirksvorsitzender

1. der Bezirksvorsitzende ist für die leitung des Bezirks ge-

mäß der satzung, den Ordnungen und Bestimmungen des 

Btv, sowie für die Koordinierung der tätigkeit der einzelnen 

Bezirksvorstandsmitglieder verantwortlich. 

2. der Bezirksvorsitzende bzw. sein stellvertreter im Falle 

des § 19.1 b) der satzung vertritt den Bezirk im verbands-

ausschuss.

3. der Bezirksvorsitzende schlägt im einvernehmen mit 

dem Bezirksvorstand dem Bezirkstag seinen stellvertreter 

zur Wahl vor. dieser muss bereits dem Bezirksvorstand an-

gehören. 

4. er beruft im rahmen der Bestimmungen der satzung den 

ordentlichen Bezirkstag sowie die Bezirksvorstandssitzun-

gen ein. er bestimmt die tagesordnung, führt den vorsitz 

und leitet diese veranstaltungen. er veranlasst die Führung 

von protokollen und führt die ihm vom Bezirkstag übertra-

genen maßnahmen durch. er veranlasst die Übergabe eines 

unterzeichneten protokolls der Bezirkstage (ordentliche 

und außerordentliche) an den Btv.

5. er ist nach anhörung des Bezirksvorstandes berechtigt, 

zur erfüllung besonderer aufgaben für die dauer der lau-

fenden Wahlperiode Bezirksreferenten zu berufen und ab-

zuberufen, denen er aufgaben zur selbständigen erledi-

gung übertragen kann. 

6. er ist berechtigt, ihm geeignete persönlichkeiten als Be-

rater zu Bezirksvorstandssitzungen hinzuzuziehen. 

7. der Bezirksvorsitzende ist berechtigt, stellvertreter für je-

des weitere Bezirksvorstandsmitglied im einvernehmen mit 

den zu vertretenden nach anhörung des Bezirksvorstandes 

zu benennen.

8. er schlägt dem Bezirkstag ehrenvorsitzende und ehren-

mitglieder des Bezirks zur Wahl vor.

§ 26 regionalvorsitzender
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§ 27 regionalvorstand finanzen und it

1. der regionalvorstand finanzen und it ist für die ord-

nungsgemäße verwaltung aller der region vom präsidium 
bzw. verbandsrat zugewiesenen budgets verantwortlich.

2. Für jedes Geschäftsjahr wird durch den regionalvor-
stand finanzen und it ein budgetplan erstellt (2 Jahre). 

die budgetpläne müssen in den einnahmen und ausgaben 

ausgeglichen sein. sie unterliegen der weiteren zustim-

mung des regionalvorsitzenden.

3. er reicht die budgetpläne bis zum 31.7. eines Kalender-

jahres für die zwei Folgejahre beim vizepräsidenten und 

leiter der ressorts finanzen und it ein. die Genehmigung 

der budgetpläne erfolgt spätestens mit der Genehmigung 

des Gesamthaushaltes des verbandes.

4. er ist für die die Überwachung der einnahmen und aus-

gaben und die einhaltung dieses budgetplans verantwort-

lich.

§ 28 Bezirksvorstandsmitglied Planung, Haushalt und 
 Finanzen

1. das Bezirksvorstandsmitglied planung, haushalt und  

Finanzen ist für die ordnungsgemäße verwaltung aller dem 

Bezirk aufgrund der Btv-Finanzordnung zur verfügung  

stehenden Finanz- und sachmittel verantwortlich.

2. Für jedes Geschäftsjahr wird durch das Bezirksvorstands-

mitglied planung, haushalt und Finanzen ein Finanzplan  

(2 Jahre) erstellt. die Finanzpläne müssen in den einnah-

men und ausgaben ausgeglichen sein. sie unterliegen der 

weiteren zustimmung des Bezirksvorsitzenden.

3. er reicht die Finanzpläne bis zum 31.7. eines Kalenderjah-

res für die zwei Folgejahre beim vizepräsidenten und leiter 

der ressorts planung, haushalt und Finanzen ein. die Ge-

nehmigung der Finanzpläne erfolgt spätestens mit der Ge-

nehmigung des Gesamthaushaltes des verbandes.

4. es ist für die die Überwachung der einnahmen und aus-

gaben und die einhaltung dieses haushaltsvoranschlages 

verantwortlich.

5. es vertritt den Bezirk in der zuständigen Kommission des 

Btv.

§ 27 regionalvorstand finanzen und it
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§ 28 regionalvorstand Vereinsberatung, Ausbildung 
 und Entwicklung

1. der regionalvorstand vereinsberatung, ausbildung und 

entwicklung koordiniert, im einvernehmen mit dem vize-

präsidenten und leiter des ressorts vereinsberatung, aus-

bildung und entwicklung, die im ressort verantworteten 

projekte zur mitgliedergewinnung und -bindung, zur trai-
neraus- und -fortbildung sowie zur ehrenamtsförderung. 

§ 29 Bezirksvorstandsmitglied Vereinsberatung, 
 Ausbildung und Entwicklung

1. das Bezirksvorstandsmitglied vereinsberatung, ausbil-

dung und entwicklung koordiniert, im einvernehmen mit 

dem vizepräsidenten und leiter des ressorts vereinsbera-

tung, ausbildung und entwicklung, die im ressort verant-

worteten projekte zur mitgliedergewinnung und -bindung 

sowie zur ehrenamtsförderung. 

2. es koordiniert mit dem Bezirksreferenten für traineraus-

bildung die vom Btv vorgegebenen richtlinien und maß-

nahmen im Bereich traineraus- und Fortbildung.

3. es vertritt den Bezirk in der zuständigen Kommission im 

Btv.

§ 28 regionalvorstand vereinsberatung, ausbildung und entwicklung
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§ 30 regionalvorstand sport

der regionalvorstand sport ist im einvernehmen mit dem 

vizepräsidenten und leiter des ressorts sport für die sport-

liche ausrichtung und durchführung der mannschaftswett-

bewerbe in der region sowie für die sportliche ausrichtung 

und Organisation der regionalen meisterschaften verant-
wortlich. weiter ist er verantwortlich für die repräsentati-

ven Wettkämpfe der region im aktiven- und seniorenbe-
reich (mit ausnahme von Jugendmeisterschaften).

§ 29 regionalvorstand Talentsuche und -förderung

1. der regionalvorstand talentsuche und -förderung ist im 

einvernehmen mit dem vizepräsidenten und leiter der res-

sorts talentförderung und leistungssport und unter einhal-

tung der Förderrichtlinien des verbandes verantwortlich für 

das Finden und Fördern von tennistalenten in der region. 
der schwerpunkt dieses aufgabengebietes liegt im  

altersbereich 6 bis 12 Jahren.

2. das regionalvorstandsmitglied talentsuche und -förde-

rung ist weiter verantwortlich für:

 a)  die sportliche ausrichtung und Organisation der 

  Jugendeinzelmeisterschaften in der region,

 b) für die Benennung der teilnehmer an 

  Jugendauswahlmannschaften in der region,

 c) für die umsetzung von Konzepten zum Jugend-

  breitensport in der region.

§ 31 Bezirksvorstandsmitglied Sport

1. das Bezirksvorstandsmitglied sport ist im einvernehmen 

mit dem vizepräsidenten und leiter des ressorts sport ver-

antwortlich:

 a)  für die sportliche ausrichtung und durchführung 

  der mannschaftswettbewerbe des Bezirks,

 b) für die sportliche ausrichtung und Organisation der 

  Bezirksmeisterschaften und von repräsentativen 

  Wettkämpfen des Bezirks (mit ausnahme der 

  Bezirksjugendmeisterschaften).

2. es vertritt den Bezirk in der zuständigen Kommission des 

Btv.

§ 30 Bezirksvorstandsmitglied Talentsuche und -förderung

1. das Bezirksvorstandsmitglied talentsuche und -förde-

rung ist im einvernehmen mit dem vizepräsidenten und 

leiter der ressorts talentförderung und leistungssport und 

unter einhaltung der Förderrichtlinien des verbandes ver-

antwortlich für das Finden und Fördern von tennistalenten 

im Bezirk. der schwerpunkt dieses aufgabengebietes liegt 

im altersbereich 6 bis 12 Jahre.

2. das Bezirksvorstandsmitglied talentsuche und -förde-

rung ist weiter verantwortlich für:

 a)  die sportliche ausrichtung und Organisation der 

  Bezirksjugendeinzelmeisterschaften,

 b) für die Benennung der teilnehmer an 

  Bezirksjugendauswahlmannschaften,

 c) für die umsetzung von Konzepten zum Jugend-

  breitensport im Bezirk.

3. es vertritt den Bezirk in den entsprechenden Kommissionen.

§ 30 regionalvorstand sport

§ 29 regionalvorstand talentsuche und -förderung
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§ 31 regionale sportgerichte

1. die regionalen sportgerichte süd- und nordbayern set-

zen sich jeweils aus dem vorsitzenden und 2 Beisitzern, so-

wie 2 stellvertretern zusammen. Im Fall der verhinderung/

ausscheidens des vorsitzenden tritt an dessen stelle der 1. 

Beisitzer. Im Fall der verhinderung/ausscheidens der Beisit-

zer treten an deren stelle deren stellvertreter. die mitglieder 

des sportgerichtes in der jeweiligen region werden von 
der jeweiligen regionalkonferenz auf die dauer von vier 

Jahren unter Berücksichtigung der vorgenannten reihen-

folge der Beisitzer für die vertretung des vorsitzenden ge-

wählt. 

sie bleiben bis zur neuwahl der mitglieder des sportgerich-
tes im amt. der vorsitzende des regionalen sportgerichtes 

und der 1. beisitzer müssen die Befähigung zum richter-

amt haben.

2. das sportgericht übt im rahmen ihrer zuständigkeit die 

Gerichtsbarkeit in der region aus. 

3. die entscheidungszuständigkeit sowie die durchführung 

der die Gerichtsbarkeit betreffenden einzelheiten werden 

durch die rechts- und schiedsgerichtsordnung geregelt, 

die Bestandteil dieser satzung ist. 

4. die mitglieder der regionalen sportgerichte dürfen we-

der dem regionalvorstand angehören noch andere aufga-

ben und Ämter auf regional- und verbandsebene annehmen.

§ 32 Bezirksrechtskommission

1. die Bezirksrechtskommission setzt sich aus dem vorsit-

zenden und 2 Beisitzern, sowie 2 stellvertretern zusammen. 

Im Fall der verhinderung/ausscheidens des vorsitzenden 

tritt an dessen stelle der 1. Beisitzer. Im Fall der verhinde-

rung/ausscheidens der Beisitzer treten an deren stelle de-

ren stellvertreter. die mitglieder der Bezirksrechtskommissi-

on werden vom Bezirkstag auf die dauer von vier Jahren 

unter Berücksichtigung der vorgenannten reihenfolge der 

Beisitzer für die vertretung des vorsitzenden gewählt. 

sie bleiben bis zur neuwahl der mitglieder der rechtskom-

mission im amt. der vorsitzende der Bezirksrechtskommis-

sion muss und der 1. Beisitzer soll die Befähigung zum 

richteramt haben.

2. die Bezirksrechtskommission übt im rahmen ihrer zu-

ständigkeit die Gerichtsbarkeit im Bezirk aus. 

3. die entscheidungszuständigkeit sowie die durchführung 

der die Gerichtsbarkeit betreffenden einzelheiten werden 

durch die rechts- und schiedsgerichtsordnung geregelt, 

die Bestandteil dieser satzung ist. 

4. die mitglieder der Bezirksrechtskommission dürfen we-

der dem Bezirksvorstand angehören noch andere aufgaben 

und Ämter auf Bezirks- und verbandsebene annehmen.

§ 31 regionale sportgerichte
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g. Kommissionen in den regionen

h. sonstiges

§ 32 anti-doping-regelung

1. doping ist im tennissport verboten. dieses verbot richtet 

sich gegen spielerinnen/spieler, die gleich in welcher Form 

am Wettspiel- bzw. turnierbetrieb des Btv teilnehmen.

2. doping stellt nicht nur ein gesundheitliches risiko für die 

betroffenen sportler dar, sondern ist ein klarer verstoß gegen 

den Geist des sports und gegen den Grundsatz der Fairness.

§ 33 anti-doping-regelung

1. doping ist im tennissport verboten. dieses verbot richtet 

sich gegen spielerinnen/spieler, die gleich in welcher Form 

am Wettspiel- bzw. turnierbetrieb des Btv teilnehmen.

2. doping stellt nicht nur ein gesundheitliches risiko für die 

betroffenen sportler dar, sondern ist ein klarer verstoß gegen 

den Geist des sports und gegen den Grundsatz der Fairness.

§ 32 anti-doping-regelung
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§ 33 Datenschutz/Datenverarbeitung

1. zur erfüllung seiner zwecke und aufgaben erhebt, spei-

chert, verarbeitet, nutzt und übermittelt der Btv unter Be-

achtung der vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BdsG) bzw. der eu-datenschutzgrundverordnung (dsG-

vO) personenbezogene daten. 

2. näheres regelt eine vom präsidium erlassene daten-

schutzordnung.

3.  der Kampf gegen doping ist von herausragender Be-

deutung für die Glaubwürdigkeit des sports.

4. der anti-doping-Beauftragte, den gemäß § 14 ziffer 4. 

Buchstabe a) der präsident berufen kann, ist ansprech- 

partner für alle Fragen zum doping im Bereich des Btv.  

er sollte von Beruf mediziner bzw. pharmazeut sein.

der anti-doping-Beauftragte hat die aufgabe, bei Kennt-

nissen bzw. Informationen, die er über dopingverstöße er-

halten hat, diese unverzüglich an den disziplinarausschuss 

des dtB weiter zu melden. unbeschadet davon unterrich-

tet er auch unmittelbar den präsidenten des Btv.

5. hinsichtlich der definition des Begriffs »doping« gilt die 

regelung des § 32 ziffer 2 der satzung des dtB. Im Übrigen 

sind die weiteren satzungsbedingungen des dtB sowie die 

dtB-anti-doping-Ordnung und die disziplinarordnung des 

dtB ergänzend heranzuziehen.

§ 34 Wahrnehmung mehrerer Ämter

die Wahrnehmung mehrerer Ämter ist mit ausnahme der 

regelungen des § 13 (präsidium), § 21 (verbandsgerichts-
barkeit), des § 22 (verbandskassenprüferkommission), des  

§ 26 (regionalvorstand) und des § 32 (regionale sport- 
gerichte) zulässig.

§ 34 Datenschutz/Datenverarbeitung (Neuformulierung)

1. zur erfüllung seiner zwecke und aufgaben erhebt, spei-

chert, verarbeitet, nutzt und übermittelt der Btv unter Be-

achtung der vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BdsG) bzw. der eu-datenschutzgrundverordnung (dsG-

vO) personenbezogene daten. 

2. näheres regelt die datenschutzordnung des Btv.

3.  der Kampf gegen doping ist von herausragender Be-

deutung für die Glaubwürdigkeit des sports.

4. der anti-doping-Beauftragte, den gemäß § 14 ziffer 4. 

Buchstabe a) der präsident berufen kann, ist ansprech- 

partner für alle Fragen zum doping im Bereich des Btv.  

er sollte von Beruf mediziner bzw. pharmazeut sein.

der anti-doping-Beauftragte hat die aufgabe, bei Kennt-

nissen bzw. Informationen, die er über dopingverstöße er-

halten hat, diese unverzüglich an den disziplinarausschuss 

des dtB weiter zu melden. unbeschadet davon unterrich-

tet er auch unmittelbar den präsidenten des Btv.

5. hinsichtlich der definition des Begriffs »doping« gilt die 

regelung des § 32 ziffer 2 der satzung des dtB. Im Übrigen 

sind die weiteren satzungsbedingungen des dtB sowie die 

dtB-anti-doping-Ordnung und die disziplinarordnung des 

dtB ergänzend heranzuziehen.

§ 35 Wahrnehmung mehrerer Ämter

die Wahrnehmung mehrerer Ämter ist mit ausnahme der 

regelungen des § 21 (verbandsrechtskommission), des § 22 

(verbandskassenprüferkommission) und des § 32 (Bezirks-

rechtskommission) zulässig.

§ 33 datenschutz/datenverarbeitung

§ 34 wahrnehmung mehrerer ämter
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§ 35 Ehrenämter

sämtliche Ämter des Btv sind ehrenämter. voraussetzung 

für die ausübung eines ehrenamtes ist die mitgliedschaft in 

einem/einer dem Btv angehörigen tennisverein/tennisab-

teilung sowie die damit verbundene mitgliedschaftsmel-

dung beim Blsv. 

die angehörigen des präsidiums und des regionalvorstan-
des sind ehrenamtlich tätig. Bei Bedarf können, im rahmen 

der haushaltswirtschaftlichen möglichkeiten, pauschale 

aufwandsentschädigungen geleistet werden. die angehöri-

gen des präsidiums sowie des regionalvorstandes haben 

einen aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für 

aufwendungen, die ihnen nachweislich durch die tätigkei-

ten für den verband entstanden sind. hierzu gehören ins-

besondere Fahrt- und reisekosten, porto- und Büromateri-

alkosten sowie telekommunikationskosten. Gleiches gilt für 

die mitglieder der Kommissionen sowie die referenten des 

Btv. zu Inhalten, laufzeiten, höhe der erstattungsfähigen 

ausgaben und Beendigung entscheidet das präsidium auf-

grund eines mehrheitlichen Beschlusses.

Inhaber von ehrenämtern des Btv dürfen in anderen ten-

nissportorganisationen keine Ämter bekleiden, es sei denn, 

diese sind dem Btv angeschlossen, oder der Btv ist unmit-

telbar und mittelbar selbst mitglied dieser Organisationen. 

ausnahmen von obigen regelungen unterliegen der Ge-

nehmigung des präsidiums nach anhörung des verbands-
rates.

§ 36 Ehrenämter

sämtliche Ämter des Btv sind ehrenämter. voraussetzung 

für die ausübung eines ehrenamtes ist die mitgliedschaft in 

einem/einer dem Btv angehörigen tennisverein/tennisab-

teilung sowie die damit verbundene mitgliedschaftsmel-

dung beim Blsv. 

die angehörigen des präsidiums sind ehrenamtlich tätig. 

Bei Bedarf können, im rahmen der haushaltswirtschaftli-

chen möglichkeiten, pauschale aufwandsentschädigungen 

geleistet werden. die angehörigen des präsidiums haben 

einen aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für 

aufwendungen, die ihnen nachweislich durch die tätigkei-

ten für den verband entstanden sind. hierzu gehören ins-

besondere Fahrt- und reisekosten, porto- und Büromateri-

alkosten sowie telekommunikationskosten. Gleiches gilt für 

die mitglieder der ausschüsse und Kommissionen sowie die 

referenten des Btv. zu Inhalten, laufzeiten, höhe der er-

stattungsfähigen ausgaben und Beendigung entscheidet 

das präsidium aufgrund eines mehrheitlichen Beschlusses.

Inhaber von ehrenämtern des Btv dürfen in anderen ten-

nissportorganisationen keine Ämter bekleiden, es sei denn, 

diese sind dem Btv angeschlossen, oder der Btv ist unmit-

telbar und mittelbar selbst mitglied dieser Organisationen. 

ausnahmen von obigen regelungen unterliegen der Ge-

nehmigung des verbandsausschusses.

§ 35 ehrenämter

Alte Version Neue Version

§ 36 Auflösung des Verbandes

1. die auflösung des verbandes kann durch eine eigens 

dazu einberufene mitgliederversammlung erfolgen, bei 

dem mindestens 3/4 der satzungsgemäß stimmberechtig-

ten mitglieder anwesend sein müssen. sind die mitglieder 

nicht in der erforderlichen anzahl anwesend, muss inner-

halb von vier Wochen eine neue mitgliederversammlung 

einberufen werden. diese mitgliederversammlung ist dann 

unabhängig von der zahl der anwesenden mitglieder be-

schlussfähig. darauf ist bei der einberufung hinzuweisen. 

der auflösungsbeschluss muss mit 2/3-mehrheit der er-

schienenen mitglieder gefasst werden.

§ 37 auflösung des verbandes

1. die auflösung des verbandes kann durch einen eigens 

dazu einberufenen verbandstag erfolgen, bei dem mindes-

tens 3/4 der satzungsgemäß stimmberechtigten mitglieder 

anwesend sein müssen. sind die mitglieder nicht in der er-

forderlichen anzahl anwesend, muss innerhalb von vier 

Wochen ein neuer verbandstag einberufen werden. dieser 

verbandstag ist dann unabhängig von der zahl der anwe-

senden mitglieder beschlussfähig. darauf ist bei der einbe-

rufung hinzuweisen. der auflösungsbeschluss muss mit 

2/3-mehrheit der erschienenen mitglieder gefasst werden.

§ 36 auflösung des verbandes
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2. Im Falle der auflösung der aufhebung des verbandes ha-

ben die mitglieder keine rechte am verbandsvermögen. Bei 

auflösung oder aufhebung des verbandes oder bei Wegfall 

des bisherigen verbandszwecks ist das verbandsvermögen 

an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zu übertra-

gen mit der auflage, das vermögen dem sport zuzuführen.

3. Im Fall der auflösung des verbandes erfolgt die liquidati-

on durch die z.zt. der auflösung amtierenden präsidiums-

mitglieder. zur Beschlussfassung der liquidatoren ist ein-

stimmigkeit erforderlich. Im Übrigen bestimmen sich die 

rechte und pflichten der liquidatoren nach den vorschrif-

ten des Bürgerlichen Gesetzbuches.

§ 37 Haftung des Verbandes

Für schäden aller art, die einem mitglied des verbandes 

oder einer dem verband zugehörigen einzelperson aus der 

teilnahme an den verbandsveranstaltungen oder durch die 

Benutzung von verbandseinrichtungen entstanden sind, 

haftet der verband nur, wenn einem Organmitglied oder  

einer sonstigen person, für die der verband nach den vor-

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches einzustehen hat, 

vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur last gelegt werden 

kann.

§ 38 Inkrafttreten

die satzung oder satzungsänderungen treten mit der ein-

tragung in das vereinsregister in Kraft.

geändert

Bad Gögging, 25.7.2021
gez. helmut schmidbauer

präsident

2. Im Falle der auflösung der aufhebung des verbandes ha-

ben die mitglieder keine rechte am verbandsvermögen. Bei 

auflösung oder aufhebung des verbandes oder bei Wegfall 

des bisherigen verbandszwecks ist das verbandsvermögen 

an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zu übertra-

gen mit der auflage, das vermögen dem sport zuzuführen.

3. Im Fall der auflösung des verbandes erfolgt die liquidati-

on durch die z.zt. der auflösung amtierenden präsidiums-

mitglieder. zur Beschlussfassung der liquidatoren ist ein-

stimmigkeit erforderlich. Im Übrigen bestimmen sich die 

rechte und pflichten der liquidatoren nach den vorschrif-

ten des Bürgerlichen Gesetzbuches.

§ 38 Haftung des Verbandes

Für schäden aller art, die einem mitglied des verbandes 

oder einer dem verband zugehörigen einzelperson aus der 

teilnahme an den verbandsveranstaltungen oder durch die 

Benutzung von verbandseinrichtungen entstanden sind, 

haftet der verband nur, wenn einem Organmitglied oder  

einer sonstigen person, für die der verband nach den vor-

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches einzustehen hat, 

vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur last gelegt werden 

kann.

§ 39 Inkrafttreten

die satzung oder satzungsänderungen treten mit der ein-

tragung in das vereinsregister in Kraft.

geändert

Bad Gögging, 1.12.2018

gez. helmut schmidbauer

präsident

§ 37 haftung des verbandes

§ 38 inkrafttreten
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änderungen aufgrund der neufassung der btv-satzung/strukturreform
- vorratsbeschluss -

antrag 1 – antragsteller: btv-präsidium

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Grundregel 

§ 2 rechtsorgane 

§ 3 sportaufsicht 

§ 4 regionalsportgerichte süd- und nordbayern 

§ 5 das präsidium 

§ 6 verbandssportgericht 
§ 7 rechtliches Gehör 

§ 8 verfahrensvorschriften  

§ 9 Bestandskraft von entscheidungen  

§ 10 Kosten 

§ 11   

§ 1 Grundregel

der Bayerische tennis-verband (Btv), seine mitglieder und 

deren einzelmitglieder sorgen für sportliches verhalten und 

Ordnung im tennissport. sie verpflichten sich zur einhal-

tung der satzung des Btv, der Wettspielbestimmungen  

und der bestehenden Ordnungen des verbandes.

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Grundregel 47

§ 2 rechtsorgane 47

§ 3 sportaufsicht 48

§ 4 Bezirksrechtskommissionen 48

§ 5 das präsidium 49

§ 6 die verbandsrechtskommission 50

§ 7 rechtliches Gehör 51

§ 8 verfahrensvorschriften  52

§ 9 Bestandskraft von entscheidungen  53

§ 10 Kosten 54

§ 11   55

§ 1 Grundregel

der Bayerische tennis-verband (Btv), seine mitglieder und 

deren einzelmitglieder sorgen für sportliches verhalten und 

Ordnung im tennissport. sie verpflichten sich zur einhal-

tung der satzung des Btv, der Wettspielbestimmungen und 

der bestehenden Ordnungen des verbandes.
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Alte Version Neue Version

AntrAg Auf Änderung der 
rechts- und schiedsgerichtsOrdnung 
des bAyerischen tennis-VerbAndes e.V.
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§ 3 Sportaufsicht

1. die gemäß § 5 der Wettspielbestimmungen des Btv  

jeweils zuständige sportaufsicht hat für eine ordnungs- 

gemäße durchführung der verbandsspiele sowie die ein-

haltung der Wettspielbestimmungen zu sorgen.

2. a) Bei verstößen gegen Formalbestimmungen der 

  Wettspielbestimmungen ist die sportaufsicht 

  berechtigt, die sich aus den Wettspielbestimmungen 

  und dem ordnungsgeldkatalog des Btv ergeben- 

  den ordnungsgelder zu verhängen.

 b) die zuständige sportaufsicht entscheidet über 

  proteste.

 c) die zuständige sportaufsicht ist, auch wenn kein 

  förmlicher protest eingelegt ist, berechtigt, von sich 

  aus tätig zu werden, wenn ihr ein verstoß gegen die 

  Wettspielbestimmungen bekannt wird.

3. Bei verstößen gegen den sportlichen anstand und das 

sportliche verhalten von vereinen, mannschaften, spielern, 

bzw. einzelmitgliedern bei verbandsspielen und turnieren 

kann die jeweilige sportaufsicht die in § 9 der disziplinar-

ordnung des dtB vorgesehenen strafen verhängen. zudem 
entscheidet die oberste sportaufsicht gemäß § 5 ziffer 1 
der wettspielbestimmungen über rechtsmittel gegen 
entscheidungen des verbandsreferenten für regelkunde 
und schiedsrichterwesen gemäß lit. e ziffer 3 der 
schiedsrichterordnung.

Gegen die entscheidung der sportaufsicht ist innerhalb 

zweier Wochen nach zugang die Beschwerde zulässig.  

sie ist bei dieser sportaufsicht einzureichen, die sie an das 

zuständige sportgericht weitergibt, wenn sie ihr nicht ab-

helfen will.

4. Im Übrigen gelten die maßgeblichen vorschriften der 

Wettspielbestimmungen.

§ 2 Rechtsorgane

zur erfüllung der in § 1 genannten aufgaben sind die jewei-

lige sportaufsicht und die regionalsportgerichte süd- und 
nordbayern sowie das verbandssportgericht berufen.

§ 3 Sportaufsicht

1. die gemäß § 5 der Wettspielbestimmungen des Btv  

jeweils zuständige sportaufsicht hat für eine ordnungs- 

gemäße durchführung der verbandsspiele sowie die ein-

haltung der Wettspielbestimmungen zu sorgen.

2. a) Bei verstößen gegen Formalbestimmungen der 

  Wettspielbestimmungen ist die sportaufsicht 

  berechtigt, die sich aus den Wettspielbestimmungen 

  und dem Bußgeldkatalog des Btv ergebenden Buß-

  gelder zu verhängen.

 b) die zuständige sportaufsicht entscheidet über 

  proteste.

 c) die zuständige sportaufsicht ist, auch wenn kein 

  förmlicher protest eingelegt ist, berechtigt, von sich 

  aus tätig zu werden, wenn ihr ein verstoß gegen die 

  Wettspielbestimmungen bekannt wird.

3. Bei verstößen gegen den sportlichen anstand und das 

sportliche verhalten von vereinen, mannschaften bzw. 

spielern bei verbandsspielen und turnieren kann die jewei-

lige sportaufsicht die in § 9 der disziplinarordnung des dtB 

vorgesehenen strafen verhängen.

Gegen die entscheidung der sportaufsicht ist innerhalb 

zweier Wochen nach zugang die Beschwerde zulässig.  

sie ist bei dieser sportaufsicht einzureichen, die sie an die 

zuständige rechtskommission weitergibt, wenn sie ihr nicht 

abhelfen will.

4. Im übrigen gelten die maßgeblichen vorschriften der 

Wettspielbestimmungen.

§ 2 Rechtsorgane

zur erfüllung der in § 1 genannten aufgaben sind die jewei-

lige sportaufsicht, die Bezirksrechtskommissionen, das prä-

sidium und die verbandsrechtskommission berufen.
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§ 3 sportaufsicht

§ 2 rechtsorgane
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§ 4 regionalsportgerichte süd- und nordbayern

1. die regionalsportgerichte süd- und nordbayern sind 

zuständig:

 a)  bei verstößen gegen die disziplin durch vereine des  

  Btv und deren einzelmitglieder; ebenso bei ver- 

  stößen durch Organe des Btv bis einschließlich  

  regionalebene (ausgenommen die regionalvor- 
  stände, soweit diese in ihrer Funktion als mitglieder  

  des verbandsrates gemäß § 18 ziffer 1b der satzung  

  tätig geworden sind), soweit nicht gem. §3 ziffer 3  

  abs. 1 die jeweilige sportaufsicht zuständig ist,

 b) für Beschwerden gegen die entscheidungen der  

  sportaufsichten innerhalb der regionen.

2. das regionalsportgericht südbayern für die ehemaligen 
bezirke oberbayern-münchen, schwaben und niederbay-
ern; das regionalsportgericht nordbayern ist örtlich  
zuständig für die ehemaligen bezirke mittelfranken,  
oberfranken, unterfranken und die oberpfalz.

Gegen die entscheidungen der regionalsportgerichte  

wegen einer entscheidung der sportaufsicht ist die weitere 

Beschwerde innerhalb von zwei Wochen zum verbands-
sportgericht zu händen ihres vorsitzenden möglich.

3. die regionalsportgerichte können bei verstößen gemäß 

ziffer 1a die in § 9 der disziplinarordnung des dtB vorgese-

henen strafen verhängen.

4. Gegen entscheidungen gemäß ziffer 1 a) ist die Berufung 

und gemäß ziffer 1 b) die weitere Beschwerde innerhalb 

von zwei Wochen ab zugang der entscheidung zum ver-
bandssportgericht zulässig. dieses entscheidet endgültig.

5. anträge zu ziffer 1 a) sind beim regionalvorstand einzu-

reichen, der sie an den vorsitzenden des zuständigen regi-
onalsportgerichtes weitergibt, wenn ihm eine gütliche ei-

nigung nicht gelingt oder wenn er eine vermittlung nicht 

für angebracht hält.

§ 4 Bezirksrechtskommissionen

1. die Bezirksrechtskommissionen sind zuständig:

 a)  bei verstößen gegen die disziplin durch vereine des  

  Btv und deren einzelmitglieder; ebenso bei ver- 

  stößen durch Organe des Btv bis einschließlich  

  Bezirksebene (ausgenommen die Bezirksvorsitzen- 

  den, soweit diese in ihrer Funktion als mitglieder des  

  verbandsausschusses gemäß § 18 ziffer 1b der  

  satzung tätig geworden sind), soweit nicht gem.  

  §3 ziffer 3 abs. 1 die jeweilige sportaufsicht zu- 

  ständig ist,

 b) für Beschwerden gegen die entscheidungen der  

  sportaufsichten innerhalb der Bezirke,

Gegen die entscheidungen der Bezirksrechtskommission 

wegen einer entscheidung der sportaufsicht ist die weitere 

Beschwerde innerhalb von zwei Wochen zur verbands-

rechtskommission zu händen ihres vorsitzenden möglich.

2. die Bezirksrechtskommission kann bei verstößen gemäß 

ziffer 1a die in § 9 der disziplinarordnung des dtB vorgese-

henen strafen verhängen.

3. Gegen entscheidungen gemäß ziffer 1 a) ist die Berufung 

und gemäß ziffer 1 b) die weitere Beschwerde innerhalb 

von zwei Wochen ab zugang der entscheidung zur ver-

bandsrechtskommission zulässig. diese entscheidet end-

gültig.

4. anträge zu ziffer 1 a) sind beim Bezirksvorsitzenden ein-

zureichen, der sie an den vorsitzenden der Kommission 

weitergibt, wenn ihm eine gütliche einigung nicht gelingt 

oder wenn er eine vermittlung nicht für angebracht hält.

Alte Version Neue Version
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§ 5 Das Präsidium

1. verstößt ein mitglied des verbandes gegen eine in der 

satzung, den weiteren regelwerken und ordnungen des 
btv festgelegte pflicht oder gegen Beschlüsse der mitglie-
derversammlung, des präsidiums oder des verbandsrates, 

so ist das präsidium nach rechtlichem Gehör berechtigt, 

den verstoß durch eine oder mehrere der folgenden stra-

fen zu ahnden: 

 a) durch schriftliche verwarnung,

 b) durch ein ordnungsgeld bis zu eur 2.500,– für 

  jeden Fall eines verstoßes, 

 c) durch zeitliche sperre der an den verbandsspielen  

  teilnehmenden mannschaften bzw. zeitlich be- 

  grenztes verbot der teilnahme von mannschaften, 

 d) durch antrag auf ausschluss durch den Blsv.

2. das präsidium ist berechtigt, die verhängte strafe im mit-

teilungsorgan des Btv oder im internetauftritt www.btv.
de zu veröffentlichen und dem mitglied die durch den 

pflichtverstoß entstandenen Kosten aufzuerlegen. 

3. Gegen strafbeschlüsse des präsidiums ist das rechtsmit-

tel der sofortigen Beschwerde zum verbandssportgericht 
gegeben. 

diese Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach zu-

gang der entscheidung beim verbandssportgericht einzu-

legen. dieses entscheidet endgültig.

§ 6 verbandssportgericht

1. das verbandssportgericht ist zuständig:

 a) in erster Instanz bei verstößen gegen die disziplin  

  durch mitglieder des präsidiums, des verbandsrates,  
  der Kommissionen, der arbeitsgruppen und teams
 b) in zweiter Instanz bei sofortigen Beschwerden  

  gegen entscheidungen des präsidiums gemäß § 5  

  sowie weiteren Beschwerden gegen entscheidun- 

  gen der regionalsportgerichte. Im letzteren Fall  

  kann das verbandsportgericht die entscheidung  

  nur dahingehend überprüfen, ob ein verstoß gegen  

  die tennisregeln der ItF, der Wettspielbestimmun- 

  gen des Btv oder des dtB vorliegt,

 c) für Beschwerden gegen die entscheidungen der  

  sportaufsichten außerhalb der regionen.

§ 5 Das Präsidium

1. verstößt ein mitglied des verbandes gegen eine in der 

satzung oder spiellizenzordnung festgelegte pflicht oder 

gegen Beschlüsse des verbandstages, des präsidiums oder 

des verbandsausschusses, so ist das präsidium nach recht-

lichem Gehör berechtigt, den verstoß durch eine oder 

mehrere der folgenden strafen zu ahnden: 

 a) durch schriftliche verwarnung,

 b) durch eine Geldbuße bis zu eur 2.500,– für jeden  

  Fall eines verstoßes, 

 c) durch zeitliche sperre der an den verbandsspielen  

  teilnehmenden mannschaften bzw. zeitlich be- 

  grenztes verbot der teilnahme von mannschaften, 

 d) durch antrag auf ausschluss durch den Blsv.

2. das präsidium ist berechtigt, die verhängte strafe im mit-

teilungsorgan des Btv zu veröffentlichen und dem mitglied 

die durch den pflichtverstoß entstandenen Kosten aufzuer-

legen. 

3. Gegen strafbeschlüsse des präsidiums ist das rechtsmit-

tel der sofortigen Beschwerde zur verbandsrechtskommis-

sion gegeben. 

diese Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach zu-

gang der entscheidung bei der verbandsrechtskommission 

einzulegen. diese entscheidet endgültig.

§ 6 Die Verbandsrechtskommission

1. die verbandsrechtskommission ist zuständig:

 a) in erster Instanz bei verstößen gegen die disziplin  

  durch mitglieder des präsidiums, des verbandsaus- 

  schusses, der Kommissionen und der ausschüsse,

 b) in zweiter Instanz bei sofortigen Beschwerden  

  gegen entscheidungen des präsidiums gemäß § 5  

  sowie weiteren Beschwerden gegen entscheidun- 

  gen der Bezirksrechtskommissionen. Im letzteren  

  Fall kann die rechtskommission die entscheidung  

  nur dahingehend überprüfen, ob ein verstoß gegen  

  die tennisregeln der ItF, der Wettspielbestimmun- 

  gen des Btv oder des dtB vorliegt,

 c) für Beschwerden gegen die entscheidungen der  

  sportaufsichten außerhalb der Bezirke.

Alte Version Neue Version

Alte Version Neue Version

§ 6 verbandssportgericht

§ 5 das präsidium
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2. anträge an das verbandssportgericht gemäß ziffer 1a) 

sind beim präsidenten des Btv in vierfacher ausfertigung 

einzureichen, der sie an den vorsitzenden der Kommission 

weitergibt, wenn ihm eine gütliche einigung nicht gelingt 

oder wenn er eine vermittlung nicht für angebracht hält. 

anträge an das verbandssportgericht gemäß ziffern 1 b) 

und c) sind bei dessen 1. vorsitzenden innerhalb von zwei 

Wochen nach zugang der entscheidung einzureichen.

3. verstöße gegen die disziplin sind verfehlungen gegen: 

 a)  die Wettspielordnungen des dtB sowie satzung und  

  Wettspielbestimmungen des Btv und deren sonsti- 

  ge Ordnungen, 

 b) die Bestimmungen und vorschriften der ItF,

 c) den sportlichen anstand,

 d) die ehre und das ansehen aller mit dem tennissport  

  befassten personen.

4. das verbandssportgericht kann bei verstößen gemäß 

ziffer 3 die in § 9 der disziplinarordnung des dtB vorgese-

henen strafen verhängen. 

5. Berufungsinstanz gegen die entscheidung des verbands-
sportgerichtes erster Instanz (ziffer 1a) ist das sportgericht 
des dtB mit ausnahme in lizenzfragen. die übrigen ent-

scheidungen des verbandssportgerichtes sind endgültig.

6. Für das verfahren gilt die disziplinarordnung des dtB 

entsprechend.

7. das verbandssportgericht ist im Übrigen als schiedsge-

richt zur endgültigen entscheidung aller streitigkeiten zwi-

schen dem verband und seinen mitgliedern sowie zwischen 

den mitgliedern untereinander berufen, die sich aus dem 

mitgliedsverhältnis ergeben.

§ 7 Rechtliches Gehör

In jeder Instanz ist den betroffenen vereinen bzw. den ein-

zelmitgliedern rechtliches Gehör vor den entscheidungen 

zu bewilligen mit ausnahme bei der verhängung von  

ordnungsgeldbescheiden gemäß den maßgeblichen vor-

schriften der Wettspielbestimmungen bzw. des ordnungs-
geldkataloges sowie auch bei verhängung von Ordnungs-

geldbescheiden im sinne der Btv-richtlinien für lK-turnie-

re und dtB-turniere mit ranglistenwertung.

2. anträge an die verbandsrechtskommission gemäß ziffer 

1a) sind beim präsidenten des Btv in vierfacher ausfertigung 

einzureichen, der sie an den vorsitzenden der Kommission 

weitergibt, wenn ihm eine gütliche einigung nicht gelingt 

oder wenn er eine vermittlung nicht für angebracht hält. 

anträge an die rechtskommission gemäß ziffern 1 b) und c) 

sind beim 1. vorsitzenden der rechtskommission innerhalb 

von zwei Wochen nach zugang der entscheidung einzu- 

reichen.

3. verstöße gegen die disziplin sind verfehlungen gegen: 

 a)  die Wettspielordnungen des dtB sowie satzung und  

  Wettspielbestimmungen des Btv und deren sonsti- 

  ge Ordnungen, 

 b) die Bestimmungen und vorschriften der ItF,

 c) den sportlichen anstand,

 d) die ehre und das ansehen aller mit dem tennissport  

  befassten personen.

4. die verbandsrechtskommission kann bei verstößen ge-

mäß ziffer 3 die in § 9 der disziplinarordnung des dtB vor-

gesehenen strafen verhängen. 

5. Berufungsinstanz gegen die entscheidung der rechts-

kommission erster Instanz (ziffer 1a) ist der schiedshof des 

dtB mit ausnahme in lizenzfragen. die übrigen entschei-

dungen der verbandsrechtskommission sind endgültig.

6. Für das verfahren gilt die disziplinarordnung des dtB 

entsprechend.

7. die verbandsrechtskommission ist im übrigen als 

schiedsgericht zur endgültigen entscheidung aller streitig-

keiten zwischen dem verband und seinen mitgliedern so-

wie zwischen den mitgliedern untereinander berufen, die 

sich aus dem mitgliedsverhältnis ergeben.

§ 7 Rechtliches Gehör

In jeder Instanz ist den betroffenen vereinen bzw. den ein-

zelmitgliedern rechtliches Gehör vor den entscheidungen 

zu bewilligen mit ausnahme bei der verhängung von Buß-

geldbescheiden gemäß den maßgeblichen vorschriften der 

Wettspielbestimmungen bzw. des Bußgeldkataloges sowie 

auch bei verhängung von Ordnungsgeldbescheiden im 

sinne der Btv-richtlinien für lK-turniere und dtB-turniere 

mit ranglistenwertung.

Alte Version Neue Version

Alte Version Neue Version

§ 7 rechtliches gehör
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§ 8 Verfahrensvorschriften

Für den verfahrensverlauf bei den sportgerichten gelten 

nachfolgende Bestimmungen:

1. entscheidungen ergehen grundsätzlich im schriftlichen 

verfahren.

2. mündliche verhandlungen können unbeschadet dessen 

dann anberaumt werden, wenn das jeweilige sportgericht 
dies für erforderlich hält. Für das verbandssportgericht gilt 

dies jedoch nicht in den Fällen des § 6 ziffer 1b) satz 1, 2. 

alternative (reine rechtsinstanz).

3. der jeweilige vorsitzende des sportgerichtes bestimmt 

den termin zur mündlichen verhandlung und veranlasst die 

ladungen.

4. zu laden sind die verfahrensbeteiligten sowie ggf.  

zeugen und sachverständige.

5. verfahrensbeteiligte sind:

 a) der Beschwerdeführer,

 b) der Beschwerdegegner,

 c) der Beigeladene.

sind am verfahren dritte derartig beteiligt, dass diese von 

den zu treffenden entscheidungen betroffen sein könnten 

(Beigeladene), so sind diese beizuladen. der Beigeladene 

kann selbständig anträge stellen.

6. die ladungen haben schriftlich zu erfolgen. sie sollen 

mindestens eine Woche vor der verhandlung den Beteilig-

ten zugehen.

7. Jeder verfahrensbeteiligte kann sich – sofern das per-

sönliche erscheinen vom vorsitzenden des sportgerichtes 

nicht angeordnet wurde – durch Bevollmächtigte vertreten 

lassen. Für die wirksame vertretung ist eine schriftliche 

vollmacht erforderlich.

8. das jeweilige sportgericht kann dem vorsitzenden die 

alleinige durchführung der mündlichen verhandlung über-

tragen.

9. der vorsitzende leitet die verhandlung. er stellt nach er-

öffnung die anwesenheit fest. er ermahnt die zeugen zur 

wahrheitsgemäßen aussage und entlässt diese bis zu ihrer 

vernehmung aus dem verhandlungsraum. der vorsitzende 

vernimmt zunächst die verfahrensbeteiligten und danach 

die zeugen sowie erforderlichenfalls sachverständige. nach 

Beendigung der Beweisaufnahme erhalten die verfahrens-

beteiligten das schlusswort. Über die verhandlung wird ein 

protokoll geführt.

§ 8 Verfahrensvorschriften

Für den verfahrensverlauf bei den rechtskommissionen 

gelten nachfolgende Bestimmungen:

1. entscheidungen ergehen grundsätzlich im schriftlichen 

verfahren.

2. mündliche verhandlungen können unbeschadet dessen 

dann anberaumt werden, wenn die jeweilige rechtskom-

mission dies für erforderlich hält. Für die verbandsrechts-

kommission gilt dies jedoch nicht in den Fällen des § 6  

ziffer 1b) satz 1, 2. alternative (reine rechtsinstanz).

3. der jeweilige vorsitzende der rechtskommission  

bestimmt den termin zur mündlichen verhandlung und 

veranlasst die ladungen.

4. zu laden sind die verfahrensbeteiligten sowie ggf.  

zeugen und sachverständige.

5. verfahrensbeteiligte sind :

 a) der Beschwerdeführer,

 b) der Beschwerdegegner,

 c) der Beigeladene.

sind am verfahren dritte derartig beteiligt, dass diese von 

den zu treffenden entscheidungen betroffen sein könnten 

(Beigeladene), so sind diese beizuladen. der Beigeladene 

kann selbständig anträge stellen.

6. die ladungen haben schriftlich zu erfolgen. sie sollen 

mindestens eine Woche vor der verhandlung den Beteilig-

ten zugehen.

7. Jeder verfahrensbeteiligte kann sich – sofern das per-

sönliche erscheinen vom vorsitzenden der rechtskommis-

sion nicht angeordnet wurde – durch Bevollmächtigte ver-

treten lassen. Für die wirksame vertretung ist eine schrift- 

liche vollmacht erforderlich.

8. die jeweilige rechtskommission kann dem vorsitzenden 

die alleinige durchführung der mündlichen verhandlung 

übertragen.

9. der vorsitzende leitet die verhandlung. er stellt nach er-

öffnung die anwesenheit fest. er ermahnt die zeugen zur 

wahrheitsgemäßen aussage und entlässt diese bis zu ihrer 

vernehmung aus dem verhandlungsraum. der vorsitzende 

vernimmt zunächst die verfahrensbeteiligten und danach 

die zeugen sowie erforderlichenfalls sachverständige. nach 

Beendigung der Beweisaufnahme erhalten die verfahrens-

beteiligten das schlusswort. Über die verhandlung wird ein 

protokoll geführt.

Alte Version Neue Version

§ 8 verfahrensvorschriften
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10. nach der mündlichen verhandlung erfolgt die Beratung 

der mitglieder des sportgerichtes. diese ist geheim und 

unterliegt der verschwiegenheitspflicht. an der Beratung 

dürfen nur die beschließenden Beisitzer – neben dem vor-

sitzenden – teilnehmen. stimmenthaltung ist unzulässig. es 

entscheidet die stimmenmehrheit der mitglieder.

11. die entscheidung ist in schriftlicher Form mit Begrün-

dung dem Beschwerdeführer oder dessen verfahrens- 

bevollmächtigten sowie den übrigen verfahrensbeteiligten 

zuzustellen. Gleiches gilt auch wenn die entscheidung im 

schriftlichen verfahren ergeht. die entscheidung ist von 

den am verfahren mitwirkenden Beisitzern und dem vor- 

sitzenden zu unterschreiben.

12. das verbandssportgericht kann bei verfahrensmängeln 

der vorinstanz die sache an diese zurückverweisen. dabei 

weist das verbandssportgericht auf die festgestellten män-

gel, bzw. den noch durchzuführenden aufklärungsbedarf 

hin.

10. nach der mündlichen verhandlung erfolgt die Beratung 

der mitglieder der rechtskommission. diese ist geheim und 

unterliegt der verschwiegenheitspflicht. an der Beratung 

dürfen nur die beschließenden Beisitzer – neben dem vor-

sitzenden – teilnehmen. stimmenthaltung ist unzulässig. es 

entscheidet die stimmenmehrheit der mitglieder.

11. die entscheidung ist in schriftlicher Form mit Begrün-

dung dem Beschwerdeführer oder dessen verfahrens- 

bevollmächtigten sowie den übrigen verfahrensbeteiligten 

zuzustellen. Gleiches gilt auch wenn die entscheidung im 

schriftlichen verfahren ergeht. die entscheidung ist von 

den am verfahren mitwirkenden Beisitzern und dem vor- 

sitzenden zu unterschreiben.

12. die verbandsrechtskommission kann bei verfahrens-

mängeln der vorinstanz die sache an diese zurückver- 

weisen. dabei weist die verbandsrechtskommission auf die 

festgestellten mängel, bzw. den noch durchzuführenden 

aufklärungsbedarf hin.

Alte Version Neue Version

§ 9 Bestandskraft von Entscheidungen 

1. entscheidungen der in den Wettspielbestimmungen des 

Btv vorgesehenen Instanzen – mit ausnahme jener des 
verbandssportgerichtes – werden bestandskräftig, wenn 

der oder die Betroffene nicht innerhalb von zwei Wochen 

nach zustellung an ihn schriftlich rechtsmittel bei der zu-

ständigen Instanz eingelegt hat, es sei denn die rechtsmit-

telbelehrung der ausgangsinstanz war fehlerhaft.

Für den erlass von ordnungsgeldbescheiden gemäß § 45 

ziffer 3 WsB beträgt die einspruchsfrist gemäß § 45 ziffer 4 

satz 1 WsB des Btv sieben tage. Für die einhaltung der Frist 

ist der zugang des jeweiligen rechtsmittels entscheidend.

2. der rechtsmittelführer hat sein rechtsmittel, bzw. seinen 

antrag innerhalb der in § 45 ziffer 1 genannten Frist schrift-

lich zu begründen. Gleichzeitig ist die rechtsmittelgebühr 

gemäß § 45 ziffer 4, 5 und 6 WsB des Btv zu entrichten.

3. die form- und fristgerechte einlegung eines rechtsmit-

tels hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung, es sei denn 

die ausgangsinstanz hat die sofortige vollziehbarkeit ihrer 

entscheidung aus wichtigem Grund angeordnet. die über-

geordnete Instanz kann die sofortige vollziehbarkeit bis zur 

endgültigen entscheidung in der hauptsache aussetzen, 

sofern ansonsten dem Beschwerdeführer ein nicht zu er-

§ 9 Bestandskraft von Entscheidungen 

1. entscheidungen der in den Wettspielbestimmungen des 

Btv vorgesehenen Instanzen – mit ausnahme jener der 

verbandsrechtskommission – werden bestandskräftig, 

wenn der oder die Betroffene nicht innerhalb von zwei  

Wochen nach zustellung an ihn schriftlich rechtsmittel bei 

der zuständigen Instanz eingelegt hat, es sei denn die 

rechtsmittelbelehrung der ausgangsinstanz war fehlerhaft.

Für den erlass von Bußgeldbescheiden gemäß § 45 ziffer 3 

WsB beträgt die einspruchsfrist gemäß § 45 ziffer 4 satz 1 

WsB des Btv sieben tage. Für die einhaltung der Frist ist 

der zugang des jeweiligen rechtsmittels entscheidend.

2. der rechtsmittelführer hat sein rechtsmittel, bzw. seinen 

antrag innerhalb der in § 45 ziffer 1 genannten Frist schrift-

lich zu begründen. Gleichzeitig ist die rechtsmittelgebühr 

gemäß § 45 ziffer 4, 5 und 6 WsB des Btv zu entrichten.

3. die form- und fristgerechte einlegung eines rechtsmit-

tels hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung, es sei denn 

die ausgangsinstanz hat die sofortige vollziehbarkeit ihrer 

entscheidung aus wichtigem Grund angeordnet. die über-

geordnete Instanz kann die sofortige vollziehbarkeit bis zur 

endgültigen entscheidung in der hauptsache aussetzen, 

sofern ansonsten dem Beschwerdeführer ein nicht zu er-

Alte Version Neue Version
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setzender nachteil entstehen würde und ein nicht überwie-

gendes Interesse an der sofortigen entscheidung besteht.

4. Ist das rechtsmittel nicht form- und fristgerecht einge-

legt oder ist die rechtsmittelgebühr gemäß § 45 ziffer 4, 5 

und 6 WsB des Btv nicht fristgerecht entrichtet, ist das 

rechtsmittel als unzulässig zurückzuweisen.

5. entscheidungen des verbandssportgerichtes werden mit 

dem zugang bei den verfahrensbeteiligten – mit ausnahme 

des § 6 ziffer 1a) – bestandskräftig.

6. der ordentliche rechtsweg gegen entscheidungen des 
verbandssportgerichtes ist ausgeschlossen.

setzender nachteil entstehen würde und ein nicht überwie-

gendes Interesse an der sofortigen entscheidung besteht.

4. Ist das rechtsmittel nicht form- und fristgerecht einge-

legt oder ist die rechtsmittelgebühr gemäß § 45 ziffer 4, 5 

und 6 WsB des Btv nicht fristgerecht entrichtet, ist das 

rechtsmittel als unzulässig zurückzuweisen.

5. entscheidungen der verbandsrechtskommission werden 

mit dem zugang bei den verfahrensbeteiligten – mit aus-

nahme des § 6 ziffer 1a) – bestandskräftig.

6. der ordentliche rechtsweg gegen entscheidungen der 

verbandsrechtskommission ist ausgeschlossen.

Alte Version Neue Version

§ 10 Kosten

1. mit jeder einspruchs- oder Beschwerdeschrift ist eine 

Gebühr von eur 50,– per Überweisung auf das haupt- 
konto des btv zu entrichten. erfolgt die Überweisung 

nicht innerhalb der einspruchs- bzw. Beschwerdefrist, ist 

das rechtsmittel als unzulässig zurückzuweisen, sofern  

hierüber zuvor belehrt wurde.

2. In jeder Instanz ist auch eine entscheidung über die ver-

fahrenskosten zu treffen. der unterlegene hat die Kosten 

zu tragen.

 a)  sportaufsicht:

   Bei entscheidungen durch die sportaufsicht  

  betragen die verfahrenskosten eur 50,–.

 b) regionalsportgerichte:
   Bei entscheidungen der regionalsportgerichte  

  betragen die verfahrenskosten, wenn die ent- 

  scheidung ohne mündliche verhandlung ergeht,  

  eur 100,–. erfolgt eine mündliche verhandlung,   

  so betragen die verfahrenskosten mindestens  

  eur 100,–, es sei denn, die tatsächlich anfallenden  

  Kosten sind höher.

 c) verbandssportgericht:
   die verfahrenskosten bei entscheidungen des  
  verbandssportgerichtes belaufen sich auf eur 100,–,  

  wenn die entscheidung ohne mündliche verhand- 

  lung ergeht. erfolgt eine mündliche verhandlung, so  

  betragen die verfahrenskosten mindestens  

  eur 100,–, es sei denn, die tatsächlich anfallenden  

  Kosten sind höher.

§ 10 Kosten

1. mit jeder einspruchs- oder Beschwerdeschrift ist eine 

Gebühr von eur 50,– per verrechnungsscheck zu entrich-

ten. erfolgt die zahlung nicht innerhalb der einspruchs- 

bzw. Beschwerdefrist, ist das rechtsmittel als unzulässig 

zurückzuweisen, sofern hierüber zuvor belehrt wurde.

2. In jeder Instanz ist auch eine entscheidung über die ver-

fahrenskosten zu treffen. der unterlegene hat die Kosten 

zu tragen.

 a)  sportaufsicht:

   Bei entscheidungen durch die sportaufsicht  

  betragen die verfahrenskosten eur 50,–.

 b) Bezirksrechtskommission:

   Bei entscheidungen der Bezirksrechtskommission  

  betragen die verfahrenskosten, wenn die ent- 

  scheidung ohne mündliche verhandlung ergeht,  

  eur 100,–. erfolgt eine mündliche verhandlung,   

  so betragen die verfahrenskosten mindestens  

  eur 100,–, es sei denn, die tatsächlich anfallenden  

  Kosten sind höher.

 c) verbandsrechtskommission:

   die verfahrenskosten bei entscheidungen der  

  verbandsrechtskommission belaufen sich auf  

  eur 100,–, wenn die entscheidung ohne mündliche  

  verhandlung ergeht. erfolgt eine mündliche ver- 

  handlung, so betragen die verfahrenskosten min- 

  destens eur 100,–, es sei denn, die tatsächlich  

  anfallenden Kosten sind höher.

Alte Version Neue Version

§ 10 Kosten
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 d) präsidium:

   Bei entscheidungen durch das präsidium betragen  

  die verfahrenskosten eur 50,–, es sei denn, die  

  tatsächlich anfallenden Kosten sind höher.

 d) präsidium:

   Bei entscheidungen durch das präsidium betragen  

  die verfahrenskosten eur 50,–, es sei denn, die  

  tatsächlich anfallenden Kosten sind höher.

Alte Version Neue Version

§ 11 

diese Ordnung ist Bestandteil der satzung des Btv.

§ 11 

diese Ordnung ist Bestandteil der satzung des Btv.

Alte Version Neue Version

§ 11

                                                              

begründung:
Änderungen aufgrund der neuen Btv-satzung /strukturreform des verbandes

abstimmungsergebnisse

die rechts- und schiedsgerichtsordnung wurde mit 128 Ja-stimmen und 2 nein-stimmen ohne enthaltung beschlossen.
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AntrÄge Auf Änderung der Wettspielbestimmungen 
des bAyerischen tennis-VerbAndes e.V.

sämtliche Änderungen/ergänzungen/umformulierungen sind in der rechten spalte (»neue version«) fett markiert und unter- 
strichen. sofern sich streichungen ergeben, sind diese Wörter oder passagen in der linken spalte (»alte version«) unterstrichen.
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§ 12 meldetermin/nachmeldungen 

§ 13 spielberechtigung 

§ 14 spielstärkemäßige reihenfolge 

§ 15 meldung in mehreren altersklassen 

§ 16 a spielgemeinschaften/spielen in zwei vereinen 

§ 16 B tennisgemeinschaften (teG) 

§ 16 c tennisgemeinschaften im Jugendbereich (teG) 

§ 17 sonderrecht Bundesliga/regionalliga 

§ 18 einwendungen 

v. Wettkampf – allgemeine regelungen 

§ 19 zählweise 

§ 20 absage/nichtantreten/hitzeregelung 

§ 21 Freistellungen 

§ 22 anlage/platzarten 

§ 23 Bälle  

§ 24 spielkleidung/Werbung 

§ 25 eintrittsgelder 

§ 26 Kosten  

Alte Version Neue Version



55
btv-antragsheft 2021
antrÄGe auF ÄnderunG der WettspIelBestImmunGen

vI. Wettkampf – leitung 

§ 27 mannschaftsführer 

§ 28 Oberschiedsrichter 

§ 29 stuhlschieds- und hilfsrichter 

§ 30 spiel ohne schiedsrichter (stuhlschiedsrichter) 

vII. Wettkampf – zusammenstellung der mannschaften 

§ 31 stärke der mannschaften 

§ 32 sanktionen bei fehlerhaften mannschaftsaufstellungen 

vIII. Wettkampf – ablauf 

§ 33 Beginn der Wettkämpfe 

§ 34 einzelaufstellung 

§ 35 nachsicht 

§ 36 doppelaufstellung 

§ 37 einschlagzeit, verletzungen, pausen 

§ 38 unterbrechung, abbruch und Fortführung 

  von Wettkämpfen

§ 39 Betreuung 

IX. Wettkampf – abschluss 

§ 40 spielbericht, ergebnismeldung 

§ 41 Gefälschte spielberichte 

§ 42 punktwertung, tabellen 

§ 43 Wettbewerbsverzerrung 

§ 44 disqualifikation 

X. rechtsmittel/Instanzenweg 

§ 45 rechtsmittel: einspruch, protest, Beschwerde,  

  weitere Beschwerde

XI. zusatzrecht 

§ 46 ergänzende regelungen ItF/dtB 

§ 47 meden-ehrenbuch und sportbericht 

§ 48 doping 

§ 49 Inkrafttreten von Änderungen der WsB 

c. Jugendmannschaftswettbewerbe der Bezirke 

d. einzelwettbewerbe/turniere 

ergänzende Fallbeispiele des Btv zu § 46 WsB 

vI. Wettkampf – leitung 

§ 27 mannschaftsführer 

§ 28 Oberschiedsrichter 

§ 29 stuhlschieds- und hilfsrichter 

§ 30 spiel ohne schiedsrichter (stuhlschiedsrichter) 

vII. Wettkampf – zusammenstellung der mannschaften 

§ 31 stärke der mannschaften 

§ 32 sanktionen bei fehlerhaften mannschaftsaufstellungen 

vIII. Wettkampf – ablauf 

§ 33 Beginn der Wettkämpfe 

§ 34 einzelaufstellung 

§ 35 nachsicht 

§ 36 doppelaufstellung 

§ 37 einschlagzeit, verletzungen, pausen 

§ 38 unterbrechung, abbruch und Fortführung 

  von Wettkämpfen

§ 39 Betreuung 

IX. Wettkampf – abschluss 

§ 40 spielbericht, ergebnismeldung 

§ 41 Gefälschte spielberichte 

§ 42 punktwertung, tabellen 

§ 43 Wettbewerbsverzerrung 

§ 44 disqualifikation 

X. rechtsmittel/Instanzenweg 

§ 45 rechtsmittel: einspruch, protest, Beschwerde,  

  weitere Beschwerde

XI. zusatzrecht 

§ 46 ergänzende regelungen ItF/dtB 

§ 47 doping 

§ 48 Inkrafttreten von Änderungen der WsB

c. entfällt

d. entfällt

ergänzende Fallbeispiele des Btv zu § 46 WsB
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antrag 1 – antragsteller: btv-präsidium

a. geltungsbereich

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. die begegnung zweier mannschaften im rahmen  
der mannschaftswettbewerbe wird als »wettkampf«  
bezeichnet. ein wettkampf besteht z. b.:
– bei 6er-mannschaften aus 6 einzeln und 3 doppeln,
– bei 4er-mannschaften aus 4 einzeln und 2 doppeln.
die im rahmen eines wettkampfes ausgetragenen einzel 
und doppel werden als »wettspiele« bezeichnet.

1. diese Wettspielbestimmungen gelten für alle mann-

schaftswettbewerbe der vereine im Bereich des  

Bayerischen tennis-verbandes.

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher

1. diese Wettspielbestimmungen gelten für alle mann-

schaftswettbewerbe der vereine, Bezirke und einzelwett- 

bewerbe im Bereich des Bayerischen tennis-verbandes.

2. aus Gründen der einfacheren lesbarkeit wird auf die ge-

schlechts-neutrale differenzierung, z.B. spieler/innen, ver-

zichtet. entsprechende Begriffe gelten im sinne der Gleich-

behandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

1. diese Wettspielbestimmungen gelten für alle mann-

schaftswettbewerbe der vereine, Bezirke und einzelwett- 

bewerbe im Bereich des Bayerischen tennis-verbandes.

2. aus Gründen der einfacheren lesbarkeit wird auf die  

geschlechts-neutrale differenzierung, z.B. spieler/innen, 

verzichtet. entsprechende Begriffe gelten im sinne der 

Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

3. die Begegnung zweier mannschaften im rahmen der 

mannschaftswettbewerbe wird als »Wettkampf« bezeich-

net. ein Wettkampf besteht z. B.:

– bei 6er-mannschaften aus 6 einzeln und 3 doppeln,

– bei 4er-mannschaften aus 4 einzeln und 2 doppeln.

die im rahmen eines Wettkampfes ausgetragenen einzel 

und doppel werden als »Wettspiele« bezeichnet.
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begründung:
Klarstellung

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 2 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 3 – antragsteller: btv-präsidium

§ 1 altersklassen

§ 1  altersKlassen

1. bleibt wie bisher

 

2. Jugend-Wettkämpfe werden in folgende altersklassen 

eingeteilt:

 Junioren u18 und jünger

 

 Knaben u15 und jünger

 

 Juniorinnen u18 und jünger

 

 mädchen u15 und jünger

 bambini u12 und jünger

§ 1  altersKlassen

1. erwachsenen-Wettkämpfe werden in folgende alters- 

klassen eingeteilt:

 damen (d00) herren (h00)

 damen 30 (d30) herren 30 (h30)

 damen 40 (d40) herren 40 (h40)

 damen 50 (d50) herren 50 (h50)

 damen 55 (d55) herren 55 (h55)

 damen 60 (d60) herren 60 (h60)

 damen 65 (d65) herren 65 (h65)

 damen 70 (d70) herren 70 (h70)

 damen 75 (d75) herren 75 (h75)

     herren 80 (h80)

teilnahmeberechtigt für die altersklassen damen und herren 

sind spieler, die im veranstaltungsjahr mind. 13 Jahre alt 

werden, für die altersklassen damen 30/herren 30 und älter 

spieler, die bis zum 31.12. des veranstaltungsjahres das für 

die jeweilige altersklasse geforderte lebensalter erreichen.

2. Jugend-Wettkämpfe werden in folgende altersklassen 

eingeteilt:

 Junioren u18 und jünger

 Knaben u16 und jünger

 Knaben u14 und jünger

 Bambino u12 und jünger

 Juniorinnen u18 und jünger

 mädchen u16 und jünger

 mädchen u14 und jünger

 Bambina u12 und jünger
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die altersklassen sind wie folgt definiert:

 – u18

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres  

  das 18. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – u16

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres  

  das 16. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – u14

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres  

  das 14. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – u12

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres  

  das 12. lebensjahr noch nicht vollendet hat.
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die altersklassen sind wie folgt definiert:

 – u18

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres  

  das 18. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 

 – u15
  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres  

  das 15. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – u12

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres  

  das 12. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

                                                              

begründung:
die vereinheitlichung des Jugend-mannschaftswettspielbetriebes in den 17 deutschen tennis-landesverbänden schreitet weiter 

fort. das wirkt sich auch auf die bayerische Wettspielstruktur aus. die reduzierung von bisher vier Jugend-altersklassen (u12/

u14/u16/u18) auf drei altersklassen (u12/u15/u18) soll auch die demografische entwicklung in den mitgliedsvereinen besser  

widerspiegeln und die Bildung von mannschaften erleichtern. da in der u12 die altersklassenbezeichnung »Bambini« der Über-

begriff von »Bambino« und »Bambina« ist, soll dieser die beiden bisherigen altersklassenbezeichnungen ersetzen.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 4 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 2 spielklassen

§ 2  spIelKlassen

1. die mannschaftswettbewerbe werden in folgenden  

Klassen durchgeführt:

 a) Bayernliga (nord- und südbayern),

 b) landesliga (nord- und südbayern),

 c) Bezirksliga (Bezirksmeisterschaft),

 d) Bezirksklasse,

 e) Kreisklasse.

2. die einteilung der spielklassen sollte in jeder altersklasse 

nach folgendem schema (tannenbaum-system) erfolgen:

 a) zwei Bayernligen (nord- und südbayern) mit je acht  

  mannschaften,

 b) vier landesligen (nord- und südbayern) mit je zwei  

  Gruppen (a und B) mit je acht mannschaften,

 c) Bezirksligen.
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§ 2  spIelKlassen

1. die mannschaftswettbewerbe werden in folgenden  

Klassen durchgeführt:

 a) Bayernliga,

 b) landesliga,

 c) nord-/südliga.

2. die einteilung der spielklassen sollte in jeder altersklasse 

nach folgendem schema (tannenbaum-system) erfolgen:

 a) zwei Bayernligen (nord- und südbayern) mit je acht  

  mannschaften,

 b) vier landesligen 1 (nord- und südbayern mit je zwei  

  Gruppen) je acht mannschaften und acht landesligen 2  
  (nord- und südbayern mit je vier gruppen) je acht   
  oder weniger mannschaften,
 c) nord-/südligen mit je acht oder weniger mann- 
  schaften.
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 5 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 3 teilnehmer

§ 3  teIlnehmer

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. In den Bayernligen und landesligen nord spielen mann-

schaften der vereine aus der region nordbayern; in den 

Bayernligen und landesligen süd spielen mannschaften der 

vereine aus der region südbayern;

4. die Bayernligen spielen in zwei Gruppen (nord- bzw. 

südbayern). die landesligen 1 spielen in vier Gruppen (je 

zwei in nord- bzw. südbayern), die landesligen 2 spielen 
in acht gruppen (je vier in nord- bzw. südbayern).

§ 3  teIlnehmer

1. a) teilnahmeberechtigt an den mannschaftswettbe- 

  werben des Btv sind:

  – die mannschaften der mitglieder,

  – spielgemeinschaften gem. § 16 a) der Wettspiel- 

   bestimmungen (WsB) des Btv,

  – tennisgemeinschaften (teG) gem. § 16 B) und c)  

   der WsB des Btv.

 b) teilnehmer der einzelnen spielklassen sind alle mann- 

  schaften eines vereins, die im vorjahr in dieser Klasse  

  gespielt haben und nicht auf- oder abgestiegen sind.  

  Ferner die mannschaften, die aus den darüber liegen- 

  den spielklassen abgestiegen oder aus den darunter- 

  liegenden spielklassen aufgestiegen sind. Ferner alle  

  mannschaften von vereinen, die sich auflösen bzw. als  

  mitglied aus dem Btv austreten, unter den vereinen,  

  die diese mannschaften aufnehmen. neu gemeldete  

  mannschaften werden grundsätzlich in die jeweils  

  niedrigste spielklasse ihrer altersklasse eingeteilt.

2. teilnehmer in den Bayernligen und landesligen sind die 

mannschaften entsprechend ziffer 1.

3. In den Bayernligen und landesligen nord spielen mann-

schaften der vereine aus den Bezirken Oberfranken, mittel-

franken, unterfranken und Oberpfalz; in den Bayernligen 

und landesligen süd spielen mannschaften der vereine aus 

den Bezirken Oberbayern-münchen, niederbayern und 

schwaben.

4. die Bayernligen spielen in zwei Gruppen (nord- bzw. 

südbayern). die landesligen spielen in vier Gruppen (je 

zwei in nord- bzw. südbayern).
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5. a) Für die landesligen 1 der altersklassen damen und  

  herren wird eine Gesamttabelle der teilnahmeberech- 

  tigten vereine erstellt, wobei die vorderen ränge von  

  den absteigern aus der Bayernliga, die hinteren ränge  

  von den aufsteigern aus den landesligen 2 belegt  

  werden. die reihenfolge der absteiger sowie der  

  verbliebenen mannschaften richtet sich nach der im  

  vorjahr erzielten platzierung gemäß § 42 ziffer 2.

  aus der Gesamttabelle werden die beiden Gruppen  

  wie folgt nach den tabellenrängen eingeteilt:

  Gruppe 1: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16

  Gruppe 2: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15

  mannschaften desselben vereins werden auf ver- 

  schiedene Gruppen verteilt. Über ausnahmen hin- 

  sichtlich der Gruppeneinteilung aufgrund der geo- 

  graphischen lage der vereine entscheidet die jeweilige  

  sportaufsicht.

 b) Für die landesligen 1 der altersklassen damen 30/ 

  herren 30 und älter sowie für die landesligen 2 für  
  alle altersklassen erfolgt die einteilung in gruppen  

  nach geographischen Gesichtspunkten durch die zu- 

  ständige sportaufsicht. mannschaften desselben ver- 

  eins können auf verschiedene Gruppen verteilt werden.

6. teilnehmer der landesligen 2 sind alle mannschaften, 

die im vorjahr in dieser liga (saison 2021 höchste liga  
im bezirk) gespielt haben und nicht auf- oder abgestiegen 

sind; ferner diejenigen mannschaften, die aus den landes- 

ligen 1 (saison 2021 landesligen) abgestiegen sind, sowie 

die aufsteiger der darunterliegenden ligen (saison 2021 
zweithöchste liga im bezirk).

die übrigen mannschaften spielen in den darunterliegen-
den nord-/südligen. die einteilung der nord-/südligen 

erfolgt unter Berücksichtigung der WsB entsprechend der 

spielstärke bzw. den regionalen Gegebenheiten.

7. die art und durchführung der mannschaftswettkämpfe 

bestimmt der vizepräsident und leiter des ressorts sport 
nach anhörung mit den regionalvorständen sport. sie 

sind für eine regelgerechte und termingerechte durch- 

führung der Wettkämpfe verantwortlich.

8. BleIBt WIe BIsher

mannschaften eines vereins, der trotz mahnung mit  

der Bezahlung von verbandsbeiträgen, dienstleistungs- 

beiträgen, nenngeldern, spiellizenzgebühren, strafen, ord-
nungsgeldern oder verfahrenskosten im rückstand ist, sind 

von der teilnahme an verbandsspielen ausgeschlossen.

5. a) Für die landesligen der altersklassen damen und  

  herren wird eine Gesamttabelle der teilnahmeberech- 

  tigten vereine erstellt, wobei die vorderen ränge von  

  den absteigern aus der Bayernliga, die hinteren ränge  

  von den aufsteigern aus den Bezirksligen belegt  

  werden. die reihenfolge der absteiger sowie der  

  verbliebenen mannschaften richtet sich nach der im  

  vorjahr erzielten platzierung gemäß § 42 ziffer 2.

  aus der Gesamttabelle werden die beiden Gruppen  

  dann wie folgt nach den tabellenrängen eingeteilt:

  Gruppe a: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16

  Gruppe B: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15

  mannschaften desselben vereins werden auf ver- 

  schiedene Gruppen verteilt. Über ausnahmen hin- 

  sichtlich der Gruppeneinteilung aufgrund der geo- 

  graphischen lage der vereine entscheidet die jeweilige  

  sportaufsicht.

 b) Für die landesligen der altersklassen damen 30/ 

  herren 30 und älter erfolgt die einteilung nach geo- 

  graphischen Gesichtspunkten durch die zuständige  

  sportaufsicht. mannschaften desselben vereins  

  werden auf verschiedene Gruppen verteilt.

6. teilnehmer der Bezirksligen sind alle mannschaften, die 

im vorjahr in dieser Klasse gespielt haben und nicht auf- 

oder abgestiegen sind; ferner diejenigen mannschaften, die 

aus den landesligen abgestiegen sind, sowie die aufsteiger 

der darunterliegenden spielklassen.

7.  die übrigen mannschaften spielen in den Bezirks- und 

Kreisklassen ihrer Bezirke. die einteilung erfolgt durch das 

Bezirksvorstandsmitglied sport unter Berücksichtigung der 

WsB entsprechend der spielstärke bzw. den regionalen  

Gegebenheiten.

die art und durchführung der mannschaftswettkämpfe der 

Bezirksliga und der Bezirks- und Kreisklassen bestimmt der 

Bezirksvorsitzende bzw. in dessen auftrag das Bezirksvor-

standsmitglied sport. sie sind für eine regelgerechte und ter-

mingerechte durchführung der Wettkämpfe verantwortlich.

8. mannschaften eines vereins, der trotz mahnung mit  

der Bezahlung von verbandsbeiträgen, dienstleistungs- 

beiträgen, nenngeldern, spiellizenzgebühren, strafen, Buß-

geldern oder verfahrenskosten im rückstand ist, sind von 

der teilnahme an verbandsspielen ausgeschlossen.
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.
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antrag 6 – antragsteller: btv-präsidium

§ 4 spieltermine

§ 4  spIeltermIne

1. die medenrunde der sommerspielzeit ist in allen ligen in 

den monaten mai bis Juli durchzuführen. In den monaten 

august und september können neben nachholwettspielen 

auch sonderformate durchgeführt werden.

2. Für die landes- und Bayernligen legt der vizepräsident 

und leiter des ressorts sport die spieltage in den jeweiligen 

altersklassen fest. Für die Bezirksligen und die darunter- 

liegenden Klassen legen die Bezirke die spieltage in den  

jeweiligen altersklassen fest.

der Wettkampfbeginn an den jeweiligen spieltagen wird 

über die durchführungsbestimmungen von den unter § 5 

genannten sportaufsichten festgelegt.

3. am pfingstwochenende sind Wettkämpfe nicht anzusetzen.
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begründung:
notwendige umformulierung, um sondersituationen wie im sommer 2020 und 2021, bedingt durch die corona-pandemie und 

einer verschiebung des starts der sommersaison rechnung tragen zu können.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 4  spIeltermIne

1. die medenrunde der sommerspielzeit ist in allen ligen 

grundsätzlich in den monaten mai bis Juli durchzuführen. 

In den monaten august und september können auch nach- 
holwettspiele und sonderformate durchgeführt werden.

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher

antrag 7 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 4 spieltermine

§ 4  spIeltermIne

1. die medenrunde der sommerspielzeit ist in allen ligen 

grundsätzlich in den monaten mai bis Juli durchzuführen. 

In den monaten august und september können auch nach- 

holwettspiele und sonderformate durchgeführt werden.

2. Für die landes- und Bayernligen legt der vizepräsident 

und leiter des ressorts sport die spieltage in den jeweiligen 

altersklassen fest. Für die Bezirksligen und die darunter- 

liegenden Klassen legen die Bezirke die spieltage in den  

jeweiligen altersklassen fest.
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§ 4  spIeltermIne

1. bleibt wie bisher

2. Für alle ligen bestimmt der vizepräsident und leiter 
des ressorts sport nach anhörung mit den regionalvor-
ständen sport die spieltage und den wettkampfbeginn.
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

der Wettkampfbeginn an den jeweiligen spieltagen wird 

über die durchführungsbestimmungen von den unter § 5 

genannten sportaufsichten festgelegt.

3. am pfingstwochenende sind Wettkämpfe nicht anzusetzen. 3. bleibt wie bisher

antrag 8 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 5 sportaufsicht

§ 5  spOrtauFsIcht

1.  der vizepräsident und leiter des ressorts sport ist  

sportaufsicht soweit die ziffer 2 nichts anderweitiges regelt.

2. Ferner ist sportaufsicht:

 a) für die Bayernliga und landesliga nord bzw. süd der  

  damen und herren, sowie damen 30-40 und  

  herren 30-40 der referent fürBayern- und landes- 

  ligen nord bzw. süd der damen und herren, sowie  

  damen 30-40 und herren 30-40,

 b) für die Bayernliga und landesliga nord bzw. süd der  

  damen 50 und herren 50 und älter, der referent für  

  Bayern- und landesligen nord bzw. süd der  

  damen 50 und herren 50 und älter,

 c) für die Bezirksligen, Bezirksklassen und Kreisklassen  

  aller altersklassen die zuständigen die Bezirksvor- 

  standsmitglieder sport bzw. die von diesen ein- 

  gesetzten spielleiter.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 5  spOrtauFsIcht

1.  für die bayern- und landesligen ist oberste sportauf-
sicht der vizepräsident und leiter des ressorts sport.

2. Für die nord-/südligen ist sportaufsicht der zuständige 
regionalvorstand sport.

3. unbeschadet der regelung in ziffer 1 und 2 können 
vorgenannte sportaufsichten auch spielleiter zur leitung 
von ligen einsetzen.
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antrag 9 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 6 auf- und abstieg

§ 6  auF- und aBstIeG

1. der erste jeder Gruppe steigt grundsätzlich in die nächs-

thöhere spielklasse auf (regelaufstieg). ausgenommen da-

von sind mannschaften aus Bezirken, die in einer  

altersklasse mehr als eine Bezirksliga unterhalten. In diesen 

Fällen gilt, dass nur eine mannschaft je altersklasse auf-

stiegsberechtigt ist. die Berechtigung zum aufstieg regelt 

der jeweilige Bezirk in seinen durchführungsbestimmun-

gen. Für den Bezirk Oberbayern-münchen werden zwei 

aufsteiger zugelassen. die beiden Gruppenletzten  

– bei normaler Gruppensollstärke – steigen grundsätzlich 

in die nächstniedrigere spielklasse ab (regelabstieg). 

2. a) der regelabstieg in allen damen- und herren-  

  sowie altersklassen ab 30 aufwärts erhöht sich um  

  so viele mannschaften, wie in den jeweils betroffe- 

  nen spielklassen aus den darüber liegenden spiel- 

  klassen zusätzlich zum regelabstieg absteigen bzw.  

  weniger in die nächst höhere spielklasse aufsteigen.

 b) sollten in einer spielklasse mit erhöhtem regelab- 

  stieg plätze frei werden, so ist vorrangig der erhöhte  

  regelabstieg abzubauen.

 c) Werden in einer spielklasse nach anwendung der  

  ziffern 2.a) und 2.b) noch plätze frei, kann die  

  zuständige sportaufsicht diese altersklassenwechs- 

  lern i.s.d. § 9 zuweisen.

3. der regelabstieg vermindert sich in damen- und herren- 

spielklassen auf einen absteiger, wenn aus den jeweils dar-

über liegenden spielklassen weniger als beim regelabstieg 

bzw. keine mannschaften absteigen.

4. Wird nach anwendung der regelungen der ziffern 1 bis 3 

die Gruppensollstärke unterschritten, so wird ein vermehr-

ter aufstieg der besten zweitplatzierten mannschaften der 

darunter liegenden spielklasse zugelassen (mehraufstieg). 

an der schnittstelle zwischen Bezirks- und landesligen 

kann verminderter abstieg vor mehraufstieg gehen.

Wird auch durch den mehraufstieg die jeweilige Gruppen-

sollstärke nicht erreicht, so kann die zuständige sportauf-

sicht die sollstärke entweder durch einen verminderten ab-

stieg oder einen weiteren mehraufstieg der jeweils besten 

drittplatzierten unter Berücksichtigung von sportlichen 

Gesichtspunkten zulassen.

5. Bei ungleicher Gruppenstärke (anzahl der mannschaften, 

zurückgezogene mannschaften werden dabei nicht be-

rücksichtigt) werden die ergebnisse der letzten mannschaft 

in den Gruppen mit mehr mannschaften nicht gewertet. 

dann entscheidet zwischen den jeweils gleichplatzierten 

mannschaften dieser Gruppen die differenz der tabellen-

punkte, dann der matchpunkte, dann der sätze und dann 

der spiele. In spielklassen mit mehreren Gruppen entschei-

Alte Version Neue Version

§ 6  auF- und aBstIeG

1. der erste jeder Gruppe steigt grundsätzlich in die nächst- 

höhere liga auf (regelaufstieg). die beiden Gruppenletzten 

steigen grundsätzlich in die nächstniedrigere liga ab  

(regelabstieg). 

2. a) der regelabstieg in allen erwachsenen-altersklassen  

  erhöht sich um so viele mannschaften, wie in den  

  jeweils betroffenen ligen aus den darüber liegenden  

  ligen zusätzlich zum regelabstieg absteigen bzw.  

  weniger in die nächst höhere liga aufsteigen.

 b) sollten in einer liga mit erhöhtem regelabstieg plätze  

  frei werden, so ist vorrangig der erhöhte regelabstieg  

  abzubauen.

 c) Werden in einer liga nach anwendung der ziffern 2.a)  

  und 2.b) noch plätze frei, kann die zuständige sport- 

  aufsicht diese altersklassenwechslern i.s.d. § 9 zu- 

  weisen.

3. der regelabstieg vermindert sich in damen- und herren- 

spielklassen auf einen absteiger, wenn aus den jeweils dar-

über liegenden ligen weniger als beim regelabstieg bzw. 

keine mannschaften absteigen.

4. Wird nach anwendung der regelungen der ziffern 1 bis 3 

die Gruppensollstärke unterschritten, so wird ein vermehr-

ter aufstieg der besten zweitplatzierten mannschaften der 

darunter liegenden liga zugelassen (mehraufstieg). an der 

schnittstelle zwischen landesliga 2 und nord-/südliga 1 

kann verminderter abstieg vor mehraufstieg gehen.

Wird auch durch den mehraufstieg die jeweilige Gruppen-

sollstärke nicht erreicht, so kann die zuständige sportauf-

sicht die sollstärke entweder durch einen verminderten ab-

stieg oder einen weiteren mehraufstieg der jeweils besten 

drittplatzierten unter Berücksichtigung von sportlichen 

Gesichtspunkten zulassen.

5. Bei ungleicher Gruppenstärke (anzahl der mannschaften, 

zurückgezogene mannschaften werden dabei nicht be-

rücksichtigt) werden die ergebnisse der letzten mannschaft 

in den Gruppen mit mehr mannschaften nicht gewertet. 

dann entscheidet zwischen den jeweils gleichplatzierten 

mannschaften dieser Gruppen die differenz der tabellen-

punkte, dann der matchpunkte, dann der sätze und dann 

der spiele. In ligen mit mehreren Gruppen entscheidet 
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det über den auf- und abstieg bei den gleichplatzierten 

mannschaften die differenz der tabellenpunkte, dann der 

matchpunkte, dann der sätze und dann der spiele.

6. alle auf- und abstiege sind bis zum 10.12. der jeweils  

abgelaufenen spielsaison vorläufig. danach erfolgt zeitnah 

die verbindliche Festsetzung der auf- und abstiege durch 

die jeweils zuständige sportaufsicht unter Berücksichtigung 

von evtl. altersklassenwechselentscheidungen bzw. 

erklärungen zu einem aufstiegs- oder teilnahmeverzicht.

7. die auf- und abstiegsregelung in den Bezirks- und Kreis-

klassen ist den Bezirken überlassen, soweit nicht überbezirk-

liche regelungen berührt werden. sie wird auf dem Bezirks- 

tag beschlossen und muss in der jeweiligen Bezirksaus-

schreibung zur medenrunde den vereinen mitgeteilt werden.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

über den auf- und abstieg bei gleichplatzierten mann-

schaften die differenz der tabellenpunkte, dann der match-

punkte, dann der sätze und dann der spiele.

6. bleibt wie bisher

antrag 10 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 7 verzicht auf aufstieg

§ 7  verzIcht auF auFstIeG

1. verzichtet der Gruppenerste auf den aufstieg, so tritt der 

zweitplatzierte dieser Gruppe an dessen stelle, verzichtet 

auch der zweitplatzierte auf den aufstieg und wird dadurch 

die anzahl der mannschaften, die in diese spielklasse auf-

zunehmen wären, die festgesetzte sollstärke übersteigen, 

ist eine erhöhung des regelabstiegs im sinne des § 6  

ziffer 2 festzusetzen.

an der schnittstelle Bayernliga/regionalliga süd-Ost haben 

nur die jeweiligen Gruppenersten das aufstiegsrecht.

2. der verzicht muss bis spätestens 10.12. der jeweils abge-

laufenen saison über das Btv-Internet-portal abgewickelt 

sein.

Alte Version Neue Version

§ 7  verzIcht auF auFstIeG

1. verzichtet der Gruppenerste auf den aufstieg, so tritt der 

zweitplatzierte dieser Gruppe an dessen stelle, verzichtet 

auch der zweitplatzierte auf den aufstieg und wird dadurch 

die anzahl der mannschaften, die in diese liga aufzuneh-

men wären, die festgesetzte sollstärke übersteigen, ist eine 

erhöhung des regelabstiegs im sinne des § 6 ziffer 2 fest-

zusetzen.

an der schnittstelle Bayernliga/regionalliga süd-Ost haben 

nur die jeweiligen Gruppenersten das aufstiegsrecht.

2. bleibt wie bisher
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antrag 11 – antragsteller: btv-präsidium

§ 8 verzicht auf teilnahme

§ 8  verzIcht auF teIlnahme

1. zieht sich eine mannschaft vollständig aus dem Wett-

spielbetrieb zurück oder möchte in eine tiefere spielklasse 

eingeordnet werden, so muss sie dies bis spätestens 10.12. 

unter angabe der gewünschten spielklasse über das 

Btv-Internet-portal abwickeln. Geht der antrag nach dem 

10.12. zu, so besteht kein anspruch auf einordnung in eine 

tiefere spielklasse.

 

2. mannschaften der Bundesligen/regionalligen haben kei-

nen anspruch auf einordnung in die Bayernliga oder einer 

darunterliegenden spielklasse, wenn der antrag nach dem 

10.12. der Btv-Geschäftsstelle zugeht.

3. verzichtet eine mannschaft freiwillig auf ihr recht zur 

teilnahme an den Wettkämpfen der Bayernliga bzw.  

landesliga und nimmt im Folgejahr an den mannschafts-

wettkämpfen einer darunterliegenden spielklasse teil, so 

nimmt deren platz die nächstbeste mannschaft aus dem 

Bereich (nordbayern, südbayern bzw. Bezirke) ein, aus dem 

die verzichtende mannschaft kommt.

4. zieht sich eine mannschaft bis spätestens 10.12. voll- 

ständig aus dem Wettspielbetrieb zurück, so werden die 

dadurch entstehenden freien plätze in diesen ligen mit 

mannschaften soweit möglich durch altersklassenwechsel 

laut § 9 besetzt.

5. Wird eine mannschaft im zeitraum 11.12. bis 15.03. abge-

meldet, so wird sie aus dem Wettspielbetrieb gelöscht. die 

dadurch entstehenden freien plätze können soweit möglich 

durch altersklassenwechsel laut § 9 besetzt werden.

6. Wird eine mannschaft nach dem 15.03. des Jahres abge-

meldet, bleibt sie in der tabelle und wird nach Beendigung 

der punktspiele gelöscht. auf antrag des vereins kann die 

zuständige sportaufsicht genehmigen, dass die mannschaft 

im Folgejahr eine Klasse tiefer antritt.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 8  verzIcht auF teIlnahme

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher

 

4. wird eine mannschaft im zeitraum der mannschafts-
meldung bis 10.12. abgemeldet, so werden die dadurch 

entstehenden freien plätze in diesen ligen mit mannschaf-

ten soweit möglich durch altersklassenwechsel laut § 9 be-

setzt.

5. bleibt wie bisher

6. Wird eine mannschaft nach dem 15.03. für die laufende 
spielzeit abgemeldet, bleibt sie in der tabelle und wird 

nach Beendigung der punktspiele gelöscht. auf antrag des 

vereins kann die zuständige sportaufsicht genehmigen, 

dass die mannschaft im Folgejahr eine liga tiefer antritt. 

der antrag ist bis spätestens 15.10. an die btv-geschäfts-
stelle zu richten.
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antrag 12 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 8 verzicht auf teilnahme

§ 8  verzIcht auF teIlnahme

1. zieht sich eine mannschaft vollständig aus dem Wett-

spielbetrieb zurück oder möchte in eine tiefere spielklasse 

eingeordnet werden, so muss sie dies bis spätestens 10.12. 

unter angabe der gewünschten spielklasse über das Btv- 

Internet-portal abwickeln. Geht der antrag nach dem 10.12. 

zu, so besteht kein anspruch auf einordnung in eine tiefere 

spielklasse.

 

2. mannschaften der Bundesligen/regionalligen haben  

keinen anspruch auf einordnung in die Bayernliga oder ei-

ner darunterliegenden spielklasse, wenn der antrag nach 

dem 10.12. der Btv-Geschäftsstelle zugeht.

3. verzichtet eine mannschaft freiwillig auf ihr recht zur 

teilnahme an den Wettkämpfen der Bayernliga bzw. lan-

desliga und nimmt im Folgejahr an den mannschaftswett-

kämpfen einer darunterliegenden spielklasse teil, so nimmt 

deren platz die nächstbeste mannschaft aus dem Bereich 

(nordbayern, südbayern bzw. Bezirke) ein, aus dem die ver-

zichtende mannschaft kommt.

4. Wird eine mannschaft im zeitraum der mannschaftsmel-

dung bis 10.12. abgemeldet, so werden die dadurch entste-

henden freien plätze in diesen ligen mit mannschaften so-

weit möglich durch altersklassenwechsel laut § 9 besetzt.

5. Wird eine mannschaft im zeitraum 11.12. bis 15.03. abge-

meldet, so wird sie aus dem Wettspielbetrieb gelöscht. die 

dadurch entstehenden freien plätze können soweit möglich 

durch altersklassenwechsel laut § 9 besetzt werden.

6. Wird eine mannschaft nach dem 15.03. für die laufende 

spielzeit abgemeldet, bleibt sie in der tabelle und wird nach 

Beendigung der punktspiele gelöscht. auf antrag des ver-

eins kann die zuständige sportaufsicht genehmigen, dass 

die mannschaft im Folgejahr eine liga tiefer antritt. der  

antrag ist bis spätestens 15.10. an die Btv-Geschäftsstelle 

zu richten.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Ziffer 4: Bessere Formulierung und verwendung von Begrifflichkeiten, die die vereine aus den arbeitsprozessen im system kennen.

Ziffer 6: präzisierung der Formulierung und Benennung einer Frist bis wann wohin der antrag auf eingruppierung in einer liga 

tiefer zu erfolgen hat.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 8  verzIcht auF teIlnahme

1. zieht sich eine mannschaft vollständig aus dem Wett-

spielbetrieb zurück oder möchte in eine tiefere liga einge-

ordnet werden, so muss sie dies bis spätestens 10.12. unter 

angabe der gewünschten liga über das Btv-Internet-portal 

abwickeln. Geht der antrag nach dem 10.12. zu, so besteht 

kein anspruch auf einordnung in eine tiefere liga.

 

2. mannschaften der Bundesligen/regionalligen haben  

keinen anspruch auf einordnung in die Bayernliga oder  

einer darunterliegenden liga, wenn der antrag nach dem 

10.12. der Btv-Geschäftsstelle zugeht.

3. verzichtet eine mannschaft freiwillig auf ihr recht zur 

teilnahme an den Wettkämpfen der Bayernliga bzw. den 
landesligen und nimmt im Folgejahr an den mannschafts-

wettkämpfen einer darunterliegenden liga teil, so nimmt 

deren platz die nächstbeste mannschaft aus dem Bereich 

(nord bzw. süd) ein, aus dem die verzichtende mannschaft 

kommt.

4. bleibt wie bisher

5. bleibt wie bisher

6. bleibt wie bisher
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begründung:
ziffer 1–3: notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 13 – antragsteller: btv-präsidium

§ 9 altersklassenwechsel

§ 9  altersKlassenWechsel

1. erwachsenen-mannschaften, die sich in ihrer altersklasse 

komplett zurückziehen und in der nächst älteren alters- 

klasse in etwa der gleichen spielklasse (maximal zwei spiel-

klassen höher oder tiefer) teilnehmen möchten, müssen  

einen altersklassenwechsel beantragen. voraussetzung ist, 

dass der verein noch keine mannschaft in dieser spielklasse 

gemeldet hat. 

mannschaften, die von dieser möglichkeit Gebrauch  

machen wollen, müssen dies bis zum 30.11. des Jahres 

über das Btv-Internet-portal abwickeln.

2. Beantragen mehr mannschaften für eine spielklasse  

einen altersklassenwechsel als hierfür plätze vorhanden 

sind, dann wird in jeder altersklasse eine reihenfolge dieser 

mannschaften (aufgrund des vorjahrestabellenstandes) von 

der höchsten spielklasse bis zur untersten spielklasse  

erstellt. die mannschaften werden anschließend in dieser 

reihenfolge von oben in die freigewordenen plätze ein-

gruppiert.

Alte Version Neue Version

§ 9  altersKlassenWechsel

1. eine erwachsenen-mannschaft, die sich in ihrer alters- 

klasse zurückzieht und in der nächst älteren altersklasse in 

etwa der gleichen spielklasse (maximal zwei spielklassen 

höher oder tiefer) teilnehmen möchte, muss einen alters- 

klassenwechsel beantragen. voraussetzung ist, dass der 

verein noch keine mannschaft in dieser spielklasse gemel-

det hat. 

mannschaften, die von dieser möglichkeit Gebrauch  

machen wollen, müssen dies bis zum 30.11. des Jahres 

über das Btv-Internet-portal abwickeln.

2. bleibt wie bisher

                                                              

begründung:
Klarstellung.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 15 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 10 meldetermin

§ 10 meldetermIn

die anmeldung neuer mannschaften sowie die Bestätigung 

bestehender mannschaften, die in der kommenden saison 

im spielbetrieb verbleiben sollen, hat bis spätestens 10.12. 

über das Btv-Internet-portal zu erfolgen. abmeldungen 

von mannschaften aus allen ligen/Klassen haben ebenfalls 

zu diesem termin zu erfolgen.

Alte Version Neue Version

§ 10 meldetermIn

die anmeldung neuer mannschaften sowie die Bestätigung 

bestehender mannschaften, die in der kommenden saison 

im spielbetrieb verbleiben sollen, hat bis spätestens 10.12. 

über das Btv-Internet-portal zu erfolgen. abmeldungen 

von mannschaften aus allen ligen haben ebenfalls zu  

diesem termin zu erfolgen.

antrag 14 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 9 altersklassenwechsel

§ 9  altersKlassenWechsel

1. eine erwachsenen-mannschaft, die sich in ihrer alters- 

klasse zurückzieht und in der nächst älteren altersklasse in 

etwa der gleichen spielklasse (maximal zwei spielklasse  

höher oder tiefer) teilnehmen möchte, muss einen alters- 

klassenwechsel beantragen. voraussetzung ist, dass der 

verein noch keine mannschaft in dieser spielklasse gemel-

det hat. 

mannschaften, die von dieser möglichkeit Gebrauch  

machen wollen, müssen dies bis zum 30.11. des Jahres 

über das Btv-Internet-portal abwickeln.

2. Beantragen mehr mannschaften für eine spielklasse  

einen altersklassenwechsel als hierfür plätze vorhanden 

sind, dann wird in jeder altersklasse eine reihenfolge dieser 

mannschaften (aufgrund des vorjahrestabellenstandes) von 

der höchsten spielklasse bis zur untersten spielklasse  

erstellt. die mannschaften werden anschließend in dieser 

reihenfolge von oben in die freigewordenen plätze ein-

gruppiert.

Alte Version Neue Version

§ 9  altersKlassenWechsel

1. eine erwachsenen-mannschaft, die sich in ihrer alters- 

klasse zurückziehen und in der nächst älteren altersklasse 

in etwa der gleichen liga (maximal zwei ligen höher oder 

tiefer) teilnehmen möchte, muss einen altersklassen- 

wechsel beantragen. voraussetzung ist, dass der verein 

noch keine mannschaft in dieser liga gemeldet hat. 

mannschaften, die von dieser möglichkeit Gebrauch  

machen wollen, müssen dies bis zum 30.11. des Jahres 

über das Btv-Internet-portal abwickeln.

2. Beantragen mehr mannschaften für eine liga einen  

altersklassenwechsel als hierfür plätze vorhanden sind, 

dann wird in jeder altersklasse eine reihenfolge dieser 

mannschaften (aufgrund des vorjahrestabellenstandes)  

von der höchsten liga bis zur untersten liga erstellt. die 

mannschaften werden anschließend in dieser reihenfolge 

von oben in die freigewordenen plätze eingruppiert.
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 16 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 11 nenngebühren

§ 11 nennGeBÜhren

die Bezirke sind berechtigt, für jede mannschaft ihres  

Bezirks eine nenngebühr, deren höhe durch den Bezirkstag 

festzusetzen ist, zu erheben.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 79 Ja-stimmen, 13 enthaltungen und 42 Gegenstimmen genehmigt.

§ 11 nennGeBÜhren

für jede mannschaft wird eine nenngebühr erhoben,  
deren höhe vom präsidium nach anhörung des verbands-
rates festgesetzt wird.

antrag 17 – antragsteller: btv-präsidium

§ 12 meldetermin/nachmeldungen

§ 12 meldetermIn/nachmeldunGen

1. die namentliche mannschaftsmeldung für alle ligen/

Klassen erfolgt über das Btv-Internet-portal bis spätestens 

15.3. des Jahres. Für jede gemeldete mannschaft ist ein 

mannschaftsführer zu benennen. spätestens bis zu diesem 

termin muss auch ein schiedsrichterobmann mind. mit 

c-Oberschiedsrichterlizenz in den stammdaten des vereins 

im Btv-Internet-portal mit voller anschrift ausgewiesen 

sein.

Alte Version Neue Version

§ 12 meldetermIn/nachmeldunGen

1. bleibt wie bisher
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2. nachmeldungen sind für alle ligen und altersklassen bis 

zum 10.04. des Jahres möglich.

dabei gelten folgende einschränkungen:

 a) der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts- 

  meldung eines anderen landesverbandes des dtb,  
  einer bundes- oder regionalligamannschaft auf- 

  geführt sein.

 b) spieler, die in erwachsenen-altersklassen nachge- 

  meldet werden sollen, müssen zum 15.03. des Jahres  

  als mitglied des lizenzführenden vereins im Btv- 

  Internet-portal angelegt sein.

Falls die betreffenden spieler keine spiellizenz besitzen, 

kann diese nach ziffer 4.3 der Btv-spiellizenzordnung 

nachträglich erteilt werden.

3. anträge auf nachmeldungen müssen die Benennung  

der mannschaft und der position, an der diese spieler nach-

gemeldet werden sollen, enthalten und im Falle der nach-

träglichen erteilung einer spiellizenz auch die unter ziffer 

4.2. der Btv-spiellizenzordnung genannten angaben. die 

anträge müssen per e-mail an info@btv.de gestellt werden. 

pro nachmeldung je altersklasse wird eine Bearbeitungs-

gebühr laut Btv-Gebührenordnung fällig.

2. nachmeldungen sind für alle ligen und altersklassen bis 

zum 10.04. des Jahres möglich.

dabei gelten folgende einschränkungen:

 a) der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts- 

  meldung innerhalb des dtB aufgeführt sein.

 b) spieler, die in erwachsenen-altersklassen nach- 

  gemeldet werden sollen, müssen zum 15.03. des  

  Jahres als mitglied des nachmeldenden vereins im  

  Btv-Internet-portal angelegt sein.

Falls die betreffenden spieler keine spiellizenz besitzen, 

kann diese nach ziffer 4.3 der Btv-spiellizenzordnung 

nachträglich erteilt werden.

3. anträge auf nachmeldungen müssen die Benennung  

der mannschaft und der position, an der diese spieler nach-

gemeldet werden sollen, enthalten und im Falle der nach-

träglichen erteilung einer spiellizenz auch die unter ziffer 

4.2. der Btv-spiellizenzordnung genannten angaben. die 

anträge müssen per e-mail an info@btv.de gestellt werden. 

pro antrag und altersbereich (Jugend/erwachsene) wird 

eine Bearbeitungsgebühr laut Btv-Gebührenordnung fällig.

                                                              

begründung:
Ziffer 2.a): erweiterung der nachmeldemöglichkeit. Wenn eine person bereits in einer namentlichen mannschaftsmeldung im 

Btv stand, konnte diese bisher nicht für eine zweite altersklasse im Btv nachgemeldet werden. die neue Formulierung ermög-

licht dies nun.

Ziffer 2.b): notwendige Korrektur, da die bisherige Formulierung die situation einer nachmeldung für eine spielgemeinschaft 

nicht wie gewollt abgedeckt hat.

Ziffer 3.: Klarstellung

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 18 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 12 meldetermin/nachmeldungen

§ 12 meldetermIn/nachmeldunGen

1. die namentliche mannschaftsmeldung für alle ligen/

Klassen erfolgt über das Btv-Internet-portal bis spätestens 

15.3. des Jahres. Für jede gemeldete mannschaft ist ein 

mannschaftsführer zu benennen. spätestens bis zu diesem 

termin muss auch ein schiedsrichterobmann mind. mit 

c-Oberschiedsrichterlizenz in den stammdaten des vereins 

im Btv-Internet-portal mit voller anschrift ausgewiesen sein.

Alte Version Neue Version

§ 12 meldetermIn/nachmeldunGen

1. die namentliche mannschaftsmeldung für alle ligen  

erfolgt über das Btv-Internet-portal bis spätestens 15.3. 

des Jahres. Für jede gemeldete mannschaft ist ein mann-

schaftsführer zu benennen. spätestens bis zu diesem  

termin muss auch ein schiedsrichterobmann mind. mit 

c-Oberschiedsrichterlizenz in den stammdaten des vereins 

im Btv-Internet-portal mit voller anschrift ausgewiesen sein.
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2. nachmeldungen sind für alle ligen und altersklassen bis 

zum 10.04. des Jahres möglich.

dabei gelten folgende einschränkungen:

 a) der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts- 

  meldung eines anderen landesverbandes des dtB,  

  einer Bundes- oder regionalligamannschaft auf- 

  geführt sein.

 b) spieler, die in erwachsenen-altersklassen nachgemel- 

  det werden sollen, müssen zum 15.03. des Jahres als  

  mitglied des lizenzführenden vereins im Btv-Internet- 

  portal angelegt sein.

Falls die betreffenden spieler keine spiellizenz besitzen, 

kann diese nach ziffer 4.3 der Btv-spiellizenzordnung 

nachträglich erteilt werden.

3. anträge auf nachmeldungen müssen die Benennung  

der mannschaft und der position, an der diese spieler nach-

gemeldet werden sollen, enthalten und im Falle der nach-

träglichen erteilung einer spiellizenz auch die unter ziffer 

4.2. der Btv-spiellizenzordnung genannten angaben. die 

anträge müssen per e-mail an info@btv.de gestellt werden. 

pro nachmeldung je altersklasse wird eine Bearbeitungs- 

gebühr laut Btv-Gebührenordnung fällig.

Alte Version Neue Version

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 19 – antragsteller: btv-präsidium

§ 13 spielberechtigung

§ 13 spIelBerechtIGunG

1. teilnehmer an mannschaftswettkämpfen müssen

 a) am spieltag mitglied des vereins sein, für den sie  

  antreten oder mitglied des abgebenden vereins im  

  sinne von § 16a sein, und in dieser eigenschaft dem  

  Blsv gemeldet sein;

 b) am stichtag für die abgabe der mannschaftsmeldung  

  (§ 12) eine gültige spiellizenz besitzen, die die spiel- 

  berechtigung für den verein, den sie vertreten sollen  

  oder für den abgebenden verein im sinne von § 16a,  

  ausweist. die näheren einzelheiten sind in der spiel- 

  lizenzordnung geregelt, die Bestandteil der Wettspiel 

  bestimmungen ist;

Alte Version Neue Version

§ 13 spIelBerechtIGunG

1. bleibt wie bisher
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 c) in der namentlichen mannschaftsmeldung aufgeführt  

  sein. 

2. a) ein spieler darf in derselben spielzeit (sommerspielzeit  

  vom 1.4. bis 30.9. oder Winterspielzeit vom 1.10. bis  

  31.3. des folgenden Jahres) nicht für einen anderen  

  deutschen verein oder deutschen verband für mann- 

  schaftswettkämpfe gemeldet werden, ausgenommen  

  bei spielgemeinschaften im Btv (siehe § 16). alle Wett- 

  kämpfe, an denen dieser dadurch nicht spielberechtigte  

  spieler teilgenommen hat, gelten als verloren und  

  werden mit 0:9 bei 6er-mannschaften (bzw. mit 0:6  

  bei 4er-mannschaften) als verloren gewertet. die nicht  

  vorhandene spielberechtigung hat auch auswirkungen  

  auf die spielberechtigung von spielern in nachfolgen- 

  den mannschaften, ggf. auch rückwirkend.

 b) ein spieler, der in der sommerspielzeit und/oder  

  Winterspielzeit für einen bayerischen verein verbands- 

  spiele bestreitet, verliert damit nicht die Berechtigung  

  im ausland verbandsspiele zu bestreiten. Im Übrigen  

  gilt auch für diesen spieler ziffer 2 a).

3. Jugendliche dürfen sowohl in Jugendmannschaften als 

auch in erwachsenenmannschaften spielen, in erwachsen-

mannschaften jedoch nur, wenn sie im veranstaltungsjahr 

mind. 13 Jahre alt werden. sie müssen zusätzlich in der  

namentlichen mannschaftsmeldung der erwachsenen auf-

geführt werden, wobei die reihenfolge mit der Jugend- 

meldung übereinstimmen muss.

4. männliche und weibliche Jugendliche der altersklassen 

u18 bis u10 dürfen in einer gemischten Wettkampfmann-

schaft spielen. eine solche mannschaft hat entweder in der 

entsprechenden männlichen altersklasse oder in einer 

Wettkampfklasse für gemischte mannschaften anzutreten. 

das nähere regeln die Bezirke.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Klarstellung

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

2. a) ein spieler darf in derselben spielzeit (sommerspielzeit  

  vom 1.4. bis 30.9. oder Winterspielzeit vom 1.10. bis  

  31.3. des folgenden Jahres) nicht für einen anderen  

  deutschen verein oder deutschen verband für mann- 

  schaftswettkämpfe gemeldet werden. davon ab- 
  weichend ist innerhalb des btv das spielen in zwei  
  vereinen nur im rahmen einer spielgemeinschaft  
  zulässig (siehe § 16 a). alle Wettkämpfe, an denen  

  dieser dadurch nicht spielberechtigte spieler teilge- 

  nommen hat, werden mit 0 matchpunkten als ver- 

  loren (bzw. mit vollen matchpunkten für die geg- 
  nerische mannschaft als gewonnen) gewertet. die  

  nicht vorhandene spielberechtigung hat auch aus- 

  wirkungen auf die spielberechtigung von spielern in  

  nachfolgenden mannschaften, ggf. auch rückwirkend.

 b) ein spieler, der in der sommerspielzeit und/oder  

  Winterspielzeit für einen bayerischen verein verbands- 

  spiele bestreitet, verliert damit nicht die Berechtigung  

  im ausland verbandsspiele zu bestreiten.

3. bleibt wie bisher

4. männliche und weibliche Jugendliche der altersklassen 

u18 und u15 dürfen in einer gemischten Wettkampfmann-

schaft spielen. eine solche mannschaft hat entweder in der 

entsprechenden männlichen altersklasse oder in einer 

Wettkampfklasse für gemischte mannschaften anzutreten. 

das nähere regeln die ausschreibungen.
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antrag 20 – antragsteller: btv-präsidium

§ 14 spielstärkemäßige reihenfolge

§ 14 spIelstÄrKemÄßIGe reIhenFOlGe

1. die namentliche mannschaftsmeldung umfasst die spieler 

aller mannschaften (Bayernliga und tiefer) der betreffenden 

altersklassen in spielstärkemäßiger reihenfolge. nament- 

liche meldungen für Bundesliga- und regionalliga-mann-

schaften sind davon getrennt zu betrachten.

2. Bei der namentlichen mannschaftsmeldung, die in spiel-

stärkemäßiger reihenfolge zu erfolgen hat, sind die offiziel-

len ranglisten des dtB der damen und herren und die 

leistungsklassen zu berücksichtigen. Werden spieler in 

mehreren altersklassen gemeldet, so muss ihre reihenfolge 

jeweils identisch sein.

Jede erwachsenenmannschaft erhält für die zwei in Wett-

kämpfen von 6er-mannschaften (bzw. den einen in 4er- 

mannschaften) einsatzberechtigten spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit entsprechend deren spielstärke eine 

normal laufende positionsnummer in der mannschaftsmel-

dung des vereins.

eventuell zusätzlich gemeldete spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit der jeweiligen mannschaft erhalten  

anstelle einer laufenden positionsnummer die gleiche 

nummer wie der letzte vor ihnen gemeldete spieler, jedoch 

mit einem zusatzindex a, b, c ... dadurch bleibt die im  

vorhergehenden absatz vorgeschriebene mannschaftsein-

teilung erhalten.

3. meldet ein verein spieler in der namentlichen mann-

schaftsmeldung, die nach § 13 oder § 31 keine spielberech-

tigung haben, so gilt die namentliche meldung dieser  

spieler als nicht erfolgt und alle übrigen spieler haben 

nachzurücken.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Ziffer 2 Abs. 1: durch die lK-reform wurden die leistungsklassen durch einbeziehung eines spielschwächeren segments um die 

lK 24 und lK 25 erweitert. dadurch soll langfristig eine bessere differenzierung im unteren lK-Bereich erfolgen. zugleich wurde 

neben den bisherigen ganzzahligen leistungsklassen auch eine nachkommastelle eingeführt, die bei der lK-rangreihenfolge 

berücksichtigt werden muss. um aber den vereinen eine gewisse Flexibilität in der reihenfolge bei der meldung in der nament- 

lichen mannschaftsmeldung zu ermöglichen, soll im Bereich der leistungsklassen ab 21,0 bis 25,0 die möglichkeit bestehen auch 

gegen die lK-rangreihenfolge melden zu können. damit soll den vereinen eine spielstärkemäßige meldung insbesondere von 

Jugendlichen in Jugend-altersklassen als auch den altersklassen der damen und herren ermöglicht werden.

ziffer 2 abs. 2: die geplante Änderung deckt alle mannschaftsstärken ab. die bisherige regelung deckt nur 6er- und 4er-mann-

schaften ab, nicht aber die bereits bestehenden 2er-mannschaften.

ziffer 3: präzisierung

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 14 spIelstÄrKemÄßIGe reIhenFOlGe

1. bleibt wie bisher

2. Bei der namentlichen mannschaftsmeldung, die in spiel-

stärkemäßiger reihenfolge zu erfolgen hat, sind die offiziel-

len ranglisten des dtB der damen und herren und die 

leistungsklassen zu berücksichtigen. im bereich der lK 
21,0 bis lK 25,0 kann in allen altersklassen auch gegen die 
lK-rangreihenfolge gemeldet werden. Werden spieler in 

mehreren altersklassen gemeldet, so muss ihre reihenfolge 

jeweils identisch sein.

Jede erwachsenenmannschaft erhält für die zwei in Wett-

kämpfen von 6er-/5er-mannschaften (bzw. den einen in 

4er-/3er-/2er-mannschaften) einsatzberechtigten spieler 

ohne deutsche staatsangehörigkeit entsprechend deren 

spielstärke eine normal laufende positionsnummer in der 

mannschaftsmeldung des vereins.

eventuell zusätzlich gemeldete spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit der jeweiligen mannschaft erhalten  

anstelle einer laufenden positionsnummer die gleiche 

nummer wie der letzte vor ihnen gemeldete spieler, jedoch 

mit einem zusatzindex a, b, c ... dadurch bleibt die im v 

orhergehenden absatz vorgeschriebene mannschaftsein-

teilung erhalten.

3. meldet ein verein spieler in der namentlichen mann-

schaftsmeldung, die nach § 13 oder § 31 keine spielberech-

tigung haben, so gilt die namentliche meldung dieser  

spieler als nicht erfolgt und alle nachfolgenden spieler  

haben nachzurücken.
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antrag 21 – antragsteller: btv-präsidium

§ 18 einwendungen

antrag 22 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 18 einwendungen

§ 18 eInWendunGen

1. einwendungen gegen die spielstärkemäßige reihenfolge 

in allen ligen/Klassen sind bis spätestens 31.3. anzuzeigen 

und werden durch die zuständige sportaufsicht entschie-

den. die zuständige sportaufsicht gibt die geänderten 

mannschaftsaufstellungen rechtzeitig vor Beginn der Wett-

kämpfe bekannt. eine namentliche mannschaftsmeldung ist 

nur dann bestandskräftig, wenn sie den status »endgültig« 

enthält. eine veränderung der gemeldeten spielstärke- 

mäßigen reihenfolge ist während der dauer der gesamten 

Wettkämpfe einschließlich evtl. auf- und abstiegsspiele 

nicht möglich.

2. Im zusammenhang mit Bundesligamannschaften können 

sich trotz des status »endgültig« Änderungen in der nament- 

lichen mannschaftsmeldung ergeben. diese Änderungen 

werden den vereinen der davon betroffenen Gruppen 

rechtzeitig vor Beginn der Wettkämpfe durch die sportauf-

sichten mitgeteilt.

§ 18 eInWendunGen

1. einwendungen gegen die namentliche mannschaftmel-

dung in allen ligen/Klassen sind bis spätestens 15.04. anzu-

zeigen und werden durch die zuständige sportaufsicht ent-

schieden. die zuständige sportaufsicht gibt die geänderten 

mannschaftsaufstellungen rechtzeitig vor Beginn der Wett-

kämpfe bekannt. eine namentliche mannschaftsmeldung ist 

nur dann bestandskräftig, wenn sie den status »endgültig« 

(termin siehe »Fristen und termine im Btv«) enthält.

Alte Version Neue Version

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
da eine nachmeldung sowie die nachträgliche erteilung einer spiellizenz bis 10.04. möglich ist (siehe § 12 Btv-WsB), müssen 

auch einwendungen gegen die namentliche mannschaftsmeldung zeitlich anschließend noch möglich sein.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 18 eInWendunGen

1. einwendungen gegen die namentliche mannschafts-
meldung in allen ligen/Klassen sind bis spätestens 15.04. 
anzuzeigen und werden durch die zuständige sportaufsicht 

entschieden. die zuständige sportaufsicht gibt die geän-

derten mannschaftsaufstellungen rechtzeitig vor Beginn  

der Wettkämpfe bekannt. eine namentliche mannschafts-

meldung ist nur dann bestandskräftig, wenn sie den status 

»endgültig« (termin siehe »fristen und termine im btv«) 
enthält. 

2. trotz des status »endgültig« kann die zuständige  
sportaufsicht änderungen in den namentlichen mann-
schaftsmeldungen vornehmen, die den vereinen der  

davon betroffenen Gruppen mitgeteilt werden.

§ 18 eInWendunGen

1. einwendungen gegen die namentliche mannschaftmel-

dung in allen ligen sind bis spätestens 15.04. anzuzeigen 

und werden durch die zuständige sportaufsicht entschie-

den. die zuständige sportaufsicht gibt die geänderten 

mannschaftsaufstellungen rechtzeitig vor Beginn der Wett-

kämpfe bekannt. eine namentliche mannschaftsmeldung ist 

nur dann bestandskräftig, wenn sie den status »endgültig« 

(termin siehe »Fristen und termine im Btv«) enthält. 
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antrag 23 – antragsteller: btv-präsidium

§ 20 absage/nichtantreten/hitzeregelung

§ 20 aBsaGe/nIchtantreten/hItzereGelunG

1. die absage zu einem Wettkampf hat schriftlich (auch Fax 

und mail) an den gegnerischen verein und die zuständige 

sportaufsicht zu erfolgen.

Alte Version Neue Version

§ 20 aBsaGe/nIchtantreten/hItzereGelunG

1. bleibt wie bisher

2. eine mannschaft ist zu einem wettkampf angetreten, 
wenn sie pünktlich zum angesetzten wettkampfbeginn 
am spielort mit einer anzahl von spielern erscheint, die 
ausreicht, um den wettkampf zu gewinnen (z. b. bei 
6er-mannschaften mit mindestens 4 spielern und bei 
4er-mannschaften mit mindestens 3 spielern). anderen-
falls ist die mannschaft zu dem wettkampf nicht ange- 
treten und hat diesen mit 0 matchpunkten verloren (bzw. 
die gegnerische mannschaft mit vollen matchpunkten  
gewonnen).
wird für spieler nachsicht gemäß § 35 gewährt, so gilt ein 
erscheinen dieser spieler innerhalb der mit der nachsicht 
gewährten jeweiligen frist als pünktliches erscheinen im 
sinne des antretens.
wird bei verspätung von spielern höhere gewalt gemäß  
§ 33 ziffer 2 geltend gemacht und diese von der gemäß  
§ 33 ziffer 3 dafür zuständigen instanz anerkannt, so  
gelten die betroffenen spieler als pünktlich erschienen  
im sinne des antretens.
nichtantreten liegt ebenfalls vor, wenn eine absage erst 
am spieltag erfolgt.
Kann ein wettkampf am ursprünglichen spieltag nicht be-
gonnen werden, so gelten die vorstehenden regelungen 
am nachholspieltag analog.

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

2. trotz des status »endgültig« kann die zuständige sport- 

aufsicht Änderungen in den namentlichen mannschafts-

meldungen vornehmen, die den vereinen der davon  

betroffenen Gruppen mitgeteilt werden.

Alte Version Neue Version

2. bleibt wie bisher
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2. eine mannschaft, die einen Wettkampf absagt oder zu  

einem Wettkampf nicht antritt, ist mit einem Bußgeld ge-

mäß Bußgeldkatalog zu belegen. verspätet ist eine absage, 

die nicht drei tage vor dem Wettkampf dem Gegner und 

der sportaufsicht gegenüber erfolgt. nichtantreten liegt 

dann vor, wenn eine mannschaft bei Wettkampfbeginn 

nicht oder mit weniger als vier spielern (bei 4er-mann-

schaften mit weniger als drei spielern) antritt. In diesen  

Fällen hat die mannschaft mit 0:9 bzw. 0:6 verloren.

3. tritt eine mannschaft zu zwei Wettkämpfen nicht an, so 

scheidet sie aus dem Wettbewerb aus. sie wird letzter ihrer 

Gruppe und steigt damit automatisch ab. Für alle mann-

schaften der Gruppe werden die Wettkämpfe mit dieser 

mannschaft nach § 42 ziffer 4 gewertet.

4. ein Wettkampf kann wegen extremer hitze verlegt  

werden. die voraussetzungen hierfür sind in der im Btv- 

Internet-portal veröffentlichten Btv-handlungsanweisung 

geregelt. eine missbräuchliche Inanspruchnahme der  

hitzeregelung wird mit einem Bußgeld gemäß ziffer 2 in 

verbindung mit ziffer 2 e) des Bußgeldkataloges des Btv 

geahndet. darüber hinaus hat die mannschaft den Wett-

kampf mit 0:9 bzw. 0:6 verloren.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Ziffer 2: präzisierung der thematik ab wann eine mannschaft als »angetreten« bzw. »nicht angetreten« zu behandeln ist.

Ziffer 5: die Änderung ist so formuliert, dass jede mannschaftsstärke abgedeckt ist. Bisher waren nur 6er- und 4er-mannschaften 

abgedeckt.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

3. eine mannschaft, die einen Wettkampf absagt oder zu  

einem Wettkampf nicht antritt, ist mit einem ordnungsgeld 

gemäß ordnungsgeldkatalog zu belegen. verspätet ist 

eine absage, die nicht drei tage vor dem Wettkampf dem 

Gegner und der sportaufsicht gegenüber erfolgt.

4. tritt eine mannschaft zu zwei Wettkämpfen nicht an, so 

scheidet sie aus dem Wettbewerb aus und steigt damit  

automatisch ab. Für alle mannschaften der Gruppe werden 

die Wettkämpfe mit dieser mannschaft nach § 42 ziffer 4 

gewertet.

5. ein Wettkampf kann wegen extremer hitze verlegt  

werden. die voraussetzungen hierfür sind in der im Btv- 

Internet-portal veröffentlichten Btv-handlungsanweisung 

geregelt. eine missbräuchliche Inanspruchnahme der  

hitzeregelung wird mit einem ordnungsgeld gemäß ziffer 

2 in verbindung mit ziffer 2 e) des ordnungsgeldkataloges 

des Btv geahndet. darüber hinaus hat die mannschaft den 

Wettkampf mit 0 matchpunkten verloren (bzw. die gegne-
rische mannschaft den wettkampf mit vollen matchpunk-
ten  
gewonnen).
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antrag 24 – antragsteller: btv-präsidium

§ 21 freistellungen

                                                              

begründung:
Klarstellung

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 21 FreIstellunGen

1. Über die auf ausnahmefälle zu beschränkende Befreiung 

von spielern für repräsentative vertretungen des dtB oder 

des Btv sowie für Bayerische meisterschaften bei erwach-

senenwettkämpfen entscheidet ausschließlich der vize- 

präsident und leiter des ressorts sport endgültig. Über  

Befreiungen für die vorgenannten veranstaltungen sowie 

die u11-mannschaftswettbewerbe der Bezirke bei Jugend-

wettkämpfen auf Bezirksebene entscheidet das Bezirksvor-

standsmitglied talentsuche und -förderung.

anträge dazu sind bis spätestens eine Woche vor Beginn 

der unter ziffer 1 genannten Freistellungstatbestände zu 

stellen, damit der Gegner auf jeden Fall vor dem termin  

des mannschaftswettkampfes verständigt werden kann.  

Für dadurch erforderliche nachholwettspiele (einzel und 

doppel) hat der Gegner das heimrecht. Freistellungen  

haben nur Gültigkeit, wenn zu Beginn des Wettkampfes 

eine schriftliche (Fax) Bestätigung des vizepräsidenten und 

leiters des ressorts sport vorliegt. Bei Freistellung für  

Jugendwettkämpfe auf Bezirksebene muss eine schriftliche 

Bestätigung des Bezirksvorstandsmitglieds talentsuche und 

-förderung. vorliegen.

2. sind von jeder mannschaft ein oder mehrere spieler  

freigestellt, so finden die erforderlichen nachholwettspiele 

ausschließlich bei dem verein statt, der zunächst heimrecht 

hatte. das nachholwettspiel (einzel und doppel) ist binnen 

14 tagen durchzuführen, ggf. auch wochentags. Wird über 

den nachholtermin zwischen den beteiligten vereinen  

keine Übereinstimmung erreicht, so setzt der vizepräsident 

und leiter des ressorts sport den termin verbindlich fest. 

notfalls muss in der halle gespielt werden. tritt ein spieler 

binnen dieser Frist nicht an, ist sein Wettspiel verloren. Fällt 

das ende der 14-tage-Frist auf einen spieltag einer der be-

teiligten mannschaften, so gilt der vorhergehende mittwoch 

als verbindlicher termin.

3. die doppelaufstellungen sind am ursprünglichen Wett-

kampftag nach den gespielten einzeln vorzunehmen, ggf. 

unter nennung der freigestellten spieler. die aufstellungen 

bleiben verbindlich. die doppel, deren austragung möglich 

ist, sind am ursprünglichen Wettkampftag zu spielen.

Alte Version Neue Version

§ 21 FreIstellunGen

1. Über die auf ausnahmefälle zu beschränkende Befreiung 

von spielern für repräsentative vertretungen des dtB oder 

des Btv sowie für Bayerische meisterschaften entscheidet 
für erwachsenenwettkämpfe ausschließlich der vizepräsi-

dent und leiter des ressorts sport endgültig. Über Befrei-

ungen für die vorgenannten veranstaltungen sowie die 

u11-mannschaftswettbewerbe der Bezirke entscheidet für 
Jugendwettkämpfe auf Bezirksebene das Bezirksvorstands-

mitglied talentsuche und -förderung.

anträge dazu sind bis spätestens eine Woche vor Beginn 

der unter ziffer 1 genannten Freistellungstatbestände zu 

stellen. Für dadurch erforderliche nachholwettspiele (einzel 

und doppel) hat der Gegner das heimrecht. Freistellungen 

haben nur Gültigkeit, wenn zu Beginn des Wettkampfes 

eine schriftliche Bestätigung des vizepräsidenten und  

leiters des ressorts sport vorliegt. Bei Freistellung für  

Jugendwettkämpfe auf Bezirksebene muss eine schriftliche 

Bestätigung des Bezirksvorstandsmitglieds talentsuche und 

-förderung. vorliegen.

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 25 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 21 freistellungen

§ 21 FreIstellunGen

1. Über die auf ausnahmefälle zu beschränkende Befreiung 

von spielern für repräsentative vertretungen des dtB oder 

des Btv sowie für Bayerische meisterschaften entscheidet 

für erwachsenenwettkämpfe ausschließlich der vize- 

präsident und leiter des ressorts sport endgültig. Über  

Befreiungen für die vorgenannten veranstaltungen sowie 

die u11-mannschaftswettbewerbe der Bezirke entscheidet 

für Jugendwettkämpfe auf Bezirksebene das Bezirksvor-

standsmitglied talentsuche und -förderung.

anträge dazu sind bis spätestens eine Woche vor Beginn 

der unter ziffer 1 genannten Freistellungstatbestände zu 

stellen, damit der Gegner auf jeden Fall vor dem termin  

des mannschaftswettkampfes verständigt werden kann.  

Für dadurch erforderliche nachholwettspiele (einzel und 

doppel) hat der Gegner das heimrecht. Freistellungen  

haben nur Gültigkeit, wenn zu Beginn des Wettkampfes 

eine schriftliche (Fax) Bestätigung des vizepräsidenten und 

leiters des ressorts sport vorliegt. Bei Freistellung für  

Jugendwettkämpfe auf Bezirksebene muss eine schriftliche 

Bestätigung des Bezirksvorstandsmitglieds talentsuche und 

-förderung. vorliegen.

2. sind von jeder mannschaft ein oder mehrere spieler  

freigestellt, so finden die erforderlichen nachholwettspiele 

ausschließlich bei dem verein statt, der zunächst heimrecht 

hatte. das nachholwettspiel (einzel und doppel) ist binnen 

14 tagen durchzuführen, ggf. auch wochentags. Wird über 

den nachholtermin zwischen den beteiligten vereinen  

keine Übereinstimmung erreicht, so setzt der vizepräsident 

und leiter des ressorts sport den termin verbindlich fest. 

notfalls muss in der halle gespielt werden. tritt ein spieler 

binnen dieser Frist nicht an, ist sein Wettspiel verloren. Fällt 

das ende der 14-tage-Frist auf einen spieltag einer der be-

teiligten mannschaften, so gilt der vorhergehende mittwoch 

als verbindlicher termin.

3. die doppelaufstellungen sind am ursprünglichen Wett-

kampftag nach den gespielten einzeln vorzunehmen, ggf. 

unter nennung der freigestellten spieler. die aufstellungen 

bleiben verbindlich. die doppel, deren austragung möglich 

ist, sind am ursprünglichen Wettkampftag zu spielen.

Alte Version Neue Version

§ 21 FreIstellunGen

1. Über die auf ausnahmefälle zu beschränkende Befreiung 

von spielern für repräsentative vertretungen des dtB oder 

des Btv sowie für Bayerische meisterschaften entscheidet 

ausschließlich der vizepräsident und leiter des ressorts 

sport endgültig.

anträge dazu sind bis spätestens eine Woche vor Beginn 

der unter ziffer 1 genannten Freistellungstatbestände zu 

stellen. Für dadurch erforderliche nachholwettspiele (einzel 

und doppel) hat der Gegner das heimrecht. Freistellungen 

haben nur Gültigkeit, wenn zu Beginn des Wettkampfes 

eine schriftliche Bestätigung des vizepräsidenten und  

leiters des ressorts sport vorliegt.

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher
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antrag 26 – antragsteller: btv-präsidium

§ 22 anlage/platzarten

§ 22 anlaGe/platzarten

1. Für den Wettkampf einer mannschaft dürfen nur plätze 

gleicher art der Oberfläche benutzt werden. 

2. stehen plätze verschiedener art zur verfügung, so sind 

zunächst die ziegelmehlplätze zu benutzen, es sei denn, 

die mannschaftsführer einigen sich in anderer Weise.  

reichen die ziegelmehlplätze nicht aus, um alle an diesem 

tag angesetzten Wettspiele durchzuführen, so haben die 

höherklassigen mannschaften vorrangig die ziegelmehl-

plätze zu benützen. reichen die ziegelmehlplätze nicht 

aus, um alle an diesem tag angesetzten Wettspiele von 

gleichklassigen mannschaften durchzuführen, so ent- 

scheidet das los.  

3. Im einverständnis beider mannschaften können Wett-

spiele auf einer zusätzlichen anlage, auf hallenplätzen und/

oder unter Flutlicht ausgetragen werden.

4. Kein spieler ist verpflichtet, sein einzel auf einem platz 

ohne einzelstützen zu beginnen. Wenn der heimverein 

nach verlangen des spielers, das vor spielbeginn zu erfol-

gen hat, nicht innerhalb von 15 minuten diese einzelstützen 

anbringt, ist dieses einzel für den heimverein verloren.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Klarstellung

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 22 anlaGe/platzarten

1. Für den Wettkampf einer mannschaft dürfen nur plätze 

gleicher art der Oberfläche benutzt werden. stehen plätze 
verschiedener art zur verfügung, so sind zunächst die 
ziegelmehlplätze zu benutzen, es sei denn, die mann-
schaftsführer einigen sich in anderer weise.

2. reichen die ziegelmehlplätze nicht aus, um alle an  

diesem tag angesetzten wettkämpfe durchzuführen, so 

haben die höherklassigen mannschaften vorrangig die  

ziegelmehlplätze zu benützen. reichen die ziegelmehl- 

plätze nicht aus, um alle an diesem tag angesetzten Wett-

spiele von gleichklassigen mannschaften durchzuführen,  

so entscheidet das los.  

3. bleibt wie bisher

4. bleibt wie bisher
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antrag 27 – antragsteller: btv-präsidium

§ 23 bälle

§ 23 BÄlle

1. der präsident bestimmt nach anhören des verbandsaus-

schusses die Ballmarke(n) sämtlicher mannschaftswettbe-

werbe.

2. Für jedes Wettspiel sind drei neue Bälle der für den Wett-

bewerb festgelegten Ballmarke zu verwenden.

3. ab Bezirksliga und darunter können für die doppelspiele 

einwandfreie Bälle verwendet werden. »einwandfreie Bälle« 

sind Bälle, die nicht mehr als drei sätze gespielt sind.

4. die Ballgestellung hat durch den heimverein auf seine 

Kosten zu erfolgen. sorgt der heimverein nicht bis zum  

Beginn der Wettkämpfe gemäß § 33 ziffer 1 für neue Bälle 

der festgelegten Ballmarke, muss der Gastverein den Wett-

kampf nicht beginnen. der heimverein verliert dann den 

mannschaftswettkampf.

5. Bei den mannschaftswettbewerben des Btv ist in allen 

Klassen grundsätzlich kein Ballwechsel nach einer bestimm-

ten anzahl von spielen vorgesehen. Kein spieler darf jedoch 

für einen neuen satz die annahme neuer Bälle der gleichen 

marke und Farbe verweigern. vor einem match-tiebreak ist 

ein Wechsel der Bälle nicht zulässig. ein Wechsel der Ball-

marke oder Farbe innerhalb eines Wettkampfes ist nicht  

gestattet. der Ballwechsel darf nur innerhalb der durch die 

ItF-tennisregel 29 festgelegten pausen (120 sekunden 

nach dem gespielten satz) vorgenommen werden.

6. Ist ein Ball unbrauchbar geworden oder verlorengegan-

gen, so ist er zu ersetzen, wenn nicht wenigstens noch drei 

Bälle im spiel sind. dafür gilt:

 a) ein neuer Ball ist nur dann zu verwenden, wenn dieser  

  während des einschlagens vor dem Wettspiel, oder  

  während der ersten beiden spiele nach einem Wechsel  

  der Bälle zu ersetzen ist.

 b) Ist ein Ball später zu ersetzen, so ist dazu ein  

  gebrauchter Ball mit ähnlicher abnutzung zu ver- 

  wenden.

7. nach der unterbrechung eines Wettspiels gemäß § 38 

ziffer 1 ist mit den ursprünglich verwendeten Bälle weiter-

zuspielen.

8. Wird ein Wettspiel vom Freien in die halle verlegt, sind 

neue Bälle zu verwenden.

Alte Version Neue Version

§ 23 BÄlle

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher

4. die Ballgestellung hat durch den heimverein auf seine 

Kosten zu erfolgen. sorgt der heimverein nicht bis zum  

Beginn der Wettkämpfe gemäß § 33 ziffer 1 für neue Bälle 

der festgelegten Ballmarke, muss der Gastverein das jewei-

lige Wettspiel nicht beginnen. der heimverein verliert dann 

das jeweilige einzel/doppel.

5. bleibt wie bisher

6. bleibt wie bisher

7. nach der unterbrechung eines Wettspiels gemäß § 38 

ziffer 1 ist mit den ursprünglich verwendeten bällen weiter-

zuspielen.

8. bleibt wie bisher
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antrag 28 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 23 bälle

§ 23 BÄlle

1. der präsident bestimmt nach anhören des verbandsaus-

schusses die Ballmarke(n) sämtlicher mannschaftswettbe-

werbe.

2. Für jedes Wettspiel sind drei neue Bälle der für den Wett-

bewerb festgelegten Ballmarke zu verwenden.

3. ab Bezirksliga und darunter können für die doppelspiele 

einwandfreie Bälle verwendet werden. »einwandfreie Bälle« 

sind Bälle, die nicht mehr als drei sätze gespielt sind.

4. die Ballgestellung hat durch den heimverein auf seine 

Kosten zu erfolgen. sorgt der heimverein nicht bis zum  

Beginn der Wettkämpfe gemäß § 33 ziffer 1 für neue Bälle 

der festgelegten Ballmarke, muss der Gastverein den Wett-

kampf nicht beginnen. der heimverein verliert dann das  

jeweilige einzel/doppel.

5. Bei den mannschaftswettbewerben des Btv ist in allen 

Klassen grundsätzlich kein Ballwechsel nach einer bestimm- 

ten anzahl von spielen vorgesehen. Kein spieler darf jedoch 

für einen neuen satz die annahme neuer Bälle der gleichen 

marke und Farbe verweigern. vor einem match-tiebreak ist 

ein Wechsel der Bälle nicht zulässig. ein Wechsel der Ball-

marke oder Farbe innerhalb eines Wettkampfes ist nicht  

gestattet. der Ballwechsel darf nur innerhalb der durch die 

ItF-tennisregel 29 festgelegten pausen (120 sekunden 

nach dem gespielten satz) vorgenommen werden.

6. Ist ein Ball unbrauchbar geworden oder verlorengegan-

gen, so ist er zu ersetzen, wenn nicht wenigstens noch drei 

Bälle im spiel sind. dafür gilt:

 a) ein neuer Ball ist nur dann zu verwenden, wenn dieser  

  während des einschlagens vor dem Wettspiel, oder  

  während der ersten beiden spiele nach einem Wechsel  

  der Bälle zu ersetzen ist.

 b) Ist ein Ball später zu ersetzen, so ist dazu ein  

  gebrauchter Ball mit ähnlicher abnutzung zu ver- 

  wenden.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Klarstellung

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 23 BÄlle

1. der präsident bestimmt nach anhörung des verbands-
rates die Ballmarke(n) sämtlicher mannschaftswettbewerbe.

2. bleibt wie bisher

3. In nord-/südligen können für die doppelspiele ein-

wandfreie Bälle verwendet werden. »einwandfreie Bälle« 

sind Bälle, die nicht mehr als drei sätze gespielt sind.

4. bleibt wie bisher

5. Bei den mannschaftswettbewerben des Btv ist in allen 

ligen grundsätzlich kein Ballwechsel nach einer bestimm-

ten anzahl von spielen vorgesehen. Kein spieler darf jedoch 

für einen neuen satz die annahme neuer Bälle der gleichen 

marke und Farbe verweigern. vor einem match-tiebreak ist 

ein Wechsel der Bälle nicht zulässig. ein Wechsel der Ball-

marke oder Farbe innerhalb eines Wettkampfes ist nicht  

gestattet. der Ballwechsel darf nur innerhalb der durch die 

ItF-tennisregel 29 festgelegten pausen (120 sekunden 

nach dem gespielten satz) vorgenommen werden.

6. bleibt wie bisher
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antrag 29 – antragsteller: btv-präsidium

§ 24 spielkleidung/werbung

§ 24 spIelKleIdunG/WerBunG

1. Während eines Wettspiels (einschl. des einschlagens) 

dürfen nur tenniskleidung und für den Belag geeignete 

tennisschuhe getragen werden. In den Bayern- und  

landesligen der damen und herren sollte die spielkleidung 

einheitlich sein.

2. Während eines Wettspiels (einschl. des einschlagens) in 

Bayern- und landesligen ist Werbung auf der Kleidung (ein-

schl. der Wärmekleidung) und ausrüstung eines spielers nur 

in folgendem umfang gestattet:

hemd, pulli, Jacke:

 Ärmel

  – eine Fremdwerbung (nicht hersteller) je Ärmel,  

   maximal 19,5 cm².

  – herstellerwerbung auf jedem Ärmel von maximal  

   52 cm² ohne schrift.

  – Beinhaltet die herstellerwerbung einen schriftzug,  

   darf dieser nicht größer als 26 cm² sein.

 Ärmellos

  – die Fremdwerbung, die für den Ärmel erlaubt ist,  

   darf auf der vorderseite platziert werden. 

  – vorne, hinten oder am Kragen

   Insgesamt maximal zweimal herstellerwerbung  

   (maximal 13 cm²) oder einmal 26 cm².

Alte Version Neue Version

§ 24 spIelKleIdunG/WerBunG

1. bleibt wie bisher

2. Während eines Wettspiels (einschl. des einschlagens) in 

Bayern- und landesligen ist Werbung auf der Kleidung (ein-

schl. der Wärmekleidung) und ausrüstung eines spielers nur 

in folgendem umfang gestattet:

hemd, pulli, Jacke:
 – ärmel
  damen: eine fremdwerbung (nicht hersteller) je  
    ärmel, maximal 26 cm². herstellerwerbung   
    auf jedem ärmel von maximal 77,5 cm² ohne  
    schrift. beinhaltet die herstellerwerbung  
     einen schriftzug, darf dieser nicht größer als  
    26 cm² sein.
  herren: zwei flächen von maximal 39 cm² je ärmel  
    für fremdwerbung oder herstellerwerbung:  
    pro fläche (schrift ist erlaubt) sind bis zu  
    zwei unterschiedliche fremdwerbungen  
    möglich.
 – ärmellos
  damen: die fremdwerbung, die für den ärmel  
    erlaubt ist, darf auf der vorderseite platziert  
    werden.

7. nach der unterbrechung eines Wettspiels gemäß § 38 

ziffer 1 ist mit den ursprünglich verwendeten Bällen weiter-

zuspielen.

8. Wird ein Wettspiel vom Freien in die halle verlegt, sind 

neue Bälle zu verwenden.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

7. bleibt wie bisher

8. bleibt wie bisher
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hose, rock:

  – zweimal herstellerwerbung von maximal 13 cm²  

   oder einmal 26 cm².

Kopfbedeckung, stirn- und schweißband:

  – Je einmal herstellerwerbung von maximal 13 cm².

socken, schuhe:

  – herstellerwerbung auf jeder socke und jedem  

   schuh von je maximal 13 cm².

schläger, saiten:

  – Jeweils das markenzeichen des herstellers.

teamsponsor:

  – einmal maximal 200 cm² und zweimal maximal  

   13 cm² auf der tenniskleidung.

vereinsname:

  – einmal zusätzlich auf der tenniskleidung (maximal  

   200 cm²).

spielername:

  – einmal zusätzlich auf der tenniskleidung (maximal  

  200 cm²)

Werbung für andere veranstaltungen (sport, events, etc.) ist 

grundsätzlich nicht erlaubt.

Alte Version Neue Version

  herren: Keine zusätzlichen flächen für fremd- 
    werbung oder herstellerwerbung auf der  
    vorderseite oder am Kragen.
 – vorne, hinten oder am Kragen
  damen: insgesamt maximal zweimal hersteller- 
    werbung (maximal 13 cm²) oder einmal  
    26 cm².
  herren: zwei mal maximal 39 cm² (schrift ist  
    erlaubt) auf der vorderseite oder am Kragen  
    für fremdwerbung oder herstellerwerbung.  
    sofern auf der vorderseite oder am Kragen  
    nur einmal fremdwerbung oder hersteller- 
    werbung von maximal 39 cm² vorhanden  
    ist, kann zusätzlich einmal hersteller- 
    werbung von maximal 26 cm² auf der rück- 
    seite platziert werden.
hose, rock:
  damen: zweimal herstellerwerbung von maximal  
    13 cm² oder einmal 26 cm².
  herren: zweimal herstellerwerbung von maximal  
    13 cm². alternativ herstellerwerbung einmal  
    vorne und einmal hinten von maximal  
    26 cm².
Kopfbedeckung, stirn- und schweißband:
  damen: je einmal herstellerwerbung von maximal  
    19,5 cm². auf der Kopfbedeckung oder dem  
    stirnband ist zusätzlich einmal fremd- 
    werbung von 26 cm² erlaubt, sofern die  
    fremdwerbung an der seite platziert ist.
  herren: je einmal herstellerwerbung von maximal  
    19,5 cm². auf der Kopfbedeckung oder dem  
    stirnband ist zusätzlich einmal fremd- 
    werbung von 26 cm² erlaubt, sofern die  
    fremdwerbung an der seite platziert ist.
socken, schuhe:
  herstellerwerbung auf jeder socke und jedem schuh.

schläger, saiten:
  Jeweils das markenzeichen des herstellers.
teamsponsor:
  einmal auf der tenniskleidung mit max. 200 cm² und  
  einmal max. 13 cm². für herren gilt: der team- 
  sponsor kann zusätzlich auf der tenniskleidung  
  platziert werden, wenn auf hemd, pulli oder Jacke  
  (mit ärmeln) keine fremdwerbung auf der vorder- 
  seite oder am Kragen vorhanden ist.
vereinsname bzw. mannschaftsname:
  einmal zusätzlich auf der tenniskleidung (maximal  
  200 cm²).
spielername:
  einmal zusätzlich auf der tenniskleidung (maximal  
  200 cm²).
Werbung für andere veranstaltungen (sport, events, etc.) ist 

grundsätzlich nicht erlaubt.
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antrag 30 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 24 spielkleidung/werbung

§ 24 spIelKleIdunG/WerBunG

1. Während eines Wettspiels (einschl. des einschlagens) 

dürfen nur tenniskleidung und für den Belag geeignete 

tennisschuhe getragen werden. In den Bayern- und  

landesligen der damen und herren sollte die spielkleidung 

einheitlich sein.

2. Während eines Wettspiels (einschl. des einschlagens) in 

Bayern- und landesligen ist Werbung auf der Kleidung (ein-

schl. der Wärmekleidung) und ausrüstung eines spielers nur 

in folgendem umfang gestattet:

hemd, pulli, Jacke:

 – Ärmel

  damen: eine Fremdwerbung (nicht hersteller) je  

    Ärmel, maximal 26 cm². herstellerwerbung  

    auf jedem Ärmel von maximal 77,5 cm² ohne  

    schrift. Beinhaltet die herstellerwerbung  

    einen schriftzug, darf dieser nicht größer als  

    26 cm² sein.

  herren: zwei Flächen von maximal 39 cm² je Ärmel  

    für Fremdwerbung oder herstellerwerbung:  

    pro Fläche (schrift ist erlaubt) sind bis zu zwei  

    unterschiedliche Fremdwerbungen möglich.

 – Ärmellos

  damen: die Fremdwerbung, die für den Ärmel erlaubt  

    ist, darf auf der vorderseite platziert werden.

  herren: Keine zusätzlichen Flächen für Fremdwer- 

    bung oder herstellerwerbung auf der vorder- 

    seite oder am Kragen.

Alte Version Neue Version

§ 24 spIelKleIdunG/WerBunG

1. bleibt wie bisher

2. Während eines Wettspiels (einschl. des einschlagens) in 

Bayern- und landesliga 1 ist Werbung auf der Kleidung 

(einschl. der Wärmekleidung) und ausrüstung eines spielers 

nur in folgendem umfang gestattet:

hemd, pulli, Jacke:

 – Ärmel

  damen: eine Fremdwerbung (nicht hersteller) je  

    Ärmel, maximal 26 cm². herstellerwerbung   

    auf jedem Ärmel von maximal 77,5 cm² ohne  

    schrift. Beinhaltet die herstellerwerbung  

    einen schriftzug, darf dieser nicht größer als  

    26 cm² sein.

  herren: zwei Flächen von maximal 39 cm² je Ärmel  

    für Fremdwerbung oder herstellerwerbung:  

    pro Fläche (schrift ist erlaubt) sind bis zu zwei  

    unterschiedliche Fremdwerbungen möglich.

 – Ärmellos

  damen: die Fremdwerbung, die für den Ärmel erlaubt  

    ist, darf auf der vorderseite platziert werden.

  herren: Keine zusätzlichen Flächen für Fremdwer- 

    bung oder herstellerwerbung auf der vorder- 

    seite oder am Kragen.

                                                              

begründung:
angleichung an die dtB-Wettspielordnung

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

3. Bei einem verstoß gegen vorstehende Bestimmungen 

hat der spieler auf aufforderung des stuhlschieds-/Ober-

schiedsrichters das beanstandete Kleidungs- oder aus- 

rüstungsstück unverzüglich zu wechseln. Im Falle der  

Weigerung ist der spieler vom Oberschiedsrichter zu dis-

qualifizieren.

Alte Version Neue Version

3. bleibt wie bisher
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 – vorne, hinten oder am Kragen

  damen: Insgesamt maximal zweimal herstellerwer- 

    bung (maximal 13 cm²) oder einmal 26 cm².

  herren: zwei mal maximal 39 cm² (schrift ist erlaubt)  

    auf der vorderseite oder am Kragen für  

    Fremdwerbung oder herstellerwerbung.  

    sofern auf der vorderseite oder am Kragen  

    nur einmal Fremdwerbung oder hersteller- 

    werbung von maximal 39 cm² vorhanden ist,  

    kann zusätzlich einmal herstellerwerbung  

    von maximal 26 cm² auf der rückseite  

    platziert werden.

hose, rock:

  damen: zweimal herstellerwerbung von maximal  

    13 cm² oder einmal 26 cm².

  herren: zweimal herstellerwerbung von maximal  

    13 cm². alternativ herstellerwerbung einmal  

    vorne und einmal hinten von maximal  

    26 cm².

Kopfbedeckung, stirn- und schweißband:

  damen: je einmal herstellerwerbung von maximal  

    19,5 cm². auf der Kopfbedeckung oder dem  

    stirnband ist zusätzlich einmal Fremd- 

    werbung von 26 cm² erlaubt, sofern die  

    Fremdwerbung an der seite platziert ist.

  herren: je einmal herstellerwerbung von maximal  

    19,5 cm². auf der Kopfbedeckung oder dem  

    stirnband ist zusätzlich einmal Fremd- 

    werbung von 26 cm² erlaubt, sofern die  

    Fremdwerbung an der seite platziert ist.

socken, schuhe:

  herstellerwerbung auf jeder socke und jedem schuh.

schläger, saiten:

  Jeweils das markenzeichen des herstellers.

teamsponsor:

  einmal auf der tenniskleidung mit max. 200 cm² und  

  einmal max. 13 cm². Für herren gilt:  der teamsponsor  

  kann zusätzlich auf der tenniskleidung platziert wer- 

  den, wenn auf hemd, pulli oder Jacke (mit Ärmeln)  

  keine Fremdwerbung auf der vorderseite oder am  

  Kragen vorhanden ist.

vereinsname bzw. mannschaftsname:

  einmal zusätzlich auf der tenniskleidung (maximal  

  200 cm²).

spielername:

  einmal zusätzlich auf der tenniskleidung (maximal  

  200 cm²).

Werbung für andere veranstaltungen (sport, events, etc.) ist 

grundsätzlich nicht erlaubt.

3. Bei einem verstoß gegen vorstehende Bestimmungen 

hat der spieler auf aufforderung des stuhlschieds-/Ober-

schiedsrichters das beanstandete Kleidungs- oder aus- 

rüstungsstück unverzüglich zu wechseln. Im Falle der  

Weigerung ist der spieler vom Oberschiedsrichter zu dis-

qualifizieren.

Alte Version Neue Version

 – vorne, hinten oder am Kragen

  damen: Insgesamt maximal zweimal herstellerwer- 

    bung (maximal 13 cm²) oder einmal 26 cm².

  herren: zwei mal maximal 39 cm² (schrift ist erlaubt)  

    auf der vorderseite oder am Kragen für  

    Fremdwerbung oder herstellerwerbung.  

    sofern auf der vorderseite oder am Kragen  

    nur einmal Fremdwerbung oder hersteller- 

    werbung von maximal 39 cm² vorhanden ist,  

    kann zusätzlich einmal herstellerwerbung  

    von maximal 26 cm² auf der rückseite  

    platziert werden.

hose, rock:

  damen: zweimal herstellerwerbung von maximal  

    13 cm² oder einmal 26 cm².

  herren: zweimal herstellerwerbung von maximal  

    13 cm². alternativ herstellerwerbung einmal  

    vorne und einmal hinten von maximal  

    26 cm².

Kopfbedeckung, stirn- und schweißband:

  damen: je einmal herstellerwerbung von maximal  

    19,5 cm². auf der Kopfbedeckung oder dem  

    stirnband ist zusätzlich einmal Fremd- 

    werbung von 26 cm² erlaubt, sofern die  

    Fremdwerbung an der seite platziert ist.

  herren: je einmal herstellerwerbung von maximal  

    19,5 cm². auf der Kopfbedeckung oder dem  

    stirnband ist zusätzlich einmal Fremd- 

    werbung von 26 cm² erlaubt, sofern die  

    Fremdwerbung an der seite platziert ist.

socken, schuhe:

  herstellerwerbung auf jeder socke und jedem schuh.

schläger, saiten:

  Jeweils das markenzeichen des herstellers.

teamsponsor:

  einmal auf der tenniskleidung mit max. 200 cm² und  

  einmal max. 13 cm². Für herren gilt: der teamsponsor  

  kann zusätzlich auf der tenniskleidung platziert wer- 

  den, wenn auf hemd, pulli oder Jacke (mit Ärmeln)  

  keine Fremdwerbung auf der vorderseite oder am  

  Kragen vorhanden ist.

vereinsname bzw. mannschaftsname:

  einmal zusätzlich auf der tenniskleidung (maximal  

  200 cm²).

spielername:

  einmal zusätzlich auf der tenniskleidung (maximal  

  200 cm²).

Werbung für andere veranstaltungen (sport, events, etc.) ist 

grundsätzlich nicht erlaubt.

3. bleibt wie bisher
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antrag 31 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 26 Kosten

§ 26 KOsten

1. Jede mannschaft hat die Fahrt-, verpflegungs- und 

Übernachtungskosten selbst zu tragen.

2. alle übrigen Kosten, also Bälle, Balljungen etc. trägt der 

heimverein. heimverein ist der verein, auf dessen anlage 

gespielt wird.

3. Werden Wettkämpfe auf neutralem platz durchgeführt, 

so werden die übrigen Kosten geteilt.

4. der termin- und reiseplan muss so gestaltet sein, dass 

über mehrere Jahre hinaus ein ausgleich der reise- und 

Übernachtungskosten erzielt wird.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 26 KOsten

1. bleibt wie bisher

2. alle übrigen Kosten, also Bälle, Balljungen etc. trägt der 

heimverein. heimverein ist der verein, der im spielplan der 
erstgenannte ist.

3. bleibt wie bisher

4. bleibt wie bisher

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.
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antrag 32 – antragsteller: btv-präsidium

§ 28 oberschiedsrichter

§ 28 OBerschIedsrIchter

1. die zuständige sportaufsicht ist berechtigt, einen Ober-

schiedsrichter zu bestimmen. sie hat dabei festzulegen, wer 

seine Kosten zu tragen hat. Wird von einem der teilneh-

menden vereine die Bestellung eines Oberschiedsrichters 

gewünscht, so hat er die anfallenden Kosten zu tragen.

2. Ist von der sportaufsicht kein Oberschiedsrichter er-

nannt, so können sich die mannschaftsführer auf eine  

persönlichkeit einigen. Kommt keine einigung zustande, so 

ist für die Übernahme dieses amtes und des stellvertreters 

folgende reihenfolge einzuhalten:

 – ein geprüfter und durch ausweis legitimierter Ober- 

  schiedsrichter erst mit a-lizenz, dann mit B-lizenz  

  und dann mit c-lizenz (bei mehreren Oberschieds- 

  richtern der gleichen Kategorie hat der heimverein  

  jeweils das recht zur auswahl),

 – der mannschaftsführer des Gastvereins oder dessen  

  von ihm ein gesetzter stellvertreter.

der Oberschiedsrichter muss mindestens volljährig sein 

oder offiziell geprüft und vor Beginn des Wettkampfes  

anwesend sein.

der Oberschiedsrichter ist vor Beginn des Wettkampfes 

festzulegen und in den spielbericht einzutragen. unter-

bleibt dies, so ist bei erwachsenenwettkämpfen automa-

tisch der mannschaftsführer des Gastvereins Oberschieds-

richter. unterbleibt dies bei Jugendwettkämpfen, so ist  

automatisch der mindestens volljährige mannschaftsführer 

des Gastvereins oder erwachsener Betreuer der mannschaft 

des Gastvereins Oberschiedsrichter. der Oberschiedsrichter 

übernimmt das amt für die gesamte dauer des Wett-

kampfes. sofern er kurzfristig verhindert ist bzw. selbst am 

Wettkampf teilnimmt, übernimmt dies sein stellvertreter. 

 

3. der Oberschiedsrichter ist zu fairem verhalten gegen-

über beiden mannschaften verpflichtet und hat unter ande-

rem folgende rechte und pflichten:

 a) entgegennahme und prüfung der aufstellung für die  

  einzel- und doppelspiele, Feststellen der anwesenheit  

  aller einzel- und doppelspieler sowie Überprüfung  

  und abgleich der endgültigen namentlichen mann- 

  schaftsmeldung und ggf. Freigabeerklärung sowie die  

  Freistellung;

 b) entscheidung aller Fragen zur einhaltung der regeln  

  und sonstigen Bestimmungen sowie entscheidung bei  

  allen streitigkeiten, die nicht nach der satzung, den  

  ItF-tennisregeln oder diesen Wettspielbestimmungen  

  der endgültigen tatsachenentscheidung des stuhl- 

  schiedsrichters oder anderer Instanzen unterliegen.  

  die dem Oberschiedsrichter gemäß ItF-tennisregel 28  

  anhang vI eingeräumten rechte bezüglich der ab- 

  änderung von tatsachenentscheidungen gelten nicht  

  für die verbandsspiele des Btv;

Alte Version Neue Version

§ 28 OBerschIedsrIchter

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. der Oberschiedsrichter ist zu fairem verhalten gegen-

über beiden mannschaften verpflichtet und hat unter ande-

rem folgende rechte und pflichten:

 a) entgegennahme und prüfung der aufstellung für die  

  einzel- und doppelspiele, Feststellen der anwesenheit  

  aller einzel- und doppelspieler sowie Überprüfung  

  und abgleich der endgültigen namentlichen mann- 

  schaftsmeldung und ggf. Freigabeerklärung sowie die  

  Freistellung;

 b) entscheidung aller Fragen zur einhaltung der regeln  

  und sonstigen Bestimmungen sowie entscheidung bei  

  allen streitigkeiten, die nicht nach der satzung, den  

  ItF-tennisregeln oder diesen Wettspielbestimmungen  

  der endgültigen tatsachenentscheidung des stuhl- 

  schiedsrichters oder anderer Instanzen unterliegen.   

  die dem Oberschiedsrichter gemäß ItF-tennisregel 28  

  anhang vI eingeräumten rechte bezüglich der ab- 

  änderung von tatsachenentscheidungen gelten nicht  

  für die verbandsspiele des Btv;
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antrag 33 – antragsteller: btv-präsidium

§ 31 stärke der mannschaften

§ 31 stÄrKe der mannschaFten

1. mannschaften bestehen aus sechs oder vier spielern. 

mannschaften mit sechs spielern spielen sechs einzel- und 

drei doppelspiele. mannschaften mit vier spielern spielen 

vier einzel- und zwei doppelspiele. Für die landes- und 

Bayernligen legt der vizepräsident und leiter des ressorts 

sport die stärke der mannschaften in den jeweiligen  

altersklassen fest. Für die Bezirksligen und die darunter- 

liegenden Klassen legen die Bezirke die stärke der mann-

schaften in den jeweiligen altersklassen fest.

2. umfasst die namentliche mannschaftsmeldung eines 

vereins mehr als sechs spieler, so bilden die spieler nr. 1–6 

die erste mannschaft, die spieler nr. 7–12 die zweite mann-

 c) entscheidung über die durchführung oder unter- 

  brechung von Wettspielen wegen der lichtverhältnisse,  

  des zustandes des spielplatzes oder der Witterung;

 d) einsetzen oder abberufen von stuhlschieds-, linien-  

  und netzrichtern;

 e) entscheidung über den ausschluss eines spielers, der  

  sich eines groben verstoßes gegen den sportlichen  

  anstand oder gegen § 24 schuldig gemacht hat oder  

  durch Worte oder handlungen seiner missbilligung  

  wiederholt oder in verletzender Weise ausdruck ge- 

  geben hat oder sich weigert, ein stuhlschiedsrichter- 

  amt zu übernehmen. spielerdisqualifikationen müssen  

  im spielbericht eingetragen werden;

 f) aufruf der spieler und erforderlichenfalls streichung  

  abwesender oder innerhalb von 15 minuten nach  

  aufruf nicht antretender spieler; 

 g) Wahrnehmung der aufgaben nach § 30;

 h) Feststellung des ergebnisses durch die abschließende  

 unterschriftsleistung unter den spielberichtsbogen.

die entscheidungen der Osr mit ausnahme der ziffer 3. a) 

und h) sind endgültig.

Alte Version Neue Version

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Klarstellung

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 31 stÄrKe der mannschaFten

1. Für die landes- und Bayernligen legt der vizepräsident 

und leiter des ressorts sport die stärke der mannschaften 

in den jeweiligen altersklassen fest. Für die Bezirksligen und 

die darunterliegenden Klassen legen die Bezirke die stärke 

der mannschaften in den jeweiligen altersklassen fest.

2. hat ein verein in einer altersklasse mehr als eine mann-
schaft gemeldet, so bilden bei 6er-mannschaften die spie-

ler nr. 1–6 die erste mannschaft, die spieler nr. 7–12 die 

 c) entscheidung über die durchführung oder unter- 

  brechung von Wettspielen wegen der lichtverhältnisse,  

  des zustandes des spielplatzes oder der Witterung;

 d) einsetzen oder abberufen von stuhlschieds-, linien-  

  und netzrichtern;

 e) entscheidung über den ausschluss eines spielers vom  

  wettkampf, der sich eines groben verstoßes gegen  

  den sportlichen anstand oder gegen § 24 schuldig  

  gemacht hat oder durch Worte oder handlungen  

  seiner missbilligung wiederholt oder in verletzender  

  Weise ausdruck gegeben hat oder sich weigert, ein  

  stuhlschiedsrichteramt zu übernehmen. spielerdis- 

  qualifikationen müssen im spielbericht eingetragen  

  werden;

 f) aufruf der spieler und erforderlichenfalls streichung  

  abwesender oder innerhalb von 15 minuten nach  

  aufruf nicht antretender spieler; 

 g) Wahrnehmung der aufgaben nach § 30;

 h) Feststellung des ergebnisses durch die abschließende  

  unterschriftsleistung unter den spielberichtsbogen.

die entscheidungen der Osr mit ausnahme der ziffer 3. a) 

und h) sind endgültig.
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Alte Version Neue Version

schaft, die spieler nr. 13–18 die dritte mannschaft usw. Bei 

Wettbewerben mit 4er-mannschaften bilden jeweils vier 

spieler eine mannschaft. 

Wenn bei mannschaften in der Bundesliga oder der  

regionalliga in den Wettbewerben der damen, herren oder 

herren 30 auf den plätzen 1–6 bzw. 1–4 (bei 4er-mann-

schaften) zwei spieler gemeldet sind, die nicht die staats-

angehörigkeit eines mitgliedsstaates der eu besitzen, so  

bilden die spieler nr. 1–7 die erste mannschaft, die spieler 

nr. 8–13 die zweite mannschaft, die spieler nr. 14–19 die 

dritte mannschaft usw. (bei 4er-mannschaften die spieler 

nr. 1–5, 6–9, 10–13 usw.).

die regelung unter § 14 ziffer 1, satz 2 bleibt davon  

unberührt.

3. Fallen spieler aus irgendwelchen Gründen aus, so  

können die mannschaften durch jeden beliebigen, in der 

mannschaftsmeldung als spielschwächer aufgeführten 

spieler ergänzt werden.

4. hat ein spieler dreimal als spieler an Wettkämpfen  

spielstärkerer mannschaften derselben altersklasse teil- 

genommen, hat er das spielrecht in der spielschwächeren 

mannschaft dieser altersklasse verloren, ausgenommen  

davon sind spieler, die bei Fortführung abgebrochener 

Wettkämpfe bereits im einzel eingesetzt waren. dies gilt 

auch, wenn die spielstärkere mannschaft eine Bundesliga-

mannschaft oder regionalligamannschaft ist.

5. Kein spieler darf am gleichen Kalendertag in zwei ver-

schiedenen mannschaften spielen, es sei denn, es handelt 

sich um die Fortsetzung eines abgebrochenen mann-

schaftswettbewerbs.

6. In allen spielklassen in erwachsenenmannschaften  

(Bayernliga und alle darunterliegenden Klassen) dürfen pro 

Wettkampf bei 6er-mannschaften zwei spieler ohne deut-

sche staatsangehörigkeit und bei 4er-mannschaften ein 

spieler ohne deutsche staatsangehörigkeit eingesetzt  

werden.

Folgende spieler werden spielern mit deutscher staatsan-

gehörigkeit gleichgestellt:

 – eu-ausländer, die seit mind. zwei Jahren ununter- 

  brochen für diesen verein eine gültige spiellizenz  

  vorweisen können.

 – eu-ausländer, die ab dem meldetermin rückwirkend  

  mindestens zehn Jahre ununterbrochen ihren ersten  

  Wohnsitz in deutschland haben und dies durch das  

  einwohnermeldeamt nachweisen. der nachweis ist  

  der Btv-Geschäftsstelle durch Kopie oder im Original  

  bis spätestens 15.03. zuzustellen.

der nachweis für diese voraussetzung obliegt diesem  

verein.

zweite mannschaft, die spieler nr. 13–18 die dritte mann-

schaft usw. bei anderen mannschaftsstärken gilt dies  
analog. 
Wenn bei mannschaften in der Bundesliga oder der  

regionalliga auf den plätzen 1–6 bzw. 1–4 (bei 4er-mann-

schaften) zwei spieler gemeldet sind, die nicht die staats-

angehörigkeit eines mitgliedsstaates der eu besitzen und 
nicht gemäß § 44.9 dtb-wettspielordnung eu-spielern 
gleichgestellt sind, so bilden die spieler nr. 1–7 die erste 

mannschaft, die spieler nr. 8–13 die zweite mannschaft,  

die spieler nr. 14–19 die dritte mannschaft usw. (bei 4er- 

mannschaften die spieler nr. 1–5, 6–9, 10–13 usw.).

die regelung unter § 14 ziffer 1, satz 2 bleibt davon  

unberührt.

3. bleibt wie bisher

4. bleibt wie bisher

5. bleibt wie bisher

6. In allen spielklassen in erwachsenenmannschaften  

(Bayernliga und alle darunterliegenden Klassen) dürfen pro 

Wettkampf (einzel und doppel) bei 6er-/5er-mannschaften 

zwei spieler ohne deutsche staatsangehörigkeit und bei 

4er-/3er-/2er-mannschaften ein spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit eingesetzt werden.

Folgende spieler werden spielern mit deutscher staatsan-

gehörigkeit gleichgestellt:

 – eu-ausländer, die seit mind. zwei Jahren ununter- 

  brochen für diesen verein eine gültige spiellizenz  

  vorweisen können.

 – eu-ausländer, die ab dem meldetermin rückwirkend  

  mindestens zehn Jahre ununterbrochen ihren ersten  

  Wohnsitz in deutschland haben und dies durch das  

  einwohnermeldeamt nachweisen. der nachweis ist  

  der Btv-Geschäftsstelle durch Kopie oder im Original  

  jährlich bis spätestens 15.03. zuzustellen.

der nachweis für diese voraussetzung obliegt diesem  

verein.
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begründung:
Ziffer 1: die bisherige Formulierung deckt nur 6er- und 4er-mannschaften ab. Wie viele einzel- und doppelspiele in den  

jeweiligen altersklassen und mannschaftsstärken ausgetragen werden wird in den jeweiligen ausschreibungen festgelegt. 

Ziffer 2: anpassung an die dtB-Wettspielordnung

Ziffer 6: Klarstellung; die geplante Änderung deckt alle mannschaftsstärken ab. die bisherige regelung deckt nur 6er- und 

4er-mannschaften ab, nicht aber die bereits bestehenden 2er-mannschaften.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 34 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 31 stärke der mannschaften

§ 31 stÄrKe der mannschaFten

1. Für die landes- und Bayernligen legt der vizepräsident 

und leiter des ressorts sport die stärke der mannschaften 

in den jeweiligen altersklassen fest. Für die Bezirksligen und 

die darunterliegenden Klassen legen die Bezirke die stärke 

der mannschaften in den jeweiligen altersklassen fest.

2. hat ein verein in einer altersklasse mehr als eine mann-

schaft gemeldet, so bilden bei 6er-mannschaften die spie-

ler nr. 1–6 die erste mannschaft, die spieler nr. 7–12 die 

zweite mannschaft, die spieler nr. 13–18 die dritte mann-

schaft usw. Bei anderen mannschaftsstärken gilt dies analog.

Wenn bei mannschaften in der Bundesliga oder der regio-

nalliga auf den plätzen 1–6 bzw. 1–4 (bei 4er-mannschaf-

ten) zwei spieler gemeldet sind, die nicht die staatsange- 

hörigkeit eines mitgliedsstaates der eu besitzen und nicht 

gemäß § 44.9 dtB-Wettspielordnung eu-spielern gleich- 

gestellt sind, so bilden die spieler nr. 1–7 die erste mann-

schaft, die spieler nr. 8–13 die zweite mannschaft, die  

spieler nr. 14–19 die dritte mannschaft usw. (bei 4er-mann-

schaften die spieler nr. 1–5, 6–9, 10–13 usw.).

die regelung unter § 14 ziffer 1, satz 2 bleibt davon unbe-

rührt.

3. Fallen spieler aus irgendwelchen Gründen aus, so  

können die mannschaften durch jeden beliebigen, in der 

mannschaftsmeldung als spielschwächer aufgeführten 

spieler ergänzt werden.

4. hat ein spieler dreimal als spieler an Wettkämpfen spiel-

stärkerer mannschaften derselben altersklasse teilgenom-

men, hat er das spielrecht in der spielschwächeren mann-

schaft dieser altersklasse verloren, ausgenommen davon 

sind spieler, die bei Fortführung abgebrochener Wett- 

kämpfe bereits im einzel eingesetzt waren. dies gilt auch, 

wenn die spielstärkere mannschaft eine Bundesligamann-

schaft oder regionalligamannschaft ist.

Alte Version Neue Version

§ 31 stÄrKe der mannschaFten

1. die stärke der mannschaften in den jeweiligen alters- 
klassen legt der vizepräsident und leiter des ressorts 
sport in abstimmung mit den regionalvorständen sport 
fest.

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher

4. bleibt wie bisher
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

Alte Version Neue Version

5. Kein spieler darf am gleichen Kalendertag in zwei ver-

schiedenen mannschaften spielen, es sei denn, es handelt 

sich um die Fortsetzung eines abgebrochenen mann-

schaftswettbewerbs.

6. In allen spielklassen in erwachsenenmannschaften  

(Bayernliga und alle darunterliegenden Klassen) dürfen pro 

Wettkampf (einzel und doppel) bei 6er-/5er-mannschaften 

zwei spieler ohne deutsche staatsangehörigkeit und bei 

4er-/3er-/2er-mannschaften ein spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit eingesetzt werden.

Folgende spieler werden spielern mit deutscher staats- 

angehörigkeit gleichgestellt:

 – eu-ausländer, die seit mind. zwei Jahren ununter- 

  brochen für diesen verein eine gültige spiellizenz  

  vorweisen können.

 – eu-ausländer, die ab dem meldetermin rückwirkend  

  mindestens zehn Jahre ununterbrochen ihren ersten  

  Wohnsitz in deutschland haben und dies durch das  

  einwohnermeldeamt nachweisen. der nachweis ist  

  der Btv-Geschäftsstelle durch Kopie oder im Original  

  jährlich bis spätestens 15.03. zuzustellen.

der nachweis für diese voraussetzung obliegt diesem  

verein.

5. bleibt wie bisher

6. In allen ligen in erwachsenenmannschaften (Bayernliga 

und tiefer) dürfen pro Wettkampf (einzel und doppel) bei 

6er-/5er-mannschaften zwei spieler ohne deutsche staats-

angehörigkeit und bei 4er-/3er-/2er-mannschaften ein 

spieler ohne deutsche staatsangehörigkeit eingesetzt  

werden.

Folgende spieler werden spielern mit deutscher staats- 

angehörigkeit gleichgestellt:

 – eu-ausländer, die seit mind. zwei Jahren ununter- 

  brochen für diesen verein eine gültige spiellizenz  

  vorweisen können.

 – eu-ausländer, die ab dem meldetermin rückwirkend  

  mindestens zehn Jahre ununterbrochen ihren ersten  

  Wohnsitz in deutschland haben und dies durch das  

  einwohnermeldeamt nachweisen. der nachweis ist  

  der Btv-Geschäftsstelle durch Kopie oder im Original  

  jährlich bis spätestens 15.03. zuzustellen.

der nachweis für diese voraussetzung obliegt diesem  

verein.

antrag 35 – antragsteller: btv-präsidium

§ 33 beginn der wettkämpfe

§ 33 BeGInn der WettKÄmpFe

1. die Wettkämpfe beginnen, falls nicht anders bestimmt 

oder vereinbart, zu der in der ausschreibung für die je- 

weilige spielklasse festgelegten uhrzeit.

2. die spiele beginnen mit den einzeln in der reihenfolge 

2–4–6–1–3–5, je nach der zahl der zur verfügung stehen-

den plätze, d.h., dass ggf. auch auf bis zu sechs plätzen 

gleichzeitig gespielt werden muss. eine andere reihenfolge 

kann von den mannschaftsführern vereinbart werden.

Alte Version Neue Version

§ 33 BeGInn der WettKÄmpFe

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher
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3. Bei verspätung einer mannschaft oder einzelner spieler 

bis höchstens 60 min. nach spielbeginn gem. ziffer 1 oder 

nach ablauf des durch die nachsicht gemäß § 35 gewähr-

ten zeitpunkts muss die Begegnung komplett ausgetragen 

werden. Bei ankunft der verspäteten mannschaft bzw.  

spieler müssen die Gründe für die verspätung im spiel- 

bericht eingetragen werden.

Kann der verein innerhalb einer Woche gegenüber dem vize- 

präsidenten und leiter des ressorts sport für Wettkämpfe 

in Bayern- und landesligen bzw. den Bezirksvorstandsmit-

gliedern sport für Wettkämpfe auf Bezirksebene nachweisen, 

dass die verspätung auf Grund höherer Gewalt zustande kam, 

bleibt das erzielte ergebnis bestehen. Wird der nachweis 

nicht erbracht, so wird im Falle der verspätung der ganzen 

mannschaft der Wettkampf mit 0:9 bzw. 0:6, bei verspä-

tung einzelner spieler deren einzel sowie alle nachrangigen 

einzelspiele als verloren gewertet. verspätet sich eine 

mannschaft dagegen um mehr als 60 min., so verliert sie 

den Wettkampf mit 0:9 bzw. 0:6, sind nur einzelne spieler 

um mehr als 60 min. verspätet, werden nur deren einzel 

sowie alle nachrangigen einzel als verloren gewertet. Wenn 

die mannschaft als Grund für die verspätung höhere Gewalt 

nachweisen kann, sind der vizepräsident und leiter des 

ressorts sport bzw. die Bezirksvorstandsmitglieder sport 

berechtigt, den Wettkampf oder einzelne Wettspiele neu 

anzusetzen.

die möglichkeit nachsicht gemäß § 35 WsB zu gewähren, 

bleibt von allen genannten Fällen unberührt.

4. Jeder spieler/jedes doppelpaar ist verpflichtet, darauf zu 

achten, dass die Begegnung mit dem im spielbericht ein- 

getragenen Gegner zustande kommt. Bei verwechslungen 

muss das Wettspiel neu begonnen und wie eingetragen ge-

spielt werden, sofern der Fehler bei einzeln vor Beendigung 

des letzten einzels, bei doppeln vor Beendigung des letzten 

doppels festgestellt wird. Im Übrigen gilt § 38 ziffer 2 ab-

satz 2 unverändert. Wird der Fehler nach Beendigung des 

Wettkampfes festgestellt, so bleibt das tatsächlich erzielte 

ergebnis bestehen.

5. Kein spieler ist gezwungen, ein Wettspiel zu beginnen, 

wenn nur mehr eine halbe stunde bis sonnenuntergang  

(lt. Kalender) zur verfügung steht.

Alte Version Neue Version

3. Bei verspätung einer mannschaft oder einzelner spieler 

bis höchstens 60 min. nach spielbeginn gem. ziffer 1 oder 

nach ablauf des durch die nachsicht gemäß § 35 gewähr-

ten zeitpunkts muss die Begegnung komplett ausgetragen 

werden. Bei ankunft der verspäteten mannschaft bzw.  

spieler müssen die Gründe für die verspätung im spiel- 

bericht eingetragen werden.

Kann der verein innerhalb einer Woche gegenüber dem vize- 

präsidenten und leiter des ressorts sport für Wettkämpfe 

in Bayern- und landesligen bzw. den Bezirksvorstandsmit-

gliedern sport für Wettkämpfe auf Bezirksebene nachweisen, 

dass die verspätung auf Grund höherer Gewalt zustande kam, 

bleibt das erzielte ergebnis bestehen. Wird der nachweis 

nicht erbracht, so wird im Falle der verspätung der ganzen 

mannschaft der Wettkampf mit 0 matchpunkten (bzw. mit 
vollen matchpunkten für die gegnerische mannschaft als 
gewonnen), bei verspätung einzelner spieler deren einzel 

sowie alle nachrangigen einzelspiele als verloren gewertet. 

verspätet sich eine mannschaft dagegen um mehr als 60 min., 

so verliert sie den Wettkampf mit 0 matchpunkten (bzw. 
gewinnt die gegnerische mannschaft mit vollen matchpunk-
ten), sind nur einzelne spieler um mehr als 60 min. verspätet, 

werden nur deren einzel sowie alle nachrangigen einzel als 

verloren gewertet. Wenn die mannschaft als Grund für die 

verspätung höhere Gewalt nachweisen kann, sind der vize-

präsident und leiter des ressorts sport bzw. die Bezirksvor-

standsmitglieder sport berechtigt, den Wettkampf oder ein-

zelne Wettspiele neu anzusetzen.

die möglichkeit nachsicht gemäß § 35 WsB zu gewähren, 

bleibt von allen genannten Fällen unberührt.

4. bleibt wie bisher

5. bleibt wie bisher

                                                              

begründung:
die Änderung ist so formuliert, dass jede mannschaftsstärke abgedeckt ist. Bisher waren nur 6er- und 4er-mannschaften  

abgedeckt.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.
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antrag 36 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 33 beginn der wettkämpfe

§ 33 BeGInn der WettKÄmpFe

1. die Wettkämpfe beginnen, falls nicht anders bestimmt 

oder vereinbart, zu der in der ausschreibung für die je- 

weilige spielklasse festgelegten uhrzeit.

2. die spiele beginnen mit den einzeln in der reihenfolge 

2–4–6–1–3–5, je nach der zahl der zur verfügung stehen-

den plätze, d.h., dass ggf. auch auf bis zu sechs plätzen 

gleichzeitig gespielt wer-den muss. eine andere reihenfol-

ge kann von den mannschaftsführern vereinbart werden.

3. Bei verspätung einer mannschaft oder einzelner spieler 

bis höchstens 60 min. nach spielbeginn gem. ziffer 1 oder 

nach ablauf des durch die nachsicht gemäß § 35 gewähr-

ten zeitpunkts muss die Begegnung komplett ausgetragen 

werden. Bei ankunft der verspäteten mannschaft bzw.  

spieler müssen die Gründe für die verspätung im spiel- 

bericht eingetragen werden.

Kann der verein innerhalb einer Woche gegenüber dem  

vizepräsidenten und leiter des ressorts sport für Wett-

kämpfe in Bayern- und landesligen bzw. den Bezirksvor-

standsmitgliedern sport für Wettkämpfe auf Bezirksebene 

nachweisen, dass die verspätung auf Grund höherer Gewalt 

zustande kam, bleibt das erzielte ergebnis bestehen. Wird 

der nachweis nicht erbracht, so wird im Falle der verspä-

tung der ganzen mannschaft der Wettkampf mit 0 match-

punkten, bei verspätung einzelner spieler deren einzel so-

wie alle nachrangigen einzelspiele als verloren gewertet.

verspätet sich eine mannschaft dagegen um mehr als 60 

min., so verliert sie den Wettkampf mit 0 matchpunkten, 

sind nur einzelne spieler um mehr als 60 min. verspätet, 

werden nur deren einzel sowie alle nachrangigen einzel als 

verloren gewertet. Wenn die mannschaft als Grund für die 

verspätung höhere Gewalt nachweisen kann, sind der  

vizepräsident und leiter des ressorts sport bzw. die Be-

zirksvorstandsmitglieder sport berechtigt, den Wettkampf 

oder einzelne Wettspiele neu anzusetzen.

die möglichkeit nachsicht gemäß § 35 WsB zu gewähren, 

bleibt von allen genannten Fällen unberührt.

4. Jeder spieler/jedes doppelpaar ist verpflichtet, darauf zu 

achten, dass die Begegnung mit dem im spielbericht ein- 

getragenen Gegner zustande kommt. Bei verwechslungen 

muss das Wettspiel neu begonnen und wie eingetragen ge-

spielt werden, sofern der Fehler bei einzeln vor Beendigung 

des letzten einzels, bei doppeln vor Beendigung des letzten 

doppels festgestellt wird. Im Übrigen gilt § 38 ziffer 2 ab-

satz 2 unverändert. Wird der Fehler nach Beendigung des 

Wettkampfes festgestellt, so bleibt das tatsächlich erzielte 

ergebnis bestehen.

Alte Version Neue Version

§ 33 BeGInn der WettKÄmpFe

1. die Wettkämpfe beginnen, falls nicht anders bestimmt 

oder vereinbart, zu der in der ausschreibung für die je- 

weilige liga festgelegten uhrzeit.

2. bleibt wie bisher

 

3. Bei verspätung einer mannschaft oder einzelner spieler 

bis höchstens 60 min. nach spielbeginn gem. ziffer 1 oder 

nach ablauf des durch die nachsicht gemäß § 35 gewähr-

ten zeitpunkts muss die Begegnung komplett ausgetragen 

werden. Bei ankunft der verspäteten mannschaft bzw.  

spieler müssen die Gründe für die verspätung im spiel- 

bericht eingetragen werden.

Kann der verein innerhalb einer Woche gegenüber dem  

vizepräsidenten und leiter des ressorts sport nachweisen, 

dass die verspätung auf Grund höherer Gewalt zustande 

kam, bleibt das erzielte ergebnis bestehen. Wird der nach-

weis nicht erbracht, so wird im Falle der verspätung der 

ganzen mannschaft der Wettkampf mit 0 matchpunkten, 

bei verspätung einzelner spieler deren einzel sowie alle 

nachrangigen einzelspiele als verloren gewertet.

verspätet sich eine mannschaft dagegen um mehr als 60 

min., so verliert sie den Wettkampf mit 0 matchpunkten, 

sind nur einzelne spieler um mehr als 60 min. verspätet, 

werden nur deren einzel sowie alle nachrangigen einzel als 

verloren gewertet. Wenn die mannschaft als Grund für die 

verspätung höhere Gewalt nachweisen kann, ist der vize-

präsident und leiter des ressorts sport berechtigt, den 

Wettkampf oder einzelne Wettspiele neu anzusetzen.

die möglichkeit nachsicht gemäß § 35 WsB zu gewähren, 

bleibt von allen genannten Fällen unberührt.

4. bleibt wie bisher
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antrag 37 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 34 einzelaufstellung

§ 34 eInzelauFstellunG

1. spätestens zum festgelegten zeitpunkt des Wettkampf-

beginns sind die einzelaufstellungen schriftlich dem Ober-

schiedsrichter auszuhändigen. die aufstellung der einzel ist 

nach prüfung und Offenlegung durch den Oberschieds-

richter endgültig und darf nicht mehr geändert werden.  

§ 38 ziffer 2 (Fortführung abgebrochener spiele) bleibt da-

von unberührt. sind in den einzeln spieler entgegen ihrer 

reihenfolge in der namentlichen mannschaftsmeldung auf-

gestellt (vertauscht) worden und der Fehler wird erst nach 

prüfung und Offenlegung der aufstellung durch den Osr 

bemerkt, werden die einzel derjenigen spieler als verloren 

gewertet, die im vergleich zu ihrer reihenfolge in der  

namentlichen mannschaftsmeldung an einer falschen  

position aufgestellt sind.

2. alle in der einzelaufstellung genannten spieler haben 

zum zeitpunkt der abgabe der einzelaufstellungen an- 

wesend zu sein, unabhängig von der Witterung oder ähn- 

lichen den Beginn der einzel-Wettspiele ggf. verzögernden 

umständen. anstelle nicht anwesender spieler müssen 

nachfolgende spieler aufrücken.

3. In den Kreisklassen kann ein spieler des vereins als  

ersatzspieler außer Konkurrenz an pos. 6 bei 6er-mann-

schaften bzw. an pos. 4 bei 4er-mannschaften aufgestellt 

werden.

Alte Version Neue Version

§ 34 eInzelauFstellunG

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. In den nord-/südligen kann ein spieler des vereins  

als ersatzspieler außer Konkurrenz an der letzten einzel- 
position aufgestellt werden.

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

5. Kein spieler ist gezwungen, ein Wettspiel zu beginnen, 

wenn nur mehr eine halbe stunde bis sonnenuntergang  

(lt. Kalender) zur verfügung steht.

Alte Version Neue Version

5. bleibt wie bisher
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 38 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 36 doppelaufstellung

§ 36 dOppelauFstellunG

1. die doppelspiele beginnen spätestens 30 minuten nach 

Beendigung des letzten einzels. Wenn zu Beginn der  

doppel nicht die erforderliche anzahl von plätzen zur ver-

fügung steht, ist die reihenfolge der doppel zu losen, es sei 

denn, die mannschaftsführer einigen sich in anderer Weise.

2. doppelspieler müssen bei abgabe der doppelaufstellung 

gemäß ziffer 4 satz 1 anwesend sein. 

3. die doppelaufstellungen erfolgen nach der spielstärke. 

Jedoch ist es zulässig, in den doppelspielen auch spieler 

einzusetzen, die an den einzelspielen nicht mitgewirkt  

haben. Folgende richtlinien sind verbindlich:

 a) die an den doppeln teilnehmenden spieler erhalten  

  die platzziffern 1–6 bzw. 1–4.

 b) die summe der platzziffern aus der rangliste der  

  spieler der vor ausgegangenen doppel darf nicht  

  größer sein als die der folgenden. Falls die summe der  

  platzziffern aller drei doppel gleich ist, darf der spieler  

  mit der platzziffer 1 nicht im dritten doppel spielen.

 c) Werden nur zwei doppel gespielt, kann bei gleicher  

  summe der platzziffern der spieler mit der platzziffer 1 

im ersten oder zweiten doppel spielen.

 

4. die doppelaufstellungen sind spätestens 15 minuten 

nach Beendigung des letzten einzels dem Oberschieds- 

richter schriftlich zu übergeben. der Oberschiedsrichter 

kontrolliert die aufstellungen. Bemerkt er einen Fehler, so 

sind diese doppelaufstellungen zurückzuweisen und beide 

mannschaften sind berechtigt, die doppel neu aufzustellen. 

Wird der Fehler erst nach prüfung und Offenlegung durch 

den Oberschiedsrichter festgestellt, so gelten alle doppel 

als verloren, die hinsichtlich der summe der platzziffern 

falsch aufgestellt sind.

haben bei mannschaften mit sechs spielern alle drei  

doppel eine platzziffernsumme von 7 und der spieler mit 

der platzziffer 1 wird regelwidrig im dritten doppel aufge-

stellt, sind das dritte und das zweite doppel als verloren zu 

werten. Wenn in doppeln nicht spielberechtigte spieler 

aufgestellt wurden, gilt § 32.

Alte Version Neue Version

§ 36 dOppelauFstellunG

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher

4. die doppelaufstellungen sind spätestens 15 minuten 

nach Beendigung des letzten einzels dem Oberschieds- 

richter schriftlich zu übergeben. der Oberschiedsrichter 

kontrolliert die aufstellungen. Bemerkt er einen Fehler, so 

sind diese doppelaufstellungen zurückzuweisen und beide 

mannschaften sind berechtigt, die doppel neu aufzustellen. 

Wird der Fehler erst nach prüfung und Offenlegung durch 

den Oberschiedsrichter festgestellt, so gelten alle doppel 

als verloren, die hinsichtlich der summe der platzziffern 

falsch aufgestellt sind.

haben bei mannschaften mit sechs spielern alle drei  

doppel eine platzziffernsumme von 7 und der spieler mit 

der platzziffer 1 wird regelwidrig im dritten doppel aufge-

stellt, sind das dritte und das zweite doppel als verloren zu 

werten. Wenn in doppeln nicht spielberechtigte spieler 

aufgestellt wurden, gilt § 32.
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Alte Version Neue Version

In den Kreisklassen kann ein spieler des vereins als ersatz-

spieler außer Konkurrenz im letzten doppel aufgestellt 

werden.

5. sind bei abgabe der doppelaufstellung bei sechser-

mannschaften nur fünf oder vier spieler einer mannschaft 

anwesend, so können nur die doppel nr. 1 und nr. 2 auf- 

gestellt werden. sind weniger spieler anwesend, kann nur 

das doppel nr. 1 aufgestellt werden. dies gilt für vierer-

mannschaften analog.

6. die aufstellung der doppel ist nach prüfung und Offen-

legung durch den Oberschiedsrichter endgültig und darf 

nicht mehr geändert werden. § 38 ziffer 2 (Fortführung ab-

gebrochener spiele) bleibt davon unberührt.

In den nord-/südligen kann ein spieler des vereins als er-

satzspieler außer Konkurrenz im letzten doppel aufgestellt 

werden.

5. sind bei abgabe der doppelaufstellung bei sechser-

mannschaften nur fünf oder vier spieler einer mannschaft 

anwesend, so können nur die doppel nr. 1 und nr. 2 auf- 

gestellt werden. sind weniger spieler anwesend, kann nur 

das doppel nr. 1 aufgestellt werden. dies gilt bei geringerer 
mannschaftsstärke analog.

6. bleibt wie bisher

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 39 – antragsteller: btv-präsidium

§ 37 einschlagzeit, verletzungen, pausen

§ 37 eInschlaGzeIt, verletzunGen, pausen

1. die einschlagzeit beträgt im höchstfall fünf minuten. ein 

Wettspiel darf, abgesehen von den Fällen des § 38 ziffer 1 

und ItF-tennisregel 29, niemals unterbrochen werden. Bei 

einem unterbrochenem Wettspiel gelten in abhängigkeit 

von der dauer der unterbrechung folgende regelungen für 

die Wiedereinschlagzeit: 0–15 minuten – keine einschlag-

zeit, 15–30 minuten – 3 minuten einschlagzeit, mehr als  

30 minuten – 5 minuten einschlagzeit.

2. Wegen einer jeden verletzung kann der stuhlschieds-/

Oberschiedsrichter eine einmalige Behandlungspause von 

max. drei minuten gewähren. diese muss entweder sofort 

oder spätestens in der nächsten pause (beim seitenwechsel 

bzw. nach satzende) genommen werden. zur Behandlung 

jeder art von Krämpfen dürfen jedem spieler nur zwei  

pausen beim seitenwechsel (90 sekunden) bzw. nach  

abschluss eines satzes (120 sekunden) gewährt werden.

als verletzung gelten u.a. verrenkungen, verstauchungen, 

zerrungen, blutende verletzungen, die unfallbedingt wäh-

rend des Wettspiels auftreten. als verletzung durch unfall 
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§ 37 eInschlaGzeIt, verletzunGen, pausen

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher
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gelten nicht vor spielbeginn vorhandene Krankheiten,  

leiden oder verletzungen, letztere, sofern sie sich nicht 

während des Wettspiels ernsthaft verschlechtern. eine  

Beeinträchtigung der körperlichen leistungsfähigkeit aus 

natürlicher ursache, also z.B. auf Grund von Krankheit,  

anstrengung oder ermüdung darf nicht als verletzung 

durch unfall gewertet werden.

3. damen und herren können bei einem Wettspiel eine 

toilettenpause beanspruchen. damen haben zusätzlich  

anspruch auf eine Kleiderwechselpause. diese Kleider-

wechselpause muss während der pause nach abschluss  

eines satzes genommen werden.

Im doppel können pro team insgesamt zwei toiletten- 

pausen beansprucht werden. sofern diese beim doppel  

gemeinsam genommen wird, zählt diese als eine toiletten-

pause.

Grundsätzlich sollen alle toilettenpausen nach satzende, 

während des satzes aber nur vor dem eigenen aufschlag-

spiel, genommen werden. eine während oder nach ab-

schluss des einschlagens beantragte toilettenpause ist  

als während des Wettspiels genommen zu werten.

3. damen und herren können im einzel eine toiletten-
pause, im doppel pro team insgesamt zwei beanspru-
chen. sofern diese beim doppel gemeinsam genommen 
wird, zählt diese als eine toilettenpause. toilettenpausen 
sollen während der pause nach abschluss eines satzes  
genommen werden. während der toilettenpause ist es 
gestattet, zusätzlich die Kleidung zu wechseln. sofern die 
toilettenpause ausschließlich zum wechsel der Kleidung 
genutzt werden soll, darf eine solche pause nur nach  
abschluss eines satzes genommen werden. dem spieler 
bzw. team ist eine angemessene zeit für die toiletten- 
pause zu gewähren. eine toilettenpause sollte nicht wäh-
rend eines aufschlagspiels bzw. vor dem aufschlagspiel 
des gegners bzw. des gegnerischen teams genommen 
werden. eine während oder nach abschluss des einschla-
gens genommene toilettenpause ist als während des 
wettspiels genommen zu werten. zusätzliche toiletten-
pausen zulasten der erlaubten pausenzeiten sind möglich, 
müssen jedoch bei Überschreitung der erlaubten pausen-
zeiten (90 sekunden bei seitenwechsel, 120 sekun- 
den nach satzabschluss) bestraft werden. 

                                                              

begründung:
anpassung an die dtB-Wettspielordnung.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 40 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 38 unterbrechung, abbruch und fortführung von wettkämpfen

§ 38 unterBrechunG, aBBruch und FOrtFÜhrunG   

 vOn WettKÄmpFen

1. Bei einer unterbrechung des Wettkampfes aufgrund der 

Witterungsverhältnisse, der Beleuchtung oder der  

Bodenverhältnisse entscheidet der Oberschiedsrichter, ob 

und wann der Wettkampf am selben tag fortzusetzen ist. 

Wenn eine Beendigung des Wettkampfes am selben tag 
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§ 38 unterBrechunG, aBBruch und FOrtFÜhrunG   

  vOn WettKÄmpFen

1. Bei einer unterbrechung des Wettkampfes aufgrund der 

witterungs-, licht- oder Bodenverhältnisse entscheidet 

der Oberschiedsrichter, ob und wann der Wettkampf am 

selben tag fortzusetzen ist. Wenn eine Beendigung des 

Wettkampfes am selben tag nicht möglich ist (abgebroche-
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begründung:
Ziffer 1 Abs. 1: präzisierung.

Ziffer 1 Abs. 2: notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

Neue Ziffer 3: anpassung an die dtB-Wettspielordnung.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

nicht möglich ist (abgebrochener Wettkampf), oder wenn 

ein Wettkampf überhaupt nicht zustande kommt, haben 

sich die mannschaftsführer sofort über den zeitpunkt, an 

dem der Wettkampf stattzufinden hat, zu einigen. Gelingt 

eine einigung, so ist dies im spielbericht einzutragen. der 

vereinbarte termin ist verbindlich, wenn die sportaufsicht 

nicht widerspricht. andernfalls bestimmt die sportaufsicht 

den termin.

die durchführungsbestimmungen der Bezirke sowie die 

ausschreibungen für die jeweiligen ligen oberhalb der  

Bezirke finden anwendung.

2. der abgebrochene mannschaftswettkampf ist am selben 

Ort fortzuführen, falls keine anderweitige vereinbarung  

erfolgt. Wenn zumindest der erste aufschlag zum ersten 

punkt eines Wettspiels ausgeführt ist oder ein spieler sein 

spiel kampflos abgegeben hat, muss der mannschafts- 

wettkampf in derselben mannschaftsaufstellung beim  

abbruch-spielstand fortgeführt werden. Wettspiele, die 

durch spieler einer mannschaft nicht fortgesetzt werden 

können, gehen verloren.

Ist kein erster aufschlag erfolgt, dürfen mannschaften, die 

am ursprünglichen termin unvollständig waren, beim 

nachholtermin im einzel nur mit derselben anzahl spieler 

wie beim ursprünglichen termin antreten. Waren die  

doppelaufstellungen bereits erfolgt und offengelegt, je-

doch noch kein erster aufschlag zum ersten punkt eines 

doppel-Wettspiels ausgeführt und kein doppel sein spiel 

kampflos abgegeben hat, können bei der Fortsetzung des 

abgebrochenen mannschaftswettkampfes die doppel neu 

aufgestellt werden; dabei dürfen nur spieler eingesetzt 

werden, die in dieser mannschaft am termin des abge- 

brochenen Wettkampfes spielberechtigt gewesen wären.
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ner Wettkampf), oder wenn ein Wettkampf überhaupt nicht 

zustande kommt, haben sich die mannschaftsführer sofort 

über den zeitpunkt, an dem der Wettkampf stattzufinden 

hat, zu einigen. Gelingt eine einigung, so ist dies im spiel-

bericht einzutragen. der vereinbarte termin ist verbindlich, 

wenn die sportaufsicht nicht widerspricht. andernfalls be-

stimmt die sportaufsicht den termin.

die ausschreibungen für die jeweiligen ligen finden  

anwendung.

2. bleibt wie bisher

3. ist ein spielen in freien nicht oder nicht mehr möglich, 
können die wettspiele in die halle verlegt werden, wenn 
beide mannschaftsführer und der oberschiedsrichter  
damit einverstanden sind. gleiches gilt für das spielen  
unter flutlicht.
ein in die halle verlegtes oder in der halle begonnenes 
wettspiel muss in der halle zu ende gespielt werden, es 
sei denn, dass sich die mannschaftsführer und der ober-
schiedsrichter auf eine andere regelung einigen.
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antrag 41 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 40 spielbericht, ergebnismeldung

§ 40 spIelBerIcht, erGeBnIsmeldunG

1. Über den Wettkampf ist ein spielbericht zu führen, der 

die ergebnisse der einzelnen Wettspiele erkennen lässt.  

etwaige protestgründe sollen bereits in diesem spielbericht 

mit uhrzeitangabe vermerkt werden.

2. der spielbericht wird vom mannschaftsführer des heim-

vereins geführt und ist von ihm, dem gegnerischen mann-

schaftsführer und vom Oberschiedsrichter zu unterschrei-

ben. Bricht ein spieler bzw. ein doppelspielpaar ein begon-

nenes Wettspiel vor dessen Beendigung ab oder wird das 

Wettspiel infolge verschuldens eines spielers abgebrochen, 

so werden die bis zum abbruch von ihm gewonnenen 

spiele und sätze gezählt; die zum Gewinn des Wettspiels 

noch erforderliche anzahl von spielen und sätzen für den 

Gegner gewertet. spielerdisqualifikationen müssen einge-

tragen werden.

3. der mannschaftsführer des Gastvereins erhält eine Kopie 

des unterschriebenen Originalspielberichtes und hat diese 

bis 31.12. des laufenden Jahres aufzubewahren.

4. das Original des spielberichtes verbleibt beim heim- 

verein und ist bis zum 31.12. des laufenden Jahres aufzu- 

bewahren. auf verlangen ist das Original unverzüglich an 

die entsprechende sportaufsicht zu senden.

5. der heimverein ist verpflichtet, das ergebnis inkl. aller 

einzel- und doppelergebnisse und sonstiger einzelheiten 

des Original-spielberichts in das Btv-Internet-portal  

spätestens am ersten Werktag nach dem Wettkampf einzu-

geben. eventuell frühere termine können in den jeweiligen 

ausschreibungen/durchführungsbestimmungen der 

Btv-ligen (Bayern-, landesliga) und der Bezirke festgelegt 

werden. verspätete, unvollständige oder vorsätzlich verän-

derte eingabe in das Btv-Internet-portal wird mit Bußgeld 

gemäß Bußgeldkatalog belegt.
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§ 40 spIelBerIcht, erGeBnIsmeldunG

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. bleibt wie bisher

4. bleibt wie bisher

5. der heimverein ist verpflichtet, das ergebnis inkl. aller 

einzel- und doppelergebnisse und sonstiger einzelheiten 

des Original-spielberichts in das Btv-Internet-portal  

spätestens am ersten Werktag nach dem Wettkampf einzu-

geben. eventuell frühere termine können in den jeweiligen 

ausschreibungen festgelegt werden. verspätete, unvoll-

ständige oder vorsätzlich veränderte eingabe in das Btv- 

Internet-portal wird mit ordnungsgeld gemäß ordnungs-
geldkatalog belegt.

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.
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antrag 42 – antragsteller: btv-präsidium

§ 42 punktwertung, tabellen

§ 42 punKtWertunG, taBellen

1. In allen spielklassen gilt punktwertung der mannschafts-

wettkämpfe. Jede mannschaft erhält für einen sieg zwei 

tabellenpunkte und für ein unentschiedenes ergebnis einen 

tabellenpunkt.

Jede mannschaft erhält für einen sieg pro einzel und  

doppel je einen matchpunkt.

2.  Für den stand der tabellen in den einzelnen Gruppen  

ist die differenz der tabellenpunkte maßgebend. haben in  

einer Gruppe zwei oder mehrere mannschaften die gleiche 

tabellenpunkte-differenz, so entscheidet über die bessere 

platzierung in der tabelle:

 a. die bessere differenz der matchpunkte,

 b. bei gleicher matchpunkt-differenz entscheidet die  

  bessere satz-differenz,

 c. bei gleicher satz-differenz ist derjenige besser, der  

  mehr sätze gewonnen hat,

 d. ist auch die zahl der gewonnenen sätze gleich, ent- 

  scheidet die spiel-differenz,

 e. bei gleicher spiel-differenz ist derjenige besser, der  

  mehr spiele gewonnen hat,

 f. ist auch die zahl der gewonnenen spiele gleich, ent- 

  scheidet das direkte spielergebnis.

3. macht die sportaufsicht bei ansetzung eines nachhol- 

termins für einen ausgefallenen oder abgebrochenen 

mannschaftswettkampf darauf aufmerksam, dass das  

ergebnis für den aufstieg bzw. abstieg einer dritten mann-

schaft ausschlaggebend sein kann, und tritt trotzdem eine 

mannschaft zum nachholtermin nicht an, so muss von  

der sportaufsicht eine Geldbuße gemäß Bußgeldkatalog 

verhängt werden.

4. Wird eine mannschaft nach dem 15.03. des Jahres  

zurückgezogen, bleibt sie in der tabelle und wird nach  

Beendigung der punktspiele gelöscht. Bereits ausgetragene 

Wettkämpfe werden aus der tabellenwertung genommen.
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§ 42 punKtWertunG, taBellen

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. BleIBt WIe BIsher

macht die sportaufsicht bei ansetzung eines nachhol- 

termins für einen ausgefallenen oder abgebrochenen 

mannschaftswettkampf darauf aufmerksam, dass das  

ergebnis für den aufstieg bzw. abstieg einer dritten mann-

schaft ausschlaggebend sein kann, und tritt trotzdem eine 

mannschaft zum nachholtermin nicht an, so muss von  

der sportaufsicht ein ordnungsgeld gemäß ordnungs-
geldkatalog verhängt werden.

4. Wird eine mannschaft nach dem 15.03. für die laufende 
spielzeit abgemeldet, bleibt sie in der tabelle und wird 

nach Beendigung der punktspiele gelöscht. Bereits aus- 

getragene Wettkämpfe werden aus der tabellenwertung 

genommen.

                                                              

begründung:
analoge Formulierung wie in § 8 (siehe antrag 11).

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.
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antrag 43 – antragsteller: btv-präsidium

§ 43 wettbewerbsverzerrung

§ 43 WettBeWerBsverzerrunG

Ist eine mannschaft a gegenüber einer tabellenpunkt- 

gleichen mannschaft B durch das nichtantreten einer 

mannschaft (nach § 20 ziffern 1 und 2) oder durch die ent-

scheidung der zuständigen sportaufsicht nach § 13 ziffer 

2a) und § 33 ziffer 3 in der endtabelle gem. § 43 ziffer 2  

begünstigt und ist diese Begünstigung für auf- oder  

abstieg, relegationsspiele oder bei Wettbewerben für die 

Bezirksmeisterschaft entscheidend, so wird die entspre-

chende Begegnung auch für die mannschaft B mit 2:0  

tabellenpunkten und 9:0 bzw. 6:0 matchpunkten gewertet. 

diese Wertung wird nur für die reihenfolge der beiden 

mannschaften a und B herangezogen. an den punkten und 

tabellenpositionen der anderen mannschaften ändert sich 

dadurch nichts.
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begründung:
notwendige ergänzung.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 43 WettBeWerBsverzerrunG

Ist eine mannschaft a gegenüber einer tabellenpunkt- 

gleichen mannschaft B durch absage oder nichtantreten 

einer mannschaft (nach § 20 ziffern 1 und 2) oder durch die 

entscheidung der zuständigen sportaufsicht nach § 13 ziffer 

2a) und § 33 ziffer 3 in der endtabelle gem. § 43 ziffer 2  

begünstigt und ist diese Begünstigung für auf- oder  

abstieg, relegationsspiele oder bei Wettbewerben für die 

Bezirksmeisterschaft entscheidend, so wird die entspre-

chende Begegnung auch für die mannschaft B mit 2:0  

tabellenpunkten und der vollen anzahl der jeweiligen 
matchpunkte gewertet. diese Wertung wird nur für die  

reihenfolge der beiden mannschaften a und B herangezo-

gen. an den punkten und tabellenpositionen der anderen 

mannschaften ändert sich dadurch nichts.

antrag 44 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 43 wettbewerbsverzerrung

§ 43 WettBeWerBsverzerrunG

Ist eine mannschaft a gegenüber einer tabellenpunkt- 

gleichen mannschaft B durch absage oder nichtantreten 

einer mannschaft (nach § 20 ziffern 1 und 2) oder durch die 

entscheidung der zuständigen sportaufsicht nach § 13 ziffer 

2a) und § 33 ziffer 3 in der endtabelle gem. § 43 ziffer 2 be-

günstigt und ist diese Begünstigung für auf- oder abstieg, 

relegationsspiele oder bei Wettbewerben für die Bezirks-

meisterschaft entscheidend, so wird die entsprechende  

Begegnung auch für die mannschaft B mit 2:0 tabellen-

punkten und der vollen anzahl der jeweiligen matchpunkte 

gewertet. diese Wertung wird nur für die reihenfolge der 

beiden mannschaften a und B herangezogen. an den 

punkten und tabellenpositionen der anderen mannschaften 

ändert sich dadurch nichts.
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§ 43 WettBeWerBsverzerrunG

Ist eine mannschaft a gegenüber einer tabellenpunkt- 

gleichen mannschaft B durch absage oder nichtantreten 

einer mannschaft (nach § 20 ziffern 1 und 2) oder durch die 

entscheidung der zuständigen sportaufsicht nach § 13 ziffer 

2a) und § 33 ziffer 3 in der endtabelle gem. § 43 ziffer 2 be-

günstigt und ist diese Begünstigung für auf- oder abstieg, 

relegationsspiele oder teilnahmeberechtigung für weitere 
wettbewerbe entscheidend, so wird die entsprechende 

Begegnung auch für die mannschaft B mit 2:0 tabellen-

punkten und der vollen anzahl der jeweiligen matchpunkte 

gewertet. diese Wertung wird nur für die reihenfolge der 

beiden mannschaften a und B herangezogen. an den 

punkten und tabellenpositionen der anderen mannschaften 

ändert sich dadurch nichts.
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antrag 45 – antragsteller: btv-präsidium

§ 44 disqualifikation

§ 44 dIsQualIFIKatIOn

1. spieler, die bei mannschaftswettkämpfen auf verbands- 

ebene sowie bei turnieren im zuständigkeitsbereich des 

Btv gemäß – dtB/WsO § 50 ziffer 1j und § 54 ziffer 3 – 

Btv/WsB § 24 ziffer 3 und § 28 ziffer 3 e – ggf. dtB/ 

verhaltenskodex § 4 disqualifiziert wurden, sind vom Ober-

schiedsrichter unverzüglich, mit angabe der Gründe, der 

zuständigen sportaufsicht zu melden.

2. die zuständige sportaufsicht überprüft gem. § 3 der 

rechts- und schiedsgerichtsordnung des Bayerischen  

tennis-verbandes, ob für verstöße schwerwiegender art 

weitergehende strafen, gem. § 9 der disziplinarordnung des 

dtB, erforderlich sind und gibt diese ggf. den Betroffenen 

bekannt. 

3. Bei besonders schwerwiegenden verstößen kann der 

Oberschiedsrichter anordnen, dass die disqualifikation 

auch für nachfolgende einsätze des spielers im mann-

schaftswettkampf bzw. turnier wirksam wird.

4. eine disqualifikation ist im spielbericht zu vermerken.
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begründung:
Ziffer 1: die Bezeichnung »auf verbandsebene« ist unnötig.

Ziffer 3: diese ziffer kann durch die ergänzung in § 28 (siehe antrag 32) gestrichen werden.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

§ 44 dIsQualIFIKatIOn

1. spieler, die bei mannschaftswettkämpfen sowie bei  

turnieren im zuständigkeitsbereich des Btv gemäß – dtB/

WsO § 50 ziffer 1j und § 54 ziffer 3 – Btv/WsB § 24 ziffer 3 

und § 28 ziffer 3 e – ggf. dtB/verhaltenskodex § 4 dis- 

qualifiziert wurden, sind vom Oberschiedsrichter unverzüg-

lich, mit angabe der Gründe, der zuständigen sportaufsicht 

zu melden.

2. bleibt wie bisher 

3. eine disqualifikation ist im spielbericht zu vermerken.

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.
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antrag 46 – antragsteller: btv-präsidium

§ 45 rechtsmittel: einspruch, protest, beschwerde, weitere beschwerde

§ 45 rechtsmIttel: eInspruch, prOtest,  

  BeschWerde, WeItere BeschWerde

1. Über proteste, einsprüche, Beschwerden sowie weitere 

Beschwerden (rechtsmittel) entscheidet die zuständige 

sportaufsicht bzw. die zuständige rechtskommission. 

rechtsmittel müssen von dem i.s. des § 26 BGB berechtig-

ten vertreter des vereins oder einem durch schriftliche 

vollmacht legitimierten Bevollmächtigten des vereins ein-

gelegt werden. die vollmacht muss mit dem rechtsbehelf 

bzw. rechtsmittel vorgelegt werden.

2. Gegen entscheidungen der Oberschiedsrichter gemäß  

§ 28 ziffer 3 a) und h) sowie gegen entscheidungen der 

sportaufsicht ist als rechtsmittel der protest möglich.  

entscheidungen der sportaufsicht sind den Betroffenen  

unverzüglich in textform bekannt zu geben.

3. Gegen die verhängung von Bußgeldbescheiden durch 

spielleiter bzw. durch sportaufsichten ist der einspruch 

möglich.

4. der protest ist innerhalb von 14 tagen, der einspruch 

spätestens sieben tage nach Bekanntgabe bzw. zugang 

vorgenannter entscheidungen bzw. Bescheide bei der  

zuständigen sportaufsicht einzureichen. protest bzw.  

einspruch haben schriftlich (Übersendung per Fax oder  

als anlage einer e-mail zulässig) zu erfolgen und sind zu 

begründen.

mit dem protest bzw. dem einspruch ist die protest/ein-

spruchsgebühr in höhe von 50,– euro zu entrichten und 

zwar auch innerhalb der in satz eins genannten Frist.

Über diesen protest bzw. einspruch entscheidet gemäß  

§ 5 die zuständige sportaufsicht.

hilft die sportaufsicht dem protest bzw. einspruch ab, so 

sind vorgenannte entscheidungen bzw. Bescheide aufzu-

heben. mit der aufhebungsentscheidung ist dem protest- 

bzw. entscheidungsführer die Gebühr zurückzuerstatten. 

ansonsten ist der einspruch bzw. protest zurückzuweisen.

5. Gegen diese abweisenden entscheidungen ist die  

Beschwerde möglich. sie ist spätestens innerhalb von 14 

tagen nach zugang vorgenannter entscheidung schriftlich 

unter Beifügung einer Beschwerdegebühr von 50,– euro 

bei der zuständigen sportaufsicht einzureichen. hilft  

diese der Beschwerde nicht ab, so hat sie die Beschwerde 

der zuständigen rechtskommission, zu händen ihres vor-

sitzenden, weiterzuleiten.
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§ 45 rechtsmIttel: eInspruch, prOtest,  

  BeschWerde, WeItere BeschWerde

1. bleibt wie bisher

2. bleibt wie bisher

3. BleIBt WIe BIsher

Gegen die verhängung von ordnungsgeldbescheiden 

durch …

4. der protest ist innerhalb von 14 tagen, der einspruch 

spätestens sieben tage nach Bekanntgabe bzw. zugang 

vorgenannter entscheidungen bzw. Bescheide bei der  

zuständigen sportaufsicht (vergleiche § 5 ziffer 3) ein- 

zureichen. protest bzw. einspruch haben schriftlich (Über-

sendung per Fax oder als anlage einer e-mail zulässig) zu 

erfolgen und sind zu begründen.

mit dem protest bzw. dem einspruch ist die protest/ein-

spruchsgebühr in höhe von 50,– euro zu entrichten und 

zwar auch innerhalb der in satz eins genannten Frist. wird 
das rechtsmittel nicht form- und fristgerecht eingelegt 
oder die protest/einspruchsgebühr nicht innerhalb der 
frist bezahlt, wird das rechtsmittel als unzulässig zurück-
gewiesen.
Über diesen protest bzw. einspruch entscheidet gemäß 

§ 5 die zuständige sportaufsicht.

hilft die sportaufsicht dem protest bzw. einspruch ab, so 

sind vorgenannte entscheidungen bzw. Bescheide aufzu-

heben. mit der aufhebungsentscheidung ist dem protest- 

bzw. entscheidungsführer die Gebühr zurückzuerstatten. 

ansonsten ist der einspruch bzw. protest zurückzuweisen.

5. Gegen diese abweisenden entscheidungen ist die  

Beschwerde möglich. sie ist spätestens innerhalb von 14 

tagen nach zugang vorgenannter entscheidung schriftlich 

unter Beifügung einer Beschwerdegebühr von 50,– euro 

bei der zuständigen sportaufsicht einzureichen, die diese 
an die zuständige rechtskommission, zu händen ihres 
vorsitzenden, weiterleitet.
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richtet sich die Beschwerde gegen ausgangsbescheide von 

spielleitern der Btv-ligen bzw. entscheidungen von sport- 

aufsichten in der zuständigkeit von Btv-ligen, ist die Be-

schwerde an die verbandsrechtskommission zu richten, 

gibt diese der Beschwerde statt, so entscheidet die ver-

bandsrechtskommission auch, dass die Beschwerdegebühr 

dem obsiegenden Beschwerdeführer zurück zu erstatten ist.

6. Gegen die zurückweisende entscheidung der Bezirks-

rechtskommission wegen einer vorinstanzlichen entschei-

dung ihrer sportaufsicht ist die weitere Beschwerde mög-

lich. diese ist innerhalb von 14 tagen nach zugang der ab-

lehnenden entscheidung schriftlich unter Beifügung einer 

weiteren Beschwerdegebühr von 50,– euro an die ver-

bandsrechtskommission, zu händen ihres vorsitzenden, 

einzureichen.

7. die zuständigen sportaufsichten bzw. rechtsinstanzen 

haben die Betroffenen über das gegen ihre entscheidung 

mögliche rechtsmittel, über Frist, Form, den adressaten, 

bei dem das rechtsmittel einzulegen ist, sowie über den 

Gebührenvorschuss zu belehren (rechtsmittelbelehrung).

die Betroffenen sind auch darauf hinzuweisen, dass das 

rechtsmittel als unzulässig zurückgewiesen wird, wenn die 

vorgenannten Formalbestimmungen nicht alle eingehalten 

wurden.

unterbleibt die rechtsmittelbelehrung bzw. erfolgt diese 

fehlerhaft, so endet die rechtsmittelfrist erst drei monate 

nach Bekanntgabe der entscheidung bzw. endgültig zum 

ende des jeweiligen Kalenderjahres.

8. Bei zurückweisenden entscheidungen haben die zu- 

ständigen sportaufsichten bzw. rechtsinstanzen auch  

zu entscheiden, ob zusätzlich Kosten notwendigerweise 

entstanden sind.

die Kosten sind dann den unterlegenen Betroffenen auf- 

zuerlegen. diese notwendigen Kosten sowie die jeweilige 

verfahrensgebühr verbleiben im unterliegensfall der  

Betroffenen beim Btv.

9. proteste gegen entscheidungen über spielergebnisse 

sind spätestens zum 15.10. bzw. 15.04. der jeweiligen spiel-

zeit bei der zuständigen sportaufsicht einzureichen, soweit 

nicht in den Wettspielbestimmungen eine frühere Frist aus-

drücklich vorgesehen ist.

diese Fristen gelten auch für die sportaufsicht, soweit sie 

selbst bei verstößen gegen die WsB gegen vereine bzw. 

einzelne spieler tätig werden kann. ausgenommen davon 

ist die verhängung von Geldbußen nach dem Bußgeld- 

katalog.

10. die sportaufsicht gemäß § 5 setzt bei nichteinhaltung 

von Formalbestimmungen der WsB oder deren ausschrei-

bung bzw. bei verstößen dagegen, eine Geldbuße nach 

dem im anhang abgedruckten Bußgeldkatalog gegen den 

jeweils Betroffenen fest.

richtet sich die Beschwerde gegen ausgangsbescheide von 

spielleitern der Btv-ligen bzw. entscheidungen von sport- 

aufsichten in der zuständigkeit von Btv-ligen, ist die Be-

schwerde an die  verbandsrechtskommission zu richten, 

gibt diese der Beschwerde statt, so entscheidet die ver-

bandsrechtskommission auch, dass die Beschwerdegebühr 

dem obsiegenden Beschwerdeführer zurück zu erstatten ist.

6. bleibt wie bisher

7. bleibt wie bisher

8. bleibt wie bisher

9. BleIBt WIe BIsher

… einzelne spieler tätig werden kann. ausgenommen davon 

ist die verhängung von ordnungsgeldern nach dem ord-
nungsgeldkatalog.

10. BleIBt WIe BIsher

… ormalbestimmungen der WsB oder deren ausschreibung 

bzw. bei verstößen dagegen, ein ordnungsgeld nach dem 

im anhang abgedruckten ordnungsgeldkatalog gegen den 

jeweils Betroffenen fest.
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begründung:
Ziffer 4: schließung einer regellücke.

Ziffer 5: verfahrensvereinfachung bzw. verfahrensbeschleunigung.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 47 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 45 rechtsmittel: einspruch, protest, beschwerde, weitere beschwerde

§ 45 rechtsmIttel: eInspruch, prOtest,  

  BeschWerde, WeItere BeschWerde

1. Über proteste, einsprüche, Beschwerden sowie weitere 

Beschwerden (rechtsmittel) entscheidet die zuständige 

sportaufsicht bzw. die zuständige rechtskommission. 

rechtsmittel müssen von dem i.s. des § 26 BGB berechtig-

ten vertreter des vereins oder einem durch schriftliche 

vollmacht legitimierten Bevollmächtigten des vereins ein-

gelegt werden. die vollmacht muss mit dem rechtsbehelf 

bzw. rechtsmittel vorgelegt werden.

2. Gegen entscheidungen der Oberschiedsrichter gemäß  

§ 28 ziffer 3 a) und h) sowie gegen entscheidungen der 

sportaufsicht ist als rechtsmittel der protest möglich.  

entscheidungen der sportaufsicht sind den Betroffenen  

unverzüglich in textform bekannt zu geben.

3. Gegen die verhängung von Bußgeldbescheiden durch 

spielleiter bzw. durch sportaufsichten ist der einspruch 

möglich.

4. der protest ist innerhalb von 14 tagen, der einspruch 

spätestens sieben tage nach Bekanntgabe bzw. zugang 

vorgenannter entscheidungen bzw. Bescheide bei der  

zuständigen sportaufsicht einzureichen. protest bzw.  

einspruch haben schriftlich (Übersendung per Fax oder  

als anlage einer e-mail zulässig) zu erfolgen und sind zu 

begründen.

mit dem protest bzw. dem einspruch ist die protest/ein-

spruchsgebühr in höhe von 100,– euro zu entrichten und 

zwar auch innerhalb der in satz eins genannten Frist. Wird 

das rechtsmittel nicht form- und fristgerecht eingelegt 

oder die protest/einspruchsgebühr nicht innerhalb der Frist 

bezahlt, wird das rechtsmittel als unzulässig zurückgewiesen.

Über diesen protest bzw. einspruch entscheidet gemäß § 5 

die zuständige sportaufsicht.

Alte Version Neue Version

§ 45 rechtsmIttel: eInspruch, prOtest,  

  BeschWerde, WeItere BeschWerde

1. Über proteste, einsprüche, Beschwerden sowie weitere 

Beschwerden (rechtsmittel) entscheidet die zuständige 

sportaufsicht bzw. die zuständigen regionalen sport- 
gerichte. rechtsmittel müssen von dem i.s. des § 26 BGB 

berechtigten vertreter des vereins oder einem durch 

schriftliche vollmacht legitimierten Bevollmächtigten des 

vereins eingelegt werden. die vollmacht muss mit dem 

rechtsbehelf bzw. rechtsmittel vorgelegt werden.

2. bleibt wie bisher

3. BleIBt WIe BIsher

… verhängung von ordnungsgeldbescheiden durch spiel-

leiter bzw. durch sportaufsichten …

4. bleibt wie bisher
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hilft die sportaufsicht dem protest bzw. einspruch ab, so 

sind vorgenannte entscheidungen bzw. Bescheide aufzu-

heben. mit der aufhebungsentscheidung ist dem protest- 

bzw. entscheidungsführer die Gebühr zurückzuerstatten. 

ansonsten ist der einspruch bzw. protest zurückzuweisen.

5. Gegen diese abweisenden entscheidungen ist die  

Beschwerde möglich. sie ist spätestens innerhalb von 14 

tagen nach zugang vorgenannter entscheidung schriftlich 

unter Beifügung einer Beschwerdegebühr von 100,– euro 

bei der zuständigen sportaufsicht einzureichen, die diese 

an die zuständige rechtskommission, zu händen ihres  

vorsitzenden, weiterleitet.

richtet sich die Beschwerde gegen ausgangsbescheide von 

spielleitern der Btv-ligen bzw. entscheidungen von sport- 

aufsichten in der zuständigkeit von Btv-ligen, ist die Be-

schwerde an die verbandsrechtskommission zu richten, 

gibt diese der Beschwerde statt, so entscheidet die ver-

bandsrechtskommission auch, dass die Beschwerdegebühr 

dem obsiegenden Beschwerdeführer zurückzuerstatten ist.

6. Gegen die zurückweisende entscheidung der Bezirks-

rechtskommission wegen einer vorinstanzlichen entschei-

dung ihrer sportaufsicht ist die weitere Beschwerde mög-

lich. diese ist innerhalb von 14 tagen nach zugang der ab-

lehnenden entscheidung schriftlich unter Beifügung einer 

weiteren Beschwerdegebühr von 100,– euro an die ver-

bandsrechtskommission, zu händen ihres vorsitzenden, 

einzureichen.

7. die zuständigen sportaufsichten bzw. rechtsinstanzen 

haben die Betroffenen über das gegen ihre entscheidung 

mögliche rechtsmittel, über Frist, Form, den adressaten, 

bei dem das rechtsmittel einzulegen ist, sowie über den 

Gebührenvorschuss zu belehren (rechtsmittelbelehrung).

die Betroffenen sind auch darauf hinzuweisen, dass das 

rechtsmittel als unzulässig zurückgewiesen wird, wenn die 

vorgenannten Formalbestimmungen nicht alle eingehalten 

wurden.

unterbleibt die rechtsmittelbelehrung bzw. erfolgt diese 

fehlerhaft, so endet die rechtsmittelfrist erst drei monate 

nach Bekanntgabe der entscheidung bzw. endgültig zum 

ende des jeweiligen Kalenderjahres.

8. Bei zurückweisenden entscheidungen haben die zu- 

ständigen sportaufsichten bzw. rechtsinstanzen auch  

zu entscheiden, ob zusätzlich Kosten notwendigerweise 

entstanden sind.

die Kosten sind dann den unterlegenen Betroffenen auf- 

zuerlegen. diese notwendigen Kosten sowie die jeweilige 

verfahrensgebühr verbleiben im unterliegensfall der  

Betroffenen beim Btv.

9. proteste gegen entscheidungen über spielergebnisse 

sind spätestens zum 15.10. bzw. 15.04. der jeweiligen spiel-

zeit bei der zuständigen sportaufsicht einzureichen, soweit 

5. Gegen diese abweisenden entscheidungen ist die  

Beschwerde möglich. sie ist spätestens innerhalb von 14 

tagen nach zugang vorgenannter entscheidung schriftlich 

unter Beifügung einer Beschwerdegebühr von 100,– euro 

bei der zuständigen sportaufsicht einzureichen, die diese 

an das zuständige regionale sportgericht, zu händen ihres 

vorsitzenden, weiterleitet.

richtet sich die Beschwerde gegen ausgangsbescheide von 

spielleitern der bayern- und landesligen bzw. entscheidun-

gen von sportaufsichten in der zuständigkeit von bayern- 
und landesligen, ist die Beschwerde an das verbands-
sportgericht zu richten, gibt diese der Beschwerde statt,  

so entscheidet das verbandssportgericht auch, dass die 

Beschwerdegebühr dem obsiegenden Beschwerdeführer 

zurückzuerstatten ist.

6. Gegen die zurückweisende entscheidung der regionalen 
sportgerichte wegen einer vorinstanzlichen entscheidung 

ihrer sportaufsicht ist die weitere Beschwerde möglich. 

diese ist innerhalb von 14 tagen nach zugang der ab- 

lehnenden entscheidung schriftlich unter Beifügung einer 

weiteren Beschwerdegebühr von 100,– euro an das  
verbandssportgericht, zu händen ihres vorsitzenden,  

einzureichen.

7. bleibt wie bisher

8. bleibt wie bisher

9. BleIBt WIe BIsher
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begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

antrag 48 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

§ 46 ergänzende regelungen itf/dtb

§ 46 erGÄnzende reGelunGen ItF/dtB

die tennisregeln der ItF gelten verbindlich. die Wettspiel-

ordnung des dtB gilt ergänzend. Korrekturen der Wett-

spielbestimmungen des Btv, die sich aus geänderten ItF- 

regeln ergeben, sind als redaktionelle Änderungen ein- 

zubringen. Über sonstige Änderungen der Wettspielbestim-

mungen des Btv entscheidet der verbandstag.

hinweis: ergänzende Fallbeispiele des Btv siehe seite 104.

nicht in den Wettspielbestimmungen eine frühere Frist aus-

drücklich vorgesehen ist.

diese Fristen gelten auch für die sportaufsicht, soweit sie 

selbst bei verstößen gegen die WsB gegen vereine bzw. 

einzelne spieler tätig werden kann. ausgenommen davon 

ist die verhängung von Geldbußen nach dem Bußgeld- 

katalog.

10. die sportaufsicht gemäß § 5 setzt bei nichteinhaltung 

von Formalbestimmungen der WsB oder deren ausschrei-

bung bzw. bei verstößen dagegen, eine Geldbuße nach 

dem im anhang abgedruckten Bußgeldkatalog gegen den 

jeweils Betroffenen fest.

Alte Version Neue Version

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform

abstimmungsergebnis

der antrag wird mit 2 enthaltungen mehrheitlich angenommen und ist somit genehmigt.

§ 46 erGÄnzende reGelunGen ItF/dtB

die tennisregeln der ItF gelten verbindlich. die Wettspiel-

ordnung des dtB gilt ergänzend. Korrekturen der Wett-

spielbestimmungen des Btv, die sich aus geänderten ItF- 

regeln ergeben, sind als redaktionelle Änderungen ein- 

zubringen. Über sonstige Änderungen der Wettspielbestim-

mungen entscheidet die mitgliederversammlung.

hinweis: siehe ergänzende Fallbeispiele des Btv im  
anschluss an § 48.

… spieler tätig werden kann. ausgenommen davon ist die 

verhängung von ordnungsgeldern nach dem ordnungs-
geldkatalog.

10. BleIBt WIe BIsher

… Formalbestimmungen der WsB oder deren ausschrei-

bung bzw. bei verstößen dagegen, ein ordnungsgeld nach 

dem im anhang abgedruckten ordnungsgeldkatalog ge-

gen den jeweils Betroffenen fest.
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antrag 49 – antragsteller: btv-präsidium

§ 47 meden-ehrenbuch und sportbericht entfällt

§ 47 meden-ehrenBuch und spOrtBerIcht

1. die zuständigen Bezirksvorstandsmitglieder sport haben 

nach Beendigung der mannschaftswettbewerbe den mit-

gliedern des präsidiums des Btv und sämtlichen teilneh-

menden vereinen einen schriftlichen Bericht zu geben, der 

den endtabellenstand und eine aufstellung der teilnehmer 

für das kommende Jahr zu enthalten hat.

2. der präsident hat ein meden-Gedenkbuch zu führen, das 

den jeweiligen verbandsmeister unter nennung der einzel-

nen teilnehmer enthält.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
dieser paragraph stammte noch aus der zeit ohne Internet. seit über 20 Jahren sind den vereinen alle tabellen, auf- und ab- 

steiger sowie die teilnehmer in den einzelnen mannschaften/altersklassen über das Btv-Internet-portal zugänglich.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

§ 47 entfällt / die nachfolgenden paragraphen 
werden entsprechnd nachgerÜcKt

antrag 50 – antragsteller: btv-präsidium

§ 48 doping wird zu § 47 doping

§ 48 dOpInG

die jeweils geltenden Bestimmungen des § 6 doping- 

Bekämpfung der dtB-Wettspielordnung und des § 2  

doping-Bekämpfung der dtB-turnierordnung finden  

anwendung.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
durch die streichung von § 47 wird der § 48 zu § 47.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

§ 47 dOpInG

die jeweils geltenden Bestimmungen des § 6 doping- 

Bekämpfung der dtB-Wettspielordnung und des § 2  

doping-Bekämpfung der dtB-turnierordnung finden  

anwendung.
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antrag 51 – antragsteller: btv-präsidium

§ 49 inkrafttreten von änderungen der wsb wird zu § 48 inkrafttreten von änderungen der wsb

§ 49 InKraFttreten vOn ÄnderunGen der WsB

Änderungen solcher paragraphen der Wettspielbestimmun-

gen, in denen die anzahl der mannschaften pro spielklasse, 

die spielklassen selbst und die auf- und abstiegsordnung 

festgelegt sind, können nur für das übernächste spieljahr 

beschlossen werden.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
anpassung an die realität.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.

§ 48 InKraFttreten vOn ÄnderunGen der WsB

Änderungen solcher paragraphen der Wettspielbestimmun-

gen, in denen die auf- und abstiegsordnung festgelegt 

sind, können nur für das übernächste spieljahr beschlossen 

werden.

antrag 52 – antragsteller: btv-präsidium

streichung der vollständigen inhalte der buchstaben „c.“ und „d.“, da in weiten teilen überflüssig 
bzw. in der praxis seit langem anderweitig erfolgreich praktiziert.

c. Jugendmannschaftswettbewerbe der bezirKe

d. einzelwettbewerbe/turniere

1. die Bayerischen mannschaftsmeisterschaften der Bezirke 

werden in der altersklasse u11 ausgetragen.

2. das nähere bestimmt der vizepräsident und leiter des 

ressorts talentförderung und leistungssport.

1. an einzelwettbewerben sind auszutragen:

 a) Internationale Bayerische meisterschaften,

 b) Bayerische meisterschaften der damen und herren,

 c) Bayerische meisterschaften der damen/herren 30 und  

  älter,

 d) Bayerische nachwuchsmeisterschaften,

 e) Bayerische Jugendmeisterschaften,

 f) Bezirksmeisterschaften der damen und herren,

Alte Version Neue Version

Alte Version Neue Version
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 g) Bezirksmeisterschaften der damen/herren 30 und  

  älter (Kannvorschrift),

 h) Jugendmeisterschaften der Bezirke.

2. altersklassen

einzelwettbewerbe können in folgenden altersklassen aus-

getragen werden:

 – u10

  Im Jahr, in dem ein spieler 10 Jahre alt wird, kann er  

  bis zum 31. dezember u10 spielen.

 – u12

  Im Jahr, in dem ein spieler 12 Jahre alt wird, kann er  

  bis zum 31. dezember u12 spielen.

 – u14

  Im Jahr, in dem ein spieler 14 Jahre alt wird, kann er  

  bis zum 31. dezember u14 spielen.

 – u16

  Im Jahr, in dem ein spieler 16 Jahre alt wird, kann er  

  bis zum 31. dezember u16 spielen.

 – u18

  Im Jahr, in dem ein spieler 18 Jahre alt wird, kann er  

  bis zum 31. dezember u18 spielen.

 – u21

  Wer im veranstaltungsjahr mind. 13 Jahre alt wird oder  

  in dem Jahr, in dem ein spieler 21 Jahre alt wird, kann  

  er bis zum 31. dezember u21 spielen.

 – aktive (damen und herren)

  Wer im veranstaltungsjahr mind. 13 Jahre alt wird.

der altersklassenwechsel für Jugend und aktive erfolgt  

jeweils am 1. Januar.

 – damen 30/herren 30 und älter

  teilnahmeberechtigt für die altersklassen damen 30/ 

  herren 30 und älter sind spieler, die bis zum 31.12. des  

  veranstaltungsjahres das für die jeweilige altersklasse  

  geforderte lebensalter erreichen.

3. die turniere sind nach der dtB-turnierordnung abzu- 

wickeln.

4. soweit möglich, finden die Bestimmungen für die mann-

schaftswettkämpfe analog anwendung. ein spieler, der für 

einen verein an den mannschaftswettkämpfen teilgenom-

men hat, kann nur an den Bezirkseinzelmeisterschaften 

desjenigen Bezirks teilnehmen, zu dem dieser verein  

gehört.

5. Für die Bayerischen meisterschaften der Jugend und  

damen/herren 30 und älter sind nur spieler zugelassen,  

die in der laufenden spielzeit in keinem anderen verband 

gespielt haben.

6. Weitere einzelwettbewerbe bedürfen der Genehmigung 

des Btv.

7. zuständige sportaufsicht für genehmigte turniere ist in 

allen altersbereichen der vizepräsident und leiter des  

ressorts sport. sie ist gleichbedeutend mit der disziplinar-

kommission gem. der disziplinarordnung des dtB

Alte Version Neue Version

                                                              

 

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.
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antrÄGe auF ÄnderunG des BussGeldKatalOGs

AntrÄge Auf Änderung des bussgeldKAtAlOgs 
des bAyerischen tennis-VerbAndes e.V.

sämtliche Änderungen/ergänzungen/umformulierungen sind in der rechten spalte (»neue version«) fett markiert und unter- 
strichen. sofern sich streichungen ergeben, sind diese Wörter oder passagen in der linken spalte (»alte version«) unterstrichen.

antrag 1 – antragsteller: btv-präsidium

1. mannschafts- und sonstige meldungen

1. mannschaFts- und sOnstIGe meldunGen

 a) verspätete abgabe von  

  mannschaftsmeldungen 25,– eur

 b) nichteinhalten einer anderen  

  terminsache 15,– eur

 c) mangelhafte mannschaftsaufstellung 15,– eur

 d) verspätetes zurückziehen (abmelden)  

  einer mannschaft laut § 8 btv-wsb
  die nachfolgenden Beträge gelten für  

  damen, herren, sowie herren 30.

  Bezirks- und Kreisklasse bzw. Kreisliga 150,– eur

  Bezirksliga bzw. bezirksliga super 200,– eur

  landesliga 500,– eur

  Bayernliga 1.000,– eur

  

 

  Für die übrigen mannschaften gilt folgende regelung:

  Bezirks- und Kreisklasse bzw. Kreisliga 150,– eur

  Bezirksliga bzw. bezirksliga super 200,– eur

  landesliga 400,– eur

  Bayernliga 500,– eur

  

 e) verstoß gegen § 12 Btv-WsB (Btv-Wettspielbe- 

  stimmungen)

 – meldung eines lizenzierten  

  schiedsrichterobmanns 50,– eur

1. mannschaFts- und sOnstIGe meldunGen

 a) verspätete abgabe von 

  mannschaftsmeldungen 25,– eur

 b) nichteinhalten einer anderen 

  terminsache 15,– eur

 c) mangelhafte mannschaftsaufstellung 15,– eur

 d) verspätetes zurückziehen (abmelden)  

  einer mannschaft

  die nachfolgenden Beträge gelten für  

  damen, herren, sowie herren 30.

  Bezirks- und Kreisklasse 150,– eur

  Bezirksliga 200,– eur

  landesliga 500,– eur

  Bayernliga 1.000,– eur

  regionalliga 2.000,– eur

 

  Für die übrigen mannschaften gilt folgende regelung:

  Bezirks- und Kreisklasse 150,– eur

  Bezirksliga 200,– eur

  landesliga 400,– eur

  Bayernliga 500,– eur

  regionalliga 1.000,– eur

 e) verstoß gegen § 12 Btv-WsB (Btv-Wettspielbe- 

  stimmungen)

 – meldung eines lizenzierten  

  schiedsrichterobmanns 50,– eur

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
präzisierung

 

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.
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antrÄGe auF ÄnderunG des BussGeldKatalOGs

antrag 2 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

1. mannschafts- und sonstige meldungen

1. mannschaFts- und sOnstIGe meldunGen

 a) verspätete abgabe von  

  mannschaftsmeldungen 25,– eur

 b) nichteinhalten einer anderen terminsache 15,– eur

 c) mangelhafte mannschaftsaufstellung 15,– eur

 d) verspätetes zurückziehen (abmelden) einer mann- 

  schaft laut § 8 Btv-WsB

  die nachfolgenden Beträge gelten für damen, herren,  

  sowie herren 30.

  nord-/südliga 150,– eur

  landesliga 2 200,– eur

  landesliga 1 500,– eur

  Bayernliga 1.000,– eur

   

  Für die übrigen mannschaften gilt folgende regelung:

  nord-/südliga 150,– eur

  landesliga 2 200,– eur

  landesliga 1 400,– eur

  Bayernliga 500,– eur

  

 e) verstoß gegen § 12 Btv-WsB (Btv-Wettspielbe- 

  stimmungen)

 – meldung eines lizenzierten  

  schiedsrichterobmanns 50,– eur

1. mannschaFts- und sOnstIGe meldunGen

 a) verspätete abgabe von 

  mannschaftsmeldungen 25,– eur

 b) nichteinhalten einer anderen terminsache 15,– eur

 c) mangelhafte mannschaftsaufstellung 15,– eur

 d) verspätetes zurückziehen (abmelden) einer mann- 

  schaft laut § 8 Btv-WsB

  die nachfolgenden Beträge gelten für damen, herren,  

  sowie herren 30.

  Bezirks- und Kreisklasse bzw. Kreisliga 150,– eur

  Bezirksliga bzw. Bezirksliga super 200,– eur

  landesliga 500,– eur

  Bayernliga 1.000,– eur

   

  Für die übrigen mannschaften gilt folgende regelung:

  Bezirks- und Kreisklasse bzw. Kreisliga 150,– eur

  Bezirksliga bzw. Bezirksliga super 200,– eur

  landesliga 400,– eur

  Bayernliga 500,– eur

  

 e) verstoß gegen § 12 Btv-WsB (Btv-Wettspielbe- 

  stimmungen)

 – meldung eines lizenzierten  

  schiedsrichterobmanns 50,– eur

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

 

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.
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antrÄGe auF ÄnderunG des BussGeldKatalOGs

antrag 3 – antragsteller: btv-präsidium

2. wettkämpfe

2. WettKÄmpFe

    Bezirks-  Bezirks-  landes- Bayern-  

    u. Kreis-  liga bzw. liga liga  

    klasse  bezirks-
    bzw. liga super
    Kreisliga

a)  verlegen ohne vorherige Genehmigung der sportaufsicht 

    50,– 100,– 200,– 500,– 

b)  absage eines Wettkampfes   

    100,– 200,– 400,– 1.000,–

c)  verspätete absage eines Wettkampfes    

    125,– 250,– 500,– 1.250,– 

d)1  antreten mit unvollständiger mannschaft (im sinne WsB  

 § 31 ziff. 1 und § 34 ziff. 2) bzw. durch einsatz von nicht  

 spielberechtigten spielern   

    25,– 50,– 100,– 150,–

 

e)  nicht-antreten zu einem Wettkampf ohne absage oder  

 gemäß WsB § 20 ziff. 2   

    175,– 350,– 700,– 1.500,–

f)  nicht-antreten zum nachholtermin gem. WsB § 42 ziffer 3 

    250,– 500,– 1.000,– 1.500,– 

  

1 erlassen des ordnungsgeldes in den Kreisklassen, wenn ein vierter 
 spieler (in 4er-mannschaften) bzw. sechster spieler (in 6er-mann-
 schaften) des vereins gebracht wird.

Für verstöße im sinne von 1. d) und 2. a)-c) und e)–f) wird 

für Jugendmannschaften nur die hälfte des ordnungsgel-
des erhoben.

2. WettKÄmpFe

    Bezirks- Bezirks- landes- Bayern- 

    u. Kreis- liga liga liga 

    klasse     

a)  verlegen ohne vorherige Genehmigung der sportaufsicht

    50,– 100,– 200,– 500,– 

b)  absage eines Wettkampfes   

    100,– 200,– 400,– 1.000,–

c)  verspätete absage eines Wettkampfes   

    125,– 250,– 500,– 1.250,– 

d)1  antreten mit unvollständiger mannschaft (im sinne  

  WsB § 31 ziff. 1 und § 34 ziff. 2) bzw. durch einsatz von  

  nicht spielberechtigten spielern   

    25,– 50,– 100,– 150,– 

e)  nicht-antreten zu einem Wettkampf ohne absage oder  

 gemäß WsB § 20 ziff. 2   

    175,– 350,– 700,– 1.500,–

f)  nicht-antreten zum nachholtermin gem. WsB § 42 ziffer 3 

    250,– 500,– 1.000,– 1.500,– 

  

1 erlassen des Bußgeldes in den Kreisklassen, wenn ein vierter spieler  
 (in 4er-mannschaften) bzw. sechster spieler (in 6er-mannschaften)  
 des vereins gebracht wird.

Für verstöße im sinne von 1. a)–d) und 2. a)–f) wird für  

Jugendmannschaften nur die hälfte des Bußgeldes erhoben.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Für die ligenbezeichnungen: präzisierung

Für die Änderung im letzten satz: ein ordnungsgeldbescheid in höhe von eur 7,50 bzw. eur 12,50 ist nicht mehr zeitgemäß.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.
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antrÄGe auF ÄnderunG des BussGeldKatalOGs

antrag 4 – btv-strukturreform/gültigkeit ab oktober 2021 – antragsteller: btv-präsidium

2. wettkämpfe

2. WettKÄmpFe

    nord-/  landes- landes- Bayern-  

    südliga liga 2 liga 1 liga  

a)  verlegen ohne vorherige Genehmigung der sportaufsicht 

    50,– 100,– 200,– 500,– 

b)  absage eines Wettkampfes   

    100,– 200,– 400,– 1.000,–

c)  verspätete absage eines Wettkampfes   

    125,– 250,– 500,– 1.250,– 

d)1 antreten mit unvollständiger mannschaft (im sinne WsB  

 § 31 ziff. 1 und § 34 ziff. 2) bzw. durch einsatz von nicht 

 spielberechtigten spielern   

    25,– 50,– 100,– 150,–

 

e)  nicht-antreten zu einem Wettkampf ohne absage oder  

 gemäß WsB § 20 ziff. 2   

    175,– 350,– 700,– 1.500,–

f)  nicht-antreten zum nachholtermin gem. WsB § 42 ziffer 3 

    250,– 500,– 1.000,– 1.500,– 

  

1 erlassen des ordnungsgeldes in den nord-/südligen, wenn ein  
 spieler des vereins als ersatzspieler außer Konkurrenz an der 
 letzten einzelposition aufgestellt wird. (siehe § 34 ziffer 3  

 btv-wsb)

Für verstöße im sinne von 1. d) und 2. a)-c) und e)–f) wird 

für Jugendmannschaften nur die hälfte des ordnungsgel-
des erhoben.

2. WettKÄmpFe

    Bezirks-  Bezirks-  landes- Bayern- 

    u. Kreis-  liga bzw. liga liga  

    klasse  Bezirks-

    bzw. liga super

    Kreisliga

a)  verlegen ohne vorherige Genehmigung der sportaufsicht  

    50,– 100,– 200,– 500,– 

b)  absage eines Wettkampfes   

    100,– 200,– 400,– 1.000,–

c)  verspätete absage eines Wettkampfes   

    125,– 250,– 500,– 1.250,– 

d)1 antreten mit unvollständiger mannschaft (im sinne WsB  

 § 31 ziff. 1 und § 34 ziff. 2) bzw. durch einsatz von nicht  

 spielberechtigten spielern   

    25,– 50,– 100,– 150,–

 

e)  nicht-antreten zu einem Wettkampf ohne absage oder  

 gemäß WsB § 20 ziff. 2   

    175,– 350,– 700,– 1.500,–

f)  nicht-antreten zum nachholtermin gem. WsB § 42 ziffer 3 

    250,– 500,– 1.000,– 1.500,– 

  

1 erlassen des Bußgeldes in den Kreisklassen, wenn ein vierter spieler  
 (in 4er-mannschaften) bzw. sechster spieler (in 6er-mannschaften)  
 des vereins gebracht wird.

Für verstöße im sinne von 1. d) und 2. a)-c) und e)–f) wird 

für Jugendmannschaften nur die hälfte des Bußgeldes er-

hoben.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
notwendige Änderung im rahmen der Btv-strukturreform.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.
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antrÄGe auF ÄnderunG des BussGeldKatalOGs

AntrÄge Auf Änderung der spiellizenzOrdnung 
des bAyerischen tennis-VerbAndes e.V.

antrag 1 – antragsteller: btv-präsidium

2. erfordernis und inhalt der spiellizenz

2. erFOrdernIs und Inhalt der spIellIzenz

2.1. bleibt wie bisher

2.2. die spiellizenz wird durch eine rechtskräftige mit dem 

status endgültig versehene »namentliche mannschaftsmel-

dung« (siehe WsB § 18.1) nachgewiesen. die spiellizenz 

kann nur unter Beachtung der Wettspielbestimmungen des 

Btv erteilt werden. der Btv kann die richtigkeit einer 

spiellizenz jederzeit überprüfen und entsprechende nach-

weise verlangen.

2.3. bleibt wie bisher

2. erFOrdernIs und Inhalt der spIellIzenz

2.1. an den mannschaftswettbewerben des Btv dürfen  

nur spieler/-innen teilnehmen, die eine gültige spiellizenz 

besitzen.

2.2. die spiellizenz wird durch eine rechtskräftige mit dem 

status endgültig versehene »namentliche mannschaftsmel-

dung« (siehe WsB § 14. 2) nachgewiesen. die spiellizenz 

kann nur unter Beachtung der Wettspielbestimmungen des 

Btv erteilt werden. der Btv kann die richtigkeit einer 

spiellizenz jederzeit überprüfen und entsprechende nach-

weise verlangen.

2.3. die spiellizenz kann nur für einen verein erteilt werden. 

dem spieler (der spielerin) steht es frei, mitglied weiterer 

vereine zu sein, für die er (sie) aber keine spiellizenz besitzt, 

es sei denn, es besteht eine spielgemeinschaft. § 16a und 

§16 b der Wettspielbestimmungen finden anwendung.  

stellen mehrere vereine für denselben spieler (dieselbe 

spielerin) zum gleichen saisonbeginn einen spiellizenz- 

antrag und bestehen alle auf erteilung, so ist die spiellizenz 

dem verein zu erteilen, der als erster den spiellizenzantrag 

gestellt hat und über die erforderliche einverständnis- 

erklärung des spielers (der spielerin) verfügt.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Bisher falscher verweis. 

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.
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antrÄGe auF ÄnderunG der spIellIzenzOrdnunG

antrag 2 – antragsteller: btv-präsidium

4. zuständigkeit für die erteilung der spiellizenz

4. zustÄndIGKeIt FÜr dIe erteIlunG der spIellIzenz

4.1. bleibt wie bisher

4.2. bleibt wie bisher

4.3. spiellizenzen können darüber hinaus bis 10.04. des 

Jahres unter folgenden voraussetzungen erteilt werden:

 a) der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts 

  meldung eines anderen landesverbandes des dtb,  
  einer bundes- oder regionalligamannschaft auf- 
  geführt sein.
 b) spieler, die für erwachsenen-altersklassen eine spiel- 

  lizenz erhalten sollen, müssen zum 15.03. des Jahres  

  als mitglied des lizenzführenden vereins im Btv- 

  Internet-portal angelegt sein.

der antrag hierzu muss die unter ziffer 4.2. genannten  

angaben enthalten sowie die Benennung der mannschaft 

und der position, an der dieser spieler/diese spielerin nach-

gemeldet werden soll. dieser antrag muss per e-mail an 

info@btv.de gestellt werden.

Für die Bearbeitung wird pro antrag eine Bearbeitungs- 

gebühr laut Btv-gebührenkatalog fällig.

4.4. bleibt wie bisher

4. zustÄndIGKeIt FÜr dIe erteIlunG der spIellIzenz

4.1. die spiellizenz eines spielers (einer spielerin) für einen 

mitgliedsverein erteilt auf dessen antrag der Btv. 

4.2. der einsatz von spielern (spielerinnen) für die mann-

schaftswettkämpfe der sommerrunde ist im rahmen der 

Wettspielbestimmungen nur dann zulässig, wenn die spiel-

lizenz bis zum 15.03. des Jahres im Btv-Internet-portal be-

antragt wird. der antrag umfasst folgende angaben: name, 

vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, nationalität, adresse. 

die genannten termine gelten sowohl im Fall des vereins- 

wechsels eines spielers (einer spielerin) (siehe dazu auch 

ziffer 5.2) als auch für die ersterteilung einer spiellizenz.

4.3. spiellizenzen können darüber hinaus bis 10.04. des 

Jahres unter folgenden voraussetzungen erteilt werden:

 a) der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts- 

  meldung innerhalb des dtB stehen.

 b) spieler, die für erwachsenen-altersklassen eine spiel- 

  lizenz erhalten sollen, müssen zum 15.03. des Jahres  

  als mitglied des nachmeldenden vereins im Btv- 

  Internet-portal angelegt sein.

der antrag hierzu muss die unter ziffer 4.2. genannten  

angaben enthalten sowie die Benennung der mannschaft 

und der position, an der dieser spieler/diese spielerin nach-

gemeldet werden soll. dieser antrag muss per e-mail an 

info@btv.de gestellt werden.

Für die Bearbeitung wird pro antrag eine Bearbeitungs- 

gebühr laut Btv-Gebührenordnung fällig.

4.4. der mitgliedsverein beantragt unmittelbar im Btv- 

Internet-portal die erteilung der spiellizenz. Für den verein 

besteht die pflicht, bei Beantragung die offizielle einver-

ständniserklärung des spielers (der spielerin) auszudrucken 

und vom spieler (von der spielerin) unterzeichnen zu  

lassen. auf verlangen ist das Original der einverständnis- 

erklärung an die zuständige stelle im Btv zu senden.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
Ziffer 4.3.a): notwendige Änderung, wenn antrag 4 bei den Btv-Wettspielbestimmungen positiv entschieden wird. erweiterung 

der nachmeldemöglichkeit. Wenn eine person bereits in einer namentlichen mannschaftsmeldung im Btv stand, konnte diese 

bisher nicht für eine zweite altersklasse im Btv nachgemeldet werden. die neue Formulierung ermöglicht dies nun.

Ziffer 4.3.b): notwendige Korrektur, da die bisherige Formulierung die situation einer nachmeldung für eine spielgemeinschaft 

nicht wie gewollt abgedeckt hat.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.
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antrÄGe auF ÄnderunG der spIellIzenzOrdnunG

antrag 3 – antragsteller: btv-präsidium

7. spiellizenzverwaltung

7. spIellIzenzverWaltunG

7.1. bleibt wie bisher

7.2. Änderungen der personalien (siehe ziffer 4.2) sind vom 

verein unverzüglich im Btv-Internet-portal vorzunehmen. 

ein antrag auf Änderung der personen-stammdaten (name, 

vorname, Geburtsdatum, nationalität, Geschlecht) hat im 

Btv-Internet-portal im zeitraum 01.10. des Jahres bis 

15.03. des Folgejahres zu erfolgen und wird von der zu- 

ständigen stelle im Btv legitimiert.

7. spIellIzenzverWaltunG

7.1. Für jeden spieler (jede spielerin) darf nur eine spiel- 

lizenz erteilt werden. 

7.2. Änderungen der personalien (siehe ziffer 4.2) sind vom 

verein unverzüglich im Btv-Internet-portal vorzunehmen. 

ein antrag auf Änderung der personen-stammdaten (name, 

vorname, Geburtsdatum, nationalität, Geschlecht) hat im 

Btv-Internet-portal im zeitraum 01.08. des Jahres bis 

15.03. des Folgejahres zu erfolgen und wird von der zu- 

ständigen stelle im Btv legitimiert.

Alte Version Neue Version

                                                              

begründung:
da die sommerspielzeit erst zum 30.09. eines Jahres endet, kann der Bearbeitungszeitraum von personen-stammdaten auch 

erst nach den 30.09. beginnen.

abstimmungsergebnis

der antrag wird einstimmig angenommen und ist somit genehmigt.
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laGeBeschreIBunG veranstaltunGsOrt

lage des hotels

•	 Nur	circa	45	Minuten	vom	Münchener	Flughafen	entfernt

•	 Circa	60	Minuten	vom	Nürnberger	Flughafen	entfernt

•	 ruhige	Lage	abseits	von	Verkehrslärm

•	 Circa	25	Minuten	von	Ingolstadt	und	35	Minuten	

 vom Weltkulturerbe regensburg entfernt

hotel »the monarch«

Kaiser-augustus-str. 36, 93333 Bad Gögging 

tel. 09445-98-0, Fax 09445-98-888 

e-mail: welcome@monarchbadgoegging.com

lAgebeschreibung
VerAnstAltungsOrt





btv.de vorteil-bayern.de


